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Zweiter Teil.

AllpiÉer Äari* üta te sctwemÉe UntemcMswesem

ira Jahre 1887.

Erster Abschnitt.

Förderung des Unterrichtswesens durch den Bund.

1. Hebung der nationalen Kunst und Erhaltung
nationaler Altertümer.

Seit Inkrafttreten des Bunclesbeschlusses vom 27. -Juni 1884-

über die gewerbliche und industrielle Berufsbildung leistet der Bund

Beiträge an kunstgewerbliche Anstalten und gewerbliche
Fortbildungsschulen. Allein das Gewerbe kann auf die Dauer keine-

Fortschritte machen, wenn demselben nicht aus der Kunst
fortwährende Befruchtung und Anregung zufliesst. Es ist also nur
eine natürliche Fortführung der nationalen Bestrebungen zu Gunsten

der Gewerbe, wenn der Bund durch den Besehluss der eidgenössischen

Bäte vom 22. Dezember 1887 auch die Kunst wirksam zu

unterstützen sich anschickt.
Die bezügliche Botschaft des Bundesrates vom 3. Juni 1887

hebt mit Becht hervor, dass die Kunst vorzugsweise berufen sei,

»die Dolmetscherin edler Gesinnungen zu sein, dass sie dem ganzen
Volk den Kerngehalt seiner Geschichte, seines nationalen Lebens,

und des natürlichen Hintergrundes, auf welchem sich dasselbe
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entwickelt hat, eindringlich vor Augen stelle, Allen zur Erhebung,

Kräftigung und Erbauung, und dass solche Kunstleistungen dann

durch das Mittel der vervielfältigenden Künste zum Gemeingut der

ganzen Nation gemacht werden können.«

Die in's Werk gesetzte Förderung und Hebung der
schweizerischen Kunst, wonach alljährlich eine Summe von 100 000 Fr.

Verwendung finden soll zur Veranstaltung periodischer nationaler

Kunstausstellungen, sowie zum Ankauf oder zur Erstellung von
Werken der nationalen Kunst zur Ausschmückung öffentlicher
Gebäude und zur Bereicherung öffentlicher Sammlungen, muss mit
allen damit verknüpften Segnungen auch der schweizerischen Schule

zu gute kommen, wenn der Sinn für das Schöne alle Schichten

der Bevölkerung durchdringen soll.

Eine ähnliche Bedeutung kommt dem Bundesbeschluss vom
30. Juni 1886 betreffend die Beteiligung an den Bestrebungen zur
Erhaltung und Erwerbung vaterländischer Altertümer zu, welcher

in dem Erlass des Bundesrates vom 25. Februar 1887 eine

Vollziehungsverordnung gefunden hat. Eine eidgenössische Kommission
soll dem Departement des Innern behülflich sein, für die jährlich
ausgesetzte Summe von 50 000 Fr. zu dem bezeichneten Zwecke

in geeigneter Weise Verwendung zu finden. Da auch diese

Bestrebungen zur Hebung und Stärkung des nationalen Sinns

beitragen werden, darf ihre Bedeutung für die Schule und den Unterricht

nicht unterschätzt werden.

2. Unterstützung des gewerblichen und industriellen
Bildungswesens.

Im Jahr 1887 sind an 103 gewerbliche und industrielle
Bildungsanstalten in der Schweiz vom Bunde im ganzen 220 344 Frais

Unterstützung verabreicht worden. Diese Beiträge des Bundes

wurden zum ersten Mal im Jahr 1885 ausgerichtet und haben seither

fortwährend zugenommen (1885 an 86 Anstalten 151942 Fr.
22 Cts.; 1886 an 100 Anstalten 200124 Fr. 85 Cts.).

Die im Jahr 1887 verabreichten Bundesbeiträge ergeben sich

aus nachfolgender Übersicht über die Kantone:
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Kantone Anstalten Lehrer
Zahl Zahl

Schüler
Zahl

Jahres- Beitr. der Kant.
Ausg. und Gemeinden

Fr. Fr.

Bundesbeitr.

Fr.

Zürich 11 61 1280 254 538 166 615 42 993

Bern 19 04 710 117 682 64 192 29 842

Luzern 1 4 37 12 606 8212 4 095

Uri 2 3 21 638 422 215

Schwyz 1 3 42 1 400 616 314

Obwalden a0 1 69 2 597 1747 850

Nidwaiden 3 5 179 2 932 1818 850

Glarus 5 9 194 4616 3 579 900

Zug 1 2 46 701 435 200

Freiburg- 3 5 82 17957 11878 3670
Solothurn 3 13 1S8 21 599 11891 6 624

Basel 4 20 694 95 937 51587 18 600

Schaffhausen 1 9 152 4056 2 656 ' 1400

Appenzell A.-Rh. 1 2 55 1777 1 227 550

St. Gallen 5 26 405 92 594 61617 20 667

Graubünden 1 8 124 3779 2 779 1000

Aargau 8 26 362 25 881 13 781 5 837

Thurgau 4 11 140 3 429 2153 740

Tessin 15 23 580 41424 30 873 8 000

Waadt 3 9 36 9149 6 075 2 850

Neuenburg 6 3 S 345 119 943 75106 25 831

Genf 3 9 193 158 566 98 826 44316

103 351 5 934 993 801 618 085 220 344

(Mäheres siehe im statistischen Teil.)

In der Subvention für den Kanton Zürich ist auch ein Beitrag

an den II. Instruktionskurs für Zeichnungslehrer an Fortbildungsschulen,

welcher im Schuljahr 1886/87 am Technikum in Winterthur

abgehalten wurde, inbegriffen.
Bei Gelegenheit des schweizerischen Lehrertages in St. Gallen

fand eine Ausstellung von Arbeiten, Lehrmitteln und Programmen

gewerblicher Fortbildungsschulen statt, veranlasst durch den Verein

zur Förderung des Zeichnenunterrichts in der Schweiz, welche mit
einem Bundesbeitrag (200 Fr.) unterstützt wurde. Ebenso wurden
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zu Händen der subventionirten gewerblichen Bildungsanstalten auf
203 Exemplare der von diesem Verein herausgegebenen »Blätter für
den Zeichnungsunterricht« abonnirt (609 Fr.).

Der III. schweizerische Bildungskurs für Lehrer an Handfertig-
keits- und Fortbildungsschulen in Zürich, welcher 52 Teilnehmer

zählte, wurde in der Weise vom Bunde unterstützt, dass 44

Teilnehmern Bundesbeiträge in der Höhe der von den Kantonen
zugesicherten Unterstützungen im Gesamtbetrag von 3150 Fr.
verabreicht wurden.

33 junge Leute erhielten im Sinne von Art. 5 des Règlements

vom 27. Januar 1885 ') Stipendien im Gesamtbetrag von 9000 Fr.,

welche Leistung derjenigen der betreffenden Kantone gleichkam.
Die meisten der subventionirten Anstalten wurden von den

vom Industrie- und Landwirtschafts-Departement bestellten

Experten inspizirt. Hiebei wurde eine gewisse Ständigkeit im
Personal als vorteilhaft erkannt, da die genaue Kenntnis einer Schule

auch eine richtige Beurteilung erleichtert und dem Experten in
den Stand setzt, seine fachmännischen Anregungen und Räte zur
Geltung zu bringen und auf den Gang der Anstalt fördernd
einzuwirken.

Zur Erleichterung der Auswahl zweckdienlicher Lehrmittel an
den gewerblichen Fortbildungs- und Handwerkerschulen verfasste

einer der Experten (Herr Prof. Bendel) unter Mitwirkung von
Fachmännern eine Anleitung: »Verzeichnis von Lehrmitteln (Vorlagen
und Modellen) für gewerbliche Fortbildungsschulen«, welche den

subventionirten Anstalten unentgeltlich zugestellt wurde und ohne

Zweifel den Vorständen und Lehrern eine willkommene Förderung
ihrer Aufgabe bieten wird.

3. Unterstützung des landwirtschaftlichen
Unterrichtswesens.

a) Stipendien. Es wurden im Jahre 1887 10 Stipendien
erteilt (Zürich 1, Bern 4, Luzern 1, Freiburg 2, St. Gallen 1,

Waadt 1) für Unterstützung der Ausbildung von Landwirtschafts-

') Siehe Grob. Sammlung 1883—85 pag. 4.
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lehrern (6), Kulturtechnikern (2), Milchwirtschaftern (2). Sämtliche

dieser Studirenden besuchten das eidgenössische Polytechnikum
in Zürich. Nach Abschluss dieser Studien erhielt ein Kandidat
ausserdem ein Stipendium für den Besuch des Institut national

agronomique in Paris. Ebenso wurden 2 Reisestipendien erteilt

zum Zwecke des Studiums der milchwirtschaftlichen Verhältnisse

im Ausland.

b) Ackerbauschulen. Die 3 kantonalen Ackerbauschulen

(Zürich, Strickhof; Bern, Rütti; Neuenburg, Cernier) wurden in
bisheriger Weise vom Bunde unterstützt, so insbesondere für
Vervollständigung ihrer Lehrmittelsammlungen und für Schuldgelderausfall.

Der letztere war ihnen dadurch entstanden, dass der Bund

verlangte, es dürfe von den kantonsfremden Schweizerbürgern kein

höheres Schulgeld bezogen werden als von den Kantonsangehörigen.

Der Schule Cernier wurde die Hälfte ihrer Ausgaben für
Lehrkräfte und Lehrmittel vergütet und die Schule Bütti erhielt

einen besondern Beitrag für die mit ihr verbundene Molkereischule.

Die Bundessubvention an diese 3 Anstalten mit zusammen

138 Schülern betrug 31280 Fr.

c) Win ter s chulen. Im Winter 1886 87 bestanden 3 vom
Bunde unterstützte landwirtschaftliche Winterschulen (Luzern, Sursee;

Zug; Waadt, Lausanne), welche zusammen von 88 Schülern

besucht und mit einem Gesamtbeitrag des Bundes von 5637 Fr.

unterstützt wurden.

d) Wändervorträge und Spezialku rse. Es bestanden

in 8 Kantonen Spezialkurse und in 7 Kantonen waren
landwirtschaftliche Wandervorträge eingerichtet. An die bezüglichen
Ausgaben leistete der Bund die Hälfte im Gesamtbetrage von 8400 Fr.

e) Vier landwirtschaftliche Vereine erhielten für Abhaltung von
Vorträgen und Spezialkursen eine Bundessubvention von 12 705 Fr.

f) Vorträge am Polytechnikum. Durch Anordnung des

schweizerischen Schulrates wurde in der Woche vom 7.—12. Febr.
1887 auf Anregung der Gesellschaft schweizerischer Landwirte ein

Zyklus von Vorträgen für in der Praxis stehende Landwirte in
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Zürich abgehalten, welche sich eines zahlreichen Besuches erfreuten.
Die Kosten im Betrage von 553 Fr. wurden vom Bunde getragen.

(Näheres über 3. siehe statistischer Teil.)

4. Förderung des militärischen Torunterrichts.

Das schweizerische Militärdepartement hat im Berichtsjahr eine

Anordnung getroffen, welche bezweckt, die Wehrkraft der
Jungmannschaft an den schweizerischen Mittelschulen zu heben. Das

Regulativ über die Sc h iess Übungen von Schülern
an Mittelschulen und Gymnasien vom 20. April 1887

stellt Munitionsvergiitungen für die Schiessübungen in Aussicht,
und es haben nachfolgende 22 Kadetten- und Übungskorps für
die im Jahre 1887 abgehaltenen Schiessübungen eine Bundessubvention

von zusammen 1879 Fr. 80 Cts. ausbezahlt erhalten.

Xame des Korps1
Te:

Schiessklasse

ilnehmer Schüsse

Dtirch-
sclmitt

der
Scheiben- Rang

IL Schie-

Teilnehmer

-rsklasse

Schüsse

Durchschnitt

der
Scheiben-

Treffer Treffer
0

0

Meilen. Kadetten 32 650
/o

67 17 — —
Neumünster. Kadetten 57 1660 76 11 — — —
Zürich. Kantonsschüler 51 1520 82 5 49 2270 77

Burgdorf, Kadetten 22 660 81 6 — — —
Biel. 25 750 85 3 — — —

Herzogenbuchsee. Kadett. 3 65 77 10 17 810 60

Thun, Kadetten 13 345 78 9 29 1130 60

Glarus. » 26 1610 73 14 20 1400 70

Schaffhausen, Kadetten 73 2190 67 16 — — —
St. Gallen. 282 8415 74 13 — — —

Aarau, Kantonsschüler 63 1890 86 2 — — —
Aarau. Bezirksschüler 85 2470 70 16 — — —

Aarburg. Kadetten 11 330 74 13 — — —
Baden. » 61 1830 72 15 — — —
Bremgarten. Kadetten 33 980 57 19 — — —

Brugg. 24 720 76 11 — — —
Schöftland, » 24 720 89 1 — — —

Zofingen, »

Locle. »

53
27

1590

810

80

84

7

4 13 520 82

Winterthur, 105 4200 75 12 105 4200 65

Herrliberg, Sek.-Schule 18 828 81 6 — — —
Stäfa, Kadetten 37 740 61 18 — — —

1125 35973 75 233 10530 70



30

Der befriedigende Erfolg, den die Durchführung des

freiwilligen militärischen V o r u n t e r r i c h t s der III. Stufe
(vom 16.—20. Altersjahr) in den Jahren 1885 und 1886 in Zürich
erzielt hatte, bewog auch Offiziersgesellschaiten an andern Orten,
dem Beispiele zu folgen. Es fanden im Jahr 1887 7 Kurse statt
und zwar in Brugg, St. Gallen, Genf, Luzern, Seon, Winterthur
und Zürich. Die Zahl der Teilnehmer betrug im Ganzen zirka
950 Mann. Der Unterricht erstreckte sich auf Soldatenschule,
Turnen, Gewehrkenntnis, Anleitung- zum Schiessen und
Schiessübungen. Die Kurse wurden zum Teil durch eidgenössische
Experten inspizirt und die Ergebnisse als befriedigend bis sehr
befriedigend bezeichnet. Wo Offiziere, Unteroffiziere und Lehrer mit
Hingebung und Fachkenntnis sich der Sache widmeten, war auch
eine erfolgreiche Durchführung zu konstatiren.

Für diese Kurse werden vom Departement die Gewehre

unentgeltlich überlassen und die Kosten für 30 Schüsse per
Teilnehmer, sowie der Reparaturen an Waffen und Scheiben getragen.

Gestützt auf diese Erfahrungen wird das schAveizerische

Militärdepartement ein Reglement für Einführung des Vorunterrichts der
III. Stufe ausarbeiten lassen.

Der militärische Vorunterricht für Knaben vom 10.—15. Altersjahr

ist durch Art. 81 der Militärorganisation vom 13. Nov. 1874

den Kantonen Überbunden worden. Der Bundesrat hat durch die

Verordnung vom 16. April 1883 diesen Unterricht als obligatorisch
erklärt und forciert seither alljährlich einen Bericht über den Stand

dieses Unterrichtes von den Kantonen ein, ohne bisher in anderer

Weise an der Förderung desselben teilgenommen zu haben.

Das schAveizerische Militärdepartement konstatirt in seinem

Geschäftsbericht über das Jahr 1887 in Beziehung auf den militärischen

Vorunterricht in den Kantonen im Schuljahr 1886 87 Avesent-

liche Fortschritte.

Die Kantone fingen an, mit der Durchführung der eidgenössischen

Vorschriften Ernst zu machen. Einzelne derselben drohten

den Gemeinden mit Entzug der Staatsbeiträge an die Schule überhaupt,

wenn nicht die fehlenden Turnplätze oder mangelhaften
Turneinrichtungen erstellt und verbessert werden. Waadt hat einigen
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Gemeinden nach unbeachteter Drohung die Staatsbeiträge auch

bereits vermindert, bis sie die gestellten Anforderungen erfüllt hatten.

Der Turnunterricht wurde durch Anordnung von regelmässig
wiederkehrenden Fachinspektionen gefördert (Zürich, Aargau,
Obwalden, Baselstadt, Baselland, Thurgau). An andern Orten wurden

Turnkurse für Lehrer abgehalten (Bern, Uri, Basel, Appenzell A.-Rh.).
In den Kantonen Zürich und St. Gallen bestehen Lehrerturnvereine,
welche sich die Aufgabe stellen, der methodischen Gestaltung des

Turnunterrichtes in der Volksschule praktische Übungen und

Besprechungen Vorschub zu leisten. Diese Bestrebungen wurden von
den Kantonen und vom Bund durch Beiträge unterstützt.

An die Erstellung neuer Turnhallen wurden in einzelnen

Kantonen Staatsbeiträge verabreicht (Zürich, Bern, Aargau, Genf)..

Der Bericht über den Stand des militärischen Vorunterrichtes-
in der Schweiz ergibt folgendes:

a) Von den 3820 Primarschulgemeinden besitzen:

1886/87 (1885/86)
Zahl 7« 7»

Genügende Turnplätze 2651 69,4 (66,5)

Ungenügende 610 16 (17,2)

Noch keine 559 14,6 (16,3)

Alle vorgeschriebenen Geräte 1391 36,i (32.a)

Nur einen Teil der Geräte 1551 40,6 (43,3)

Noch keine Geräte 878 23 (24,4)

Ein Turnlokal 573 15 (14,9)

Kein Turnlokal 3247 85 (85,i)

In den 5232 Primarschulen der Seh'vveiz wiird Turnunter-
rieht erteilt

das ganze Jahr in 1060 20,3 (20,3)

Nur einen Teil des Jahres in 3412 65,2 (65,i)
Noch gar nicht 760 14,5 (14,e)

c) Das gesetzliche Minimum von 60 Turnstunden per Jahr

wird innegehalten in 1366 Primarschulen 26,i °/o

Nocht nicht in 3866 » 73,9 °/o-
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d) Von den (414) höhern Volksschulen (Sekundärschulen etc.)

haben
1886/87 (1885 86)

Zahl ° o ° o

Noch keinen Turnplatz 19 4,6 (5.4)

Keine Turngeräte 38 9,2

Kein Turnlokal 195 47.1 (50)
Keinen Turnunterricht 18 4>< (5,4)

Nicht das Minimum der Stunden 139 33,6

e) Der Turnunterricht in den Lehrerseminarien wird im

allgemeinen als den eidgenössischen Vorschriften entsprechend erklärt.

5. Die Medizinalpriifnngen.

Durch das Bundesgesetz vom 19. Christmonat 1877 betreffend

Freizügigkeit des Medizinalpersonals ist die Staatsprüfung der Ärzte,

Apotheker und Tierärzte Bundessache geworden.
Durch dieses Gesetz und die betreffende Vollziehungsverordnung

vom 2. Heumonat 1880 hat der Bund in indirekter Weise

auf die Verbesserung der Organisation der kantonalen Mittel- und

Hochschulen hingewirkt.
Die eidgenössischen Medizinalprüfungen haben im

Jahr 1887 nachfolgendes Ergebnis geliefert:

Basel Bern Genf Lausanne Zürich Zusammen Total
+ -+-+— +- -r — + —

Mediz. fpropädeut. 6 6 36 12 10 5

iFaehprüfg. 19 2 24 2 9 —

fVorprüfg. — — — — 1 —
Pharmaz. i propädeut. 6 — 5 — 2 1

(Fachprüfg. 11 3 1 3 3

„ fpropädeut. — — 9 3 — —
V etermar „ „ a(Fachprüfg. — — 8 2 — —

32 9 85 20 25 9

41 105 SA

Bemerkung. Die in der Überschrift mit -f- bezeichneten waren
genügend, die mit — bezeichneten ungenügend.

5 - 36 11 93 34 127

37 4 89 8 97

4 - 2 1 7 1 8

8 - 6 2 27 3 30

10 1 7 2 24 8 32

— — 10 5 19 8 27
5 2 13 4 17

27 1 103 27 272 66
< ' 1 ' 1

y '

28 130 338 338
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Von den sämtlichen Prüfungen waren 66,2 °/o Medizinal-, 20,7 °/o

Pharmazeuten- und 13,i ° 0 Veterinärprüfungen.
Die genügenden Prüfungen verteilten sich auf die Prüfungsorte

in nachfolgender Weise:
Medi?.. Phaimaz. Veterinärprüfungen

Zahl 0/0 Zahl > Zahl °,'o

Basel 33 14,? 8 11,5 — —
Bern 74 33,o 9 12,8 22 50

Genf 24 10,7 10 14,3 — —

Lausanne 5 2,2 23 32,9 — —
Zürich 88 39,3 20 28,ä 22 50

224 100 70 100 44 100

Hiebei ist zu bemerken, dass Veterinärprüfungen nur in Bern

und Zürich stattfinden und in Lausanne keine medizinische

Fachprüfungen abgehalten werden.
Nach dem Prüfüngsreglement werden die Kandidaten drei Mal

zur Prüfung zugelassen. Erhalten sie auch bei der zweiten

Wiederholung die Note ungenügend, so ist eine weitere Zulassung
unzulässig, d. h. der Kandidat Avird definitiv abgewiesen.

Die nachfolgende Tabelle erteilt Auskunft über die im Jahre

1887 stattgefundenen Wiederholungen.

Total der

Prüfungen

Hievon waren
erst- zweit- dritt-

malige malige malige

Total der

ungenüg.
Prüfungen

Hievon waren
erst- zweit- dritt-

iualige malige maiige

Mediz. {fSS{J) achprutgn.

127

97

102

87

20

9

5

1

34
8

24
6

9

2

1

f Mat.-Prüfgn
Pharmaz. ' propädeut.

1 Fachprüfgn.

•') 8 8 — — 1 1 — —
30

32

30

24 4 4
O

8

00
8

—

_T propädeut.
A etermar 1

11 achprutgn.

27
17

18

14

6
3

3 8

4

3

4

3 2

338 283 42 13 66 49 14 3

Die als »ungenügend« bezeichneten Prüfungen bilden folgende
Prozentsätze der betreffenden Abteilungen: Medizinal- 18,7,

Pharmazeuten- 17,i, Veterinärprüfungen 27,2° 0.

') Die Maturitätsprüfung für Pharmazeuten ist künftig nicht mehr der

eidgenössischen Prüfungskommission unterstellt.
3
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Unter den Kandidaten, welche an der medizinischen Prüfung
teilnahmen, befanden sich 3 Damen, wovon 2 Schweizerinnen in
Zürich und eine Österreicherin in Bern.

In Basel werden die Frauen nicht zum medizinischen Studium

zugelassen.

Die 338 Prüfungen betreffen nur 316 Personen, da 20

Kandidaten je zwei Mal und 1 drei Mal erschien.

Die sämtlichen Prüfungen verteilten sich nach der Heimat-

gehörigkeit der geprüften Personen und nach den Prüfungssitzen
wie folgt :

Schweiz Basel Bern Genf Lausanne Zürich Total

Zürich — 1 3 1 41 26

Bern 3 44 2 7 3 59

Luzern 6 9 — — 6 21

Schwyz 2 3 — — — 5

Unterwaiden 0.--W. 1 1 — — — 2

» N.--w. — 1 — — 1 2

Glarus — 2 — — 5 7

Zug 1 1 — — 1 3

Freiburg — 2 2 — — 4

Solothurn — 4 —¦ 1 3 8

Basel 7 — — 1 5 13

Baselland 3 1 — — — 4

Schaffhausen 2 1 — — 3 6

Appenzell A.-Rl1. — — — — 2 2

St. Gallen 1 11 — — 16 28

Graubünden 1 3 1 — 6 11

Aargau 4 3 — 1 9 17

Thurgau 2 1 —¦ — 9 12

Tessin — — 1 — — 1

Waadt 2 8 9 13 — 32

Wallis 1 2 2 2 — 7

Neuenburg 3 4 2 2 1 12

Genf

Seh

— — 8 — — 8

Total weiz 39 102 30 28 111 310
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Schweiz Basel Bern Genf Lausanne Zürich Total

Total Schweiz 39 102 30 28 111 310

Ausland
Deutschland 111 —
Griechenland — 1 — —
Frankreich 1—3 —
Österreich — 1 — —
Rumänien — — — —

Bulgarien — — — —

Ostindien — — — —

Nordamerika — — — —
Guatemala — — — —
Kapland — — — —

Total Ausland 2 3 4 — 19 28

Zusammen 41 105 34 28 130 338

In Folge Erweiterung des Bundesgesetzes über Freizügigkeit
des Medizinalpersonals in der schweizerischen Eidgenossenschaft

vom 19. Dezember 1877 durch ein Zusatzgesetz vom 21. Dezember

1886 werden auch die Zahnärzte in die Freizügigkeit aufgenommen
und ist künftig auch dieser Teil des Medizinalpersonals der

eidgenössischen Prüfungsordnung unterstellt.

1 14

— 1

- 4

- 1

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

6. Eekrutenprüfungen.

Ahnlich wie der Bund durch Anordnung der Medizinalprüfungen
in die Einrichtungen der kantonalen Mittel- und Hochschulen

eingegriffen hat, übte er durch die Rekrutenprüfungen einen

heilsamen Einfluss aus auf die Hebung der Volksschulen.
Es werden nunmehr alljährlich sämtliche Stellungspflichtige,

die überhaupt prüfungsfähig sind, von den medizinischen und von
den pädagogischen Experten geprüft, während früher diejenigen

Stellungspflichtigen von der pädagogischen Prüfung befreit waren,
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welche ein Maturitätszeugnis für den Besuch der Hochschule oder

ein staatliches Lehrerpatent vorweisen konnten.

Bei der Zusammenstellung der Resultate werden die Geprüften
demjenigen Kanton und Bezirk zugeteilt, in welchem sie zuletzt
die Primarschule besucht haben. Diese Zuteilung muss auch für
diejenigen stattfinden, welche höhere Schulen besucht haben.

Es ist nämlich einleuchtend, dass bei einer allfälligen Zuteilung
an den Sitz der letztern ganz unrichtige Vorstellungen von der

Schulorganisation einer Gegend erweckt werden müssten, indem

dieselbe gerade um so ungünstiger erschiene, je mehr Knaben die

entfernt liegende Mittelschule besucht hätten. Vollends müssten

die wenigen Universitätsstädte als unverhältnismässig begünstigt
erscheinen, Avenn viele akademische Jünglinge ihrem Primarschulorte

entrückt und ihrer höchsten Bildungsstätte zugeteilt werden
wollten. Leider ist bei den diesjährigen Eintragungen noch bei

einer grössern Zahl von Rekruten (680) nur der Ort der besuchten

höhern Schule und nicht auch der Primarschulort angegeben.
und bei einer weitern Zahl (16) fehlt überhaupt jede Angabe über
den Schulort, so dass die ZuATerlässigkeit des Materials in dieser

Richtung noch zu wünschen übrig lässt. Einzelne Prüfungsorte
der Kantone Zürich, Bern und Genf sind wahrscheinlich durch
diese Lücke unverschuldet in ein weniger günstiges Licht gerückt
worden.

Das eidgenössische statistische Bureau hat Vorsorge getroffen,
dass die berührten Fehler sich in der Folge Aveniger geltend machen.
Es wird aber kaum möglich sein, die mündlichen Angaben über

Schulbildung als zuverlässig anzuerkennen, so lange nicht jeder
Stellungspflichtige dazu verhalten Avird, sie durch ein amtliches

Zeugnis über seinen Schulbesuch zu bestätigen. In dieses Zeugnis
sollte der Schulbesuch successi\*e von Anfang bis zu Ende der
Schulzeit eingetragen werden.

Die nachfolgende Zusammenstellung erteilt Auskunft über das

Resultat der Prüfungen im Herbst 1887.
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Rekrutenprüfungen im Herbst 1887.

Von je 100 Rekruten hatten
die Note

Kantone
des letzten

Primarschulbesuchs

die Xotensumme
4 7 11 15 19

Ge- bis bis bis bis bis

..„ 6 10 14 18 20 - inmehr o - ¦
P™fte «a— *. in mehr mmear Schulen

1
4 oder 5 höhere

Reihenfolge
der Kantone

nach den Xoten nach
höherem

oder die — —«** ^Total Durchschnittsnote als 2 besucht
1 1.75 2,75 3.75 4.75 Fächern schlech-

bis bis bis bis bis Fach besten
teäten

Schul-
1,5 2.5 3,5 4.5 ö besuch

Zürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz

Obwalden
Nidwaiden
G-larus
Zug
Freihurg
Solothurn
Baselstadt
Baselland
Schaffhausen
Appenzell A.-Rh.

Appenzell I.-Rh.
St. tìallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Tessin
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf

Primarsehulort
unbekannt

2280 33 36 24 6
4736 17 35 34 12
1125 21 27 35 15
150 10 21 42 25
470 19 29 33 15

183 16
114 22
268 28
178 26
989 23

732 28
327 53
497 20
287 40
397 22

105 7

1570 21
699 22

1797 21
818 31

755 13
1916 29
811 9

822 31
411 40

34 42 8
38 31 9
39 24 8
39 29 6
37 29 9

39 26 6
31 15 1

39 33 8
35 20 5
41 31 5

30 42 15

36 35 7

34 30 11
40 31 7
44 22 3

28 40 16
41 25 5
24 38 26
36 27 5
34 21 4

27 12
11 22
16 26

8 41
13 28

696 80 17 3

11
18
21
21
14

22
43
16
30
16

4
16
18
14
22

11
22
6

25
30

81

17
16
12
J0
19

11
3

16
8

12

30
14
20
13
9

27
10
36
12

9

1

6
18

6
16

4
10
21
22

5

17
35
10
24
16

6
18
17
14
20

12
10
4

12

IV VIII III
XXI XIX XX
XVI XX IX

XXIII XXV XXI
XIX XXII XIII

X
VI

XVII
VII

I
XV
II

XI

XX
XI
X
IX

XVIII
VIII

I
XV
II

XIII
XXV XXIII
XIV XIII
XII XVIII

XVII XII
VII IV

XXII XXI
VI V

XXIV XXIV
V IX

III III

XVI XXIV
XIV XVIII

VI
V

XXIII
X
II

XIX
IV

XII
XXII
VIII

XI
XIV
VII

XVI
XVII
XXV

XV
I

Schweiz 23083 25 35 30 9 1 19 17 17 Schweiz

Davon
Besucher höh.

Schulen 4007 78 20 2

Und zwar von
Sek.-Schulen
Mittl.

Fachschulen

G-ymnasien
Hochschulen
Überdies mit aus

ländischem
Primarschulort

219

2706 70 27 3

353 96
868 92

80 100

1 35 36

- «8 -
58

93
87

99

31 23 8 2 -33 18 16
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Anmerkung 1. Nicht geprüft wurden 151. Hievon waren 92 schwachsinnig,

42 taub, schwachhörig oder taubstumm, 7 blind, 7 sehr kurz- oder schwachsichtig,

1 epileptisch und 5 krank.

Anmerkung 2. Die Bedeutung der erteilten Noten ist folgende:

Lesen.

Note 1 : Geläufiges Lesen mit sinngemässer Betonung und nach Inhalt
und Form richtige freie Wiedergabe.

Note 2: Genügende mechanische Fertigkeit und befriedigende
Beantwortung einzelner Fragen über den Inhalt des Gelesenen.

Note 3: Ziemlich befriedigendes mechanisches Lesen und einiges
Verständnis des Lesestoffes.

Note 4: Mangelhafte Fertigkeit im Lesen ohne Rechenschaft über den
Inhalt.

Note 5 : Gar nicht lesen.

Aufsatz.
Note 1 : Kleinere schriftliehe Arbeit nach Inhalt und Form ganz oder

ziemlich korrekt.
Note 2 : Weniger befriedigende Leistung mit kleinern Fehlern.
Note 3: Schwach in Schrift- und Sprachform, doch noch verständlicher

Ausdruck.
Note 4: Geringe, fast wertlose Leistung.
Note 5 : Mangel jeglicher Fertigkeit im Schreiben.

Rechnen.

Note 1 : Fertigkeit in den 4 Spezies mit ganzen und gebrochenen Zahlen
(Dezimalbruch inbegriffen) ; Kenntnis des metrischen Systems und Lösung
entsprechend eingekleideter Aufgaben.

Note 2 : Die 4 Spezies mit ganzen Zahlen, jedenfalls noch Kenntnis der

Division, wenn Dividend und Divisor mehrstellige Zahlen sind; Rechnen mit
den einfachsten Bruchformen.

Note 3: Addition und Subtraktion von Zahlen bis 100000 und Division
durch eine Grundzahl.

Note 4: Fertigkeit in der Addition und Subtraktion im Zahlenraum
bis 1000.

Note 5 : Unkenntnis im Zifferrechnen und Unfähigkeit, zweistellige Zahlen
im Kopfe zusammenzuzählen.

Vaterlandshunde.
Note 1 : Verständnis der Karte der Schweiz und befriedigende Darstellung

der Hauptmomente der vaterländischen Geschichte und der Bundesverfassung.
Note 2 : Richtige Beantwortung einzelner Fragen über schwierigere

Gegenstände aus diesen drei Gebieten.
Note 3 : Kenntnis einzelner Tatsachen oder Namen aus der Geschichte

und Geographie.
Note 4 : Beantwortung einiger der elementarsten Fragen aus der Landeskunde.

Note 5 : Gänzliche Unkenntnis in diesen Gebieten.
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Zweiter Abschnitt.

Das Unterrichtswesen in den Kantonen.

I. Primarschule.

a. Neue Gesetze und Verordnungen.

1) Verfassungsrevisionen.
Ein ähnliches Verhältnis, wie es sich in den neuen

eidgenössischen Gesetzen zwischen Bund und Kantonen kundgibt, ist
in den kantonalen Verfassungs- und Gesetzesrevisionen zwischen

Kanton und Gemeinden zu erkennen.

Der Schwächere verlangt vom Stärkeren Hülfe und tritt ihm
dafür freiwillig einen Teil seiner Machtvollkommenheiten ab.

In den beiden im Berichtsjahr vollzogenen Verfassungsrevisionen

der Kantone Glarus und Solothurn ist ein entschiedener

Schritt ersichtlich zur Verstaatlichung des Unterrichtswesens durch

kräftige finanzielle Mithülfe bei der Tragung der ordentlichen
Ausgaben für die Führung der Schulen und für Bestreitung der
ausserordentlichen Kosten (Erbauung und Erweiterung der Schulhäuser etc.).

Diese ausgiebigere Mitwirkung des Staates bei der Erziehung
und Schulung der Jugend bezieht sich auf sämtliche Schulstufen,
in erster Linie aber auf die obligatorische und unentgeltliche
Primarschule, wobei die Unentgeltlichkeit nicht nur auf Fallenlassen

des Schulgeldes bezogen, sondern auch auf die Lieferung der
Lehrmittel und Schreibmaterialien an sämtliche Schüler ausgedehnt wird.

Besondere Berücksichtigung finden auch diejenigen Anstalten,
welche zur Beibringung der nötigen Kenntnisse für die Ausübung
der bürgerlichen Bechte (bürgerliche Fortbildungsschulen) oder zur

Aneignung der erforderlichen allgemeinen und speziellen Ausbildung
für Betreibung eines Berufes errichtet werden (gewerbliche
Fortbildungsschulen).

Die ökonomische Besserstellung der Volksschullehrer wird ebenfalls

als im Interesse der Schule liegend erkannt und die isolirte
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Bildung derselben in Seminarien preisgegeben (Vereinigung des

Lehrerseminars im Kanton Solothurn mit der Kantonsschule).

2) Gesetzesänderungen.

Im Jahr 1887 sind keine neuen Gesetze betreffend das

Unterrichtswesen in Kraft erwachsen, dagegen befinden sich eine
Anzahl Entwürfe in der Mappe der Behörden. Am weitesten sind
sie gediehen in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Waadt.

Im Kanton Zürich wird der Gesetzesentwurf betreffend die
Volksschule am 9. Dezember 1888 vor die Volksabstimmung
gelangen, in den Kantonen St. Gallen und Waadt kann die

endgültige Lösung der pendenten Revisionsfrage nicht vor dem Jahr 1889

stattfinden. Auch die Kantone Aargau, Solothurn, Glarus, Baselland

stehen in den Vorbereitungen zu einer Revision ihrer
Unterrichtsgesetze.

3) Verordnungen.

Die Kantone Schwyz, Baselland und Genf haben die

Lehrpläne ihrer Primarschulen neu normirt, der letztere Kanton

vorläufig in provisorischer Weise. In diesen Lehrplänen macht sich

die Tendenz bemerkbar, eine gewisse Beschränkung des

Unterrichtsstoffes zu erzielen. Diese Bestrebungen werden von heilsamen

Folgen begleitet sein, wenn die praktische Durchführung auch die

geeigneten Lehrkräfte findet. Die Einschränkung ergibt sich

allerdings in erster Linie aus der Vergleichung mit den bisherigen

Lehrplänen in den betreffenden Kantonen und tritt im allgemeinen
immer noch zaghaft und schüchtern auf.

In zwei Lehrplänen (Schwyz und Genf) ist zwar der Unterricht

in der Naturkunde im Sprachunterricht aufgegangen ; dagegen
treten die übrigen sogenannten Realien (Geschichte und

Geographie) in allen 3 Lehrplänen schon im 4. Schuljahr gleichzeitig als

selbständige Fächer auf, während sie auf dieser untern Schulstufe

nur als Bestandteile des Sprachunterrichtes betrieben werden sollten.
Ein Schritt zur Vereinfachung hat Genf darin getan, dass der

Geographieunterricht wenigstens dem Geschichtsunterricht um zwei

Jahre vorausgeht.
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Eine ganz verschiedene Stellung nimmt in diesen Lehrplänen
der Religionsunterricht ein.

Der Kanton Schwyz bezeichnet den Unterricht im Katechismus

für alle Schüler katholischer Konfession als obligatorisch.l)
Der Kanton Baselland schreibt nur die Behandlung biblischer

Erzählungen vor und verweist im übrigen betreffend den

Religionsunterricht auf das Gesetz vom 17. Juli 1839 über Erteilung des

Religionsunterrichtes in den Gemeindeschulen, welches die Ordnung
dieses Unterrichtes hinwiederum der Verfügung des Gesetzgebers

anheimstellt.
Der Lehrplan des Kantons Genf lässt den Religionsunterricht

unberücksichtigt und es bleibt derselbe völlig der Familie und den

religiösen Genossenschaften überlassen.

Im Sprachunterricht zeigt sich in Genf das anerkennenswerte

Bestreben, die Kenntnis der deutschen Sprache zu fördern, indem

der betreffende Unterricht vom 5. Schuljahr (11. Altersjahr) an in
3 wöchentlichen Stunden betrieben wird.

Als Eigentümlichkeiten der 3 Lehrpläne können bezeichnet

werden :

Schwyz: Ein eigentlicher Unterricht in der Geometrie wird
nicht betrieben, die nötigsten Kenntnisse werden im Rechnen und

Zeichnen beigebracht.

Baselland: Der Unterricht im Zeichnen beschränkt sich auf

geometrisches Zeichnen, es ist kein freies Handzeichnen auf dieser

Stufe vorgesehen.

Genf: Es ist durch die ganze Primarschulzeit (1.—6. Schuljahr)

hindurch für die Knaben 2—3 wöchentliche Stunden

Handfertigkeitsunterricht in den Lehrplan aufgenommen, jedoch ohne

genauere Umschreibung dieser Betätigung. Schreiben, Zeichnen,

Singen und Turnen werden schon vom 1. Schuljahr an als besondere

Fächer betrieben.
¦

') Artikel 49 der Bundesverfassung lautet : >Niemand darf zur Teilnahme
an einer Religionsgenossenschaft oder an einem religiösen Unterricht
oder zur Vornahme einer religiösen Handlung gezwungen oder wegen Glauben.s-

ansichten mit Strafen irgend welcher Art belegt werden.«
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Eine Verordnung des Erziehungsrates des Kantons St. Gallen
schreibt die neue Rechtschreibung, wie sie vom schweizerischen

Lehrerverein festgesetzt und in einem besondern Orthographiebüchlein

niedergelegt ist, zum Gebrauche in sämtlichen Schulen

vor, wodurch die in den Kantonen Zürich und Baselstadt seit

mehreren Jahren in dieser Beziehung erfolgten Bemühungen
Verstärkung erfahren haben.

Zwei Kantone bemühten sich, in der Frage der Beschaffung
von Lehrmitteln und Schreibmaterialien für die Primarschulen einen

Schritt vorwärts zu kommen. Der Kanton Solothurn schreibt

vor, dass vom 1. Mai 1888 an die Schulgemeinden die Lehrmittel und
Schreibmaterialien für die Primarschule unentgeltlich zu liefern haben.

Das Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau wurde

vom Regierungsrat eingeladen, über Lieferung der erforderlichen
Schulmaterialien Konkurrenz auszuschreiben und einen Lieferungsvertrag

abzuschliessen, wobei es allerdings die Meinung hat, dass

das betreffende Schulmaterial an die Schüler zum Kostenpreise

abgegeben werde.

Eine Verordnung des Kantons Zug befasst sich mit der

Schutzpockenimpfung in den Primarschulen und schreibt beim
Schuleintritt Beibringung des Impfzeugnisses vor. Die nicht geimpften
Kinder werden jeden Frühling nach dem Schuleint ritt auf Anordnung

des Sanitätsrates unentgeltlich geimpft.

4) Kreisschreiben.
Die von kantonalen Erziehungsbehörden erlassenen Kreisschreiben

beschlagen die Obsorge über die Schulen im allgemeinen oder über
einzelne Unterrichtszweige, oder die Versorgung der Schulkinder.

Das Erziehungsdepartement Wallis fordert genauere Beobachtung

der gesetzlichen Vorschriften über die 6 monatliche Dauer der
Primarschule mit täglich 6 stündigem Unterricht, welche von
einzelnen Gemeinden in der Weise verkannt wird, dass sie im Frühling

und Herbst nur täglich 3 Stunden Unterricht erteilen lassen.

Hiebei wurde darauf hingewiesen, dass die durch das Gesetz

bestimmte Dauer von 6 Monaten schon unter Berücksichtigung der
landbautreibenden Bevölkerung festgesetzt worden sei und nirgends
in der Schweiz in diesem geringen Umfange bestehe.
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In einem andern Kreisschreiben wurde den Lehrern und
Lehrerinnen des Kantons Wallis einlässlicher Unterricht in der Methodik

des Lesens und Rechnens erteilt.

Die Landesschulkommission von Appenzell I.-Rh. traf
Anordnungen, dass über das Absenzenwesen genauere Aufsicht geübt
und die fehlbaren Eltern zur Strafe gezogen werden. Gleichzeitig
wurde eine eingehende Prüfung der aus der Alltags- in die

Wiederholungsschule übertretenden Knaben und eventuell für ein weiteres

Jahr Zurückversetzung in die Alltagsschule verlangt.

Der Erziehungsrat des Kantons Schwyz erteilte Weisung über
die Dispensation von Schulkindern, hielt die Ärzte an, sich bei

Ausstellung der bezüglichen Zeugnisse eines vorgeschriebenen
Formulars zu bedienen und ermahnte die Schulräte, dass sie die

Dispense nur auf Grundlage dieser ärztlichen Zeugnisse aussprechen,
auf welchen die Dauer der voraussichtlichen Abwesenheit genau
bezeichnet werden soll.

Im Kanton Graubünden wurden die Schulräte eingeladen,
nicht müde zu werden, die Gründung und Forterhaltung der Abend-

Repetirschule anzuregen und dem Zeiehnungs- und Turnunterricht
aufzuhelfen.

Im Kanton Thurgau wurde eine Mahnung an die Schul
vorsteherschaften erlassen, das Aufsichtsrecht über die Schulen den

gesetzlichen Anforderungen gemäss auszuüben und Vorsorge zu

treffen, dass auch im Sommer jede Schule mindestens den
vorgeschriebenen Monatsbesuch unter Abwechslung durch die verschiedenen

Mitglieder erhalte. Hiebei ist auch eine gewisse Arbeitsteilung

zulässig, wonach ein Mitglied die Korrektur der Aufsätze,
ein anderes den Zustand der Schulmaterialien, ein drittes das

Absenzenwesen etc. überwachen könnte. Dieses kantonale
Kreisschreiben trägt insofern einen allgemein schweizerischen Charakter,

da leider die thurgauischen Schulkommissionen in mangelhafter
Erfüllung ihrer Pflichten nicht allein zu stehen scheinen.

Die Erziehungsdireklion des Kantons Bern setzte ihre
Bemühungen fort, um die Versorgung armer Schulkinder mit Nahrung
und Kleidungsstücken im Winter im Sinne früherer Kreisschreiben
durch die Statthalterämter neu anregen zu lassen.
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Endlich scheint auch das Turnen bezw. der militärische
Vorunterricht für Knaben in den Kantonen Solothurn und Aar g au
ein » Kind der Sorge « zu sein, indem in bezüglichem Kreisscheiben

eindringlich die Erstellung von Turnplätzen und Beschaffung der

unentbehrlichsten Turngeräte verlangt und vom Erziehungsdepartement

Solothurn gleichzeitig das Geständnis abgelegt wurde, dass

es in den letzten drei Jahren in diesem Fach gar nicht vorwärts

gegangen sei. Dieser schwache Punkt muss, nach vielen Zeichen

zu schliessen, nicht bloss auf kantonalem, sondern auf allgemeinem
schweizerischem Boden als solcher gefühlt werden, und es wird
wohl hierin kaum viel besser kommen, wenn das schweizerische

Militärdepartement nicht dazu gelangen kann, an der Erteilung
des militärischen Vorunterrichts für die künftigen Rekruten sich
selbst mit tatkräftiger Hülfe zu beteiligen.

b. Dauer der Schulpflicht.

Eine vergleichende Darstellung der obligatorischen Schulpflicht
durch Berechnung der Zahl der Unterrichtsstunden, welche
durchschnittlich einem Schulkinde zugewendet werden (siehe I. Teil),
muss einstweilen ausdrücklich nur als Versuch bezeichnet werden.
Denn einerseits fehlen in einzelnen kantonalen Gesetzen und

Verordnungen noch die hiezu nötigen Anhaltspunkte, und es musste

in diesen Fällen die Unterrichtsstatistik vom Jahre 1881 zu Bäte

gezogen werden. Anderseits sind die Verhältnisse ziemlich kom-

plizirt und bereiten einer derartigen Darstellung bedeutende

Schwierigkeiten. Der Verfasser wird daher für allfällige Berichtigungen

gerne zugänglich sein. Immerhin kann die Zusammenstellung

schon jetzt Veranlassung zu interressanten Vergleichungen
bieten und einen etwelchen Einblick in den »genügenden« Primar-
unterricht gewähren. Diese Einsicht wird auch die Überzeugung

befestigen und weiter verbreiten, dass in einzelnen Kantonen auch

bei billiger Biicksicbtnahme auf lokale Hindernisse die obligatorische

Schulpflicht zu kurz bemessen ist, um eine bleibende

Nachwirkung zu hinterlassen.
Es ist zwar begreiflich, dass die Städtekantone die längste

Unterrichtszeit haben, aber es ist doch bemühend, sich zu gestehen,
dass den Kindern einiger Bergkantone nicht einmal die Hälfte der



45

Schulung zu teil wird, welche den Kindern der Miteidgenossen in
Genf und Basel zu gute kommt.

Immerhin ist als tröstliche Tatsache zu notiren, dass diejenigen
Kantone, welche in den letzten 10 Jahren ihre Schulorganisation re-
vidirt haben, auch in dieser Beziehung einen erfreulichen Schritt
vorwärts gekommen sind (Basel, Thurgau, Schaffhausen, Freiburg,
Schwyz, Genf). Freilich ist hiebei immer der zeitliche Umfang der

Schulpflicht bezeichnet und keineswegs der Inhalt derselben.
Über die Leistungen der verschiedenen kantonalen

Schulorganisationen haben wir bis zur Stunde keinen andern Masstab,
als das Ergebnis der Rekrutenprüfungen. Aber dasselbe ist noch

nicht in wunschbarem Grade zuverlässig. Wären von den
sämtlichen Brieflein, welche die schweizerischen Jünglinge während ihres

siebenwöchigen Rekrutendienstes nach Hause schreiben, getreue
Abschriften vorhanden und wären den körperlichen Exerzitien der

Rekruten noch etwas mehr geistige beigefügt, so hätten wir in den

14 Jahren des Bestandes der neuen eidgenössischen Militär-Organisation

schon ein leidlich besseres Material, um die Resultate unserer

Schulbildung mit etwelcher Zuverlässigkeit zu beurteilen.

Immerhin wird ein zehnjähriges Durchschnittsresultat der

Rekrutenprüfungen schon einen ziemlich sichern Wertmesser für die

Schulorganisation eines Kantons bieten, und da die Dauer der

gesamten Unterrichtszeit immerhin ein Hauptfaktor des Resultates
derselben sein muss, so dürfte eine Vergleichung der Kantone nach

dem Umfange der Schulzeit einerseits und dem durchschnittlichen

Ergebnis der Rekrutenprüfungen anderseits nicht ganz wertlos sein.

Rang der Kantone
a) nach der Ausdehnung der b) nach den eidgenössischen

Schulpflicht : Rekrutenprüfungen in di

10 Jahren von 1875—188
Zahl der
Stunden Rang Durchschnitt Rang

Genf 10136 I 7,64 II
Baselstadt 9416 II 7,21 I
Waadt 9291 III 8,94 VII
Thurgau 9148 IV 7,99 IH

Neuenburg 8640 V 9,33 XI
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Zahl der
Stunden Rang

Freiburg 8468 VI
Bern 8424 VII
Glarus 8418 VIII
Schaffhausen 8274 IX
Zürich 7788 X
Baselland 7704 XI
St. Gallen 7644 XII
Solothurn 7458 XIII
Schwyz 6548 XIV
Aargau 6372 XV
Appenzell A.-R. 5952 XVI
Luzern 5952 XVII
Zug 5919 XVIII
Obwalden 5824 XIX
Tessin 5808 XX
Xidwalden 5784 XXI
Graubünden 5600 XXII
Wallis 5440 XXIII
Appenzell I.-Rh. 4072 XXIV
Uri 3760 XXV

Durchschnitt Rang

11,33 XXT1

10,17 XVIII
9,753 XV
8,15 V

8,02 IV
9,757 XVI
9,63 XIV
9,26 VIII

10,79 XXI
9,50 XII
8,82 VI

10,08 XVII
9,27 XI
9,2S X

10,22 XIX
10,78 XX

9,56 XIII
12,16 XXIII
12,58 XXIV
12,94 XXV

Hieraus ergibt sich etwa folgendes :

a. Die Rangordnung nach dem Umfang der Schulpflicht stimmt
nahezu bei der Hälfte der Kantone mit derjenigen nach dem

Ergebnis der Rekrutenprüfungen ganz oder annähernd überein

(Basel, Genf, Thurgau, Aargau, St. Gallen, Luzern, Tessin,

Nidwaiden, Wallis, Appenzell I.-Rh. und Uri).
Diese Übereinstimmung ist vollständig bei den drei im

Range zuletzt stehenden Kantonen.
b. Eine Anzahl Kantone steht in den Rekrutenprüfungen tiefer,

als der Umfang der Schulpflicht es erwarten liesse (Waadt,
Neuenburg, Glarus, Baselland, Freiburg, Bern, Schwyz).

c. Eine andere Zahl stellt sich in den Rekrutenprüfim gen

günstiger dar, als nach der Unterrichtszeit zu schliessen

wäre (Zürich, Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., Solothurn,

Zug, Obwalden, Graubünden).
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Die erste Ungleichheit liegt hauptsächlich begründet in der

unvollständigen Ausnützung der Schulzeit in Folge von Dispensen,

von bestehenden Temporärschulen und von zahlreichen Schüler-

Absenzen.

Die zweite ist zurückzuführen auf die Verbesserung des

Resultates ungenügender Primarschulbildung durch den Besuch

freiwilliger Schulen (Sekundär- und Fortbildungsschulen), sowie durch

Auffrischung der Kenntnisse unmittelbar vor den Prüfungen (Re-
krutenkurse).

c. Absenzen.

Der schlimmste Feind des Resultates der Unterrichtszeit sind

die aus Gesundheits- oder andern Gründen gemachten Absenzen.

Es ist sicher, dass die jeweilen in den Berichten an die
Oberbehörden verzeichneten Absenzen wirklich gemacht worden sind,
aber es ist vielorts nicht sicher, dass nicht noch eine erheblich

grössere Zahl zu verzeichnen gewesen wäre. Und die Schar der
Absenzen ist noch bedeutend grösser, als die vorkommenden
Kinderkrankheiten Abwesenheiten von der Schule veranlassen können.

Die auf den einzelnen Alltagsschüler während des Berichtjahres

entfallenden Absenzen bleiben in 7 Kantonen unter 10

(Schwyz 6,5 : Wallis 6,5 ; Glarus 8,3 ; Graubünden 8,5 : Appenzell
A.-Rh. 9 : Uri 9,t ; Schaffhausen 9,7). In 11 Kantonen bewegt sich

die Durchschnittszahl zwischen 10 und 20 (Aargau 10,i; St. Gallen

10,3; Zug 10,s; Obwalden 10,7: Thurgau 12,i ; Zürich 12,3; Nid-

walden 12,3: Appenzell I.-Rh. 12,4; Freiburg 12,8; Solothurn 13,7:

Luzern 15 ; Tessin 15). 7 Kantone weisen 20 und mehr Absenzen

auf (Basel 20, inklusive Arbeitsschulen: Baselland 21,4: Bern 21,9;

Neuenburg 22,2 ; Waadt 25 ; Genf 25).
Die Absenzen in den Städtekantonen Basel und Genf dürfen

nicht als zu hoch erscheinen, da die Kontrole in der Regel in den

Städten am genauesten ist und auch die ansteckenden
Kinderkrankheiten in der Tat hier am meisten Abwesenheiten
verursachen.

In Baselland besteht noch die verhängnisvolle gesetzliche

Vorschrift, dass monatlich 6 Absenzen ungestraft durchgehen.
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Die angegebenen Zahlen lassen noch keine sichern Schlüsse

darüber zu, in welchem Grade die Absenzen in den einzelnen
Kantonen die Schulzeit beeinträchtigen, insbesondere sind auch die
Durchschnittszahlen einiger Kantone unter 10 ohne Zweifel nicht zuverlässig,
wie aus verschiedenen andern Zeichen zu schliessen ist (Schwyz,
Wallis, vergleiche die pag. 42—43 erwähnten Kreisschreiben). Nur
so viel steht fest, dass die Absenzen-Verhältnisse in den Kantonen
Bern, Baselland, Neuenburg, Waadt einer gedeihlichen Einwirkung des

Schulunterrichts schweren Schaden zufügen und dass noch in einer
Reihe anderer Kantone die Zustände nicht als befriedigend
bezeichnet werden dürfen.

Der Jahresbericht der Erziehungsdirektion des Kantons Bern
bemerkt auch verzweiflungsvoll: »Eine Besserung kann für das

Berichtsjahr nicht konstatirt werden, indem der Durchschnitt der
Abwesenheiten pro Kind von 21,7 auf 21,9 gestiegen ist. Das Ab-
senzenwesen muss immer wieder als ein Hauptgebrechen unserer
Volksschule bezeichnet werden.«

Unter dem Eindruck, dass insbesondere auch die Kinder selbst

zur Verminderung der Absenzen etwas beitragen können, besteht
in einigen Kantonen der Brauch, dass diejenigen Schüler im
Jahresberichte ehrend genannt werden, welche während des ganzen

Schuljahres keine Absenzen gemacht haben (Uri, Obwalden, Nid-

walden).

Leider sind aber die lokalen Hindernisse oft fast nicht zu
überwinden. So ruft der gemütliche Berichterstatter von Obwalden
entschuldigend hinunter in die Ebene: »»z" Basel i der Stadt, suber

isch und glatt««, »aber in unserm Berglande, dass Gott erbarm'!
Wer diesen armen Kindern zürnen kann, der tu' es ; ich kann es

nicht.«

Man ist geneigt, dieser Milde zuzustimmen, wenn man aus

dem Berichte des Kantons Uri hört: »In 6 Gemeinden, die 872

Schulkinder zählen, betrug der Schulweg für 282 Kinder l[z—1
und für 295 Kinder über 1—2 Stunden.<s Diese Zahlen werden

um so bedeutungsvoller, als die Schulen in Uri vorzugsweise nur
Winterschnlen sind und der Winter 1886/87 auf den Bergen ein

schneereicher und strenger war.
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Oder die Not des Lebens verleitet die Eltern, dem Kinde die

kurz gemessene Jugendzeit noch mehr zu verkürzen. Aber oft
sind es auch Nachlässigkeit und Leichtfertigkeit, welche die

Absenzen verschulden, Schlendrian bei Eltern, Lehrern und Behörden,
und wenn diesen Hemmnissen des Fortschrittes überall ein

energischer Krieg erklärt wird, so kann für die Schule nur
Segen daraus entstehen.

Das Ergebnis der Schulpflicht wird aber auch beeinträchtigt
durch die lässige Beobachtung der Vorschriften betreffend die
Ferien.

Die Dauer der Ferien ist in einzelnen Kantonen schon nach

gesetzlicher Vorschrift bedeutend:

4 Wochen : Appenzell A.-Rh.
6 » Glarus.

8 » Zürich, Basel, Waadt, Neuenburg, Genf.

8—16 » Appenzell I.-Rh.
9 » Baselland.

10 » Schwyz, Obwalden, Nidwaiden, Schaffhau¬

sen, St. Gallen, Aargau.
10—11 » Zug.

10-12 » Freiburg.
10—25 » Wallis.
10—26 » Tessin.

10-30 » Graubünden.
11 » Thurgau.
12 » Luzern, Solothurn.

12—20 » Bern.

16 » Uri.

Aber die Ferien — an und für sich sehr notwendig und wohltätig-

— weiden verhängnisvoll, wenn sie nicht in ihren gesetzlichen

Schranken gehalten werden.

Lassen wir hierüber dem Schulinspektor von Baselland das

Wort : »Es sind wohl nur wenige Gemeinden, in welchen die

Bestimmungen über die Ferien genau beobachtet werden, und in den

meisten wird z. B. vor Beginn eines neuen Schuljahres eine Ferienwoche

eingeschoben, was sich indes hinlänglich begründen lässt.
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Wenn dann aber oft die sogenannten Werkferien (wegen
landwirtschaftlichen Arbeiten) um eine bis zwei Wochen verlängert werden,

wenn sie sich bei unbeständiger Witterung mit einzelnen

Unterbrechungen oft 3—4 Wochen hinausziehen und man keinen Tag
bestimmt weiss, ob Schule gehalten oder Vakanz gemacht wird ;

wenn in der Fastnachtzeit 3 volle Tage die Schule kurzweg
geschlossen wird, wenn man dann wieder aus nichtigen Gründen den

Unterricht für 1—2 Tage einstellt, so liegen hierin ganz erhebliche

Übelstände, die entschieden blossgelegt und gerügt werden müssen.« l)
Dieser Schlendrian treibt leider auch in andern Kantonen seine

schlimmen Früchte.

d. Schüler.

Schüler. Die Zahl der Schulkinder, welche der obligatorischen

Schulpflicht nach den bestehenden Vorschriften Genüge zu

leisten haben, beläuft sich auf 467 707 oder unter Hinzunahme

der Privatschüler auf nahezu eine halbe Million. Dieselbe wächst

alljährlich um zirka 6000.

Jahr Schüler Zuwachs °
0

1884/85 455 498

1885 86 461622 6124 1

1886/87 467 707 6085 1

Diese junge Armee, welche in ihrer grossen Mehrheit alltäglich

zur körperlichen und geistigen Übung ausrückt, bildet die

Hoffnung und den Stolz der Eltern, in ihr ruht die Zukunft des

Vaterlandes. Mögen diejenigen, welche sie zu leiten und zu lehren

haben, sich jeden Morgen ihrer hohen Aufgabe, ihrer schweren

Verantwortlichkeit bewusst werden.

Es ist leider nicht möglich, genau zu sagen, wie viele Knaben

und Mädchen die Schule besuchen. Einzelne Kantone
wunderten sich, dass man nach solchen Dingen fragen könne : sie

haben aber ohne Zweifel bereits Vorsorge getroffen, um diese

l] Über das Schulwesen des Kantons Baselland. 1886, von Schulinspektor
Zingg, auch in andern Beziehungen ein verdankenswerter Bericht.
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statistische Lücke auszufüllen. Nimmt man an, die Schüler dieser

letztern seien zur Hälfte Knaben und zur Hälfte Mädchen, so ergibt
sich für die ganze Schweiz ein Überschuss von zirka 800 Knaben,
während allerdings in einzelnen Gegenden die Mädchen, z. B. im

Kanton Zürich um 2400, das Übergewicht haben. Es ist auch

wahrscheinlich, dass bei einer genauen Volkszählung sich ein Überschuss

von Mädchen ergäbe, da einerseits die Privatschulen in der Regel

von mehr Mädchen besucht werden und anderseits vielleicht im

allgemeinen sich leider herausstellen würde, dass die Mädchen dem

Schulbesuch häufiger entzogen werden, da sie, wie man etwa noch

zu hören bekommt, die Schule für das Leben weniger nötig haben
als die Knaben.

Bei mehreren Lehrern werden die Schulabteilungen in den

meisten deutschen Kantonen — ohne Rücksicht auf das Geschlecht

— nach dem Alter gebildet. Auch in der französischen Schweiz

fängt man an, wenigstens auf dem Lande, auf dieser Stufe die

Geschlechtertrennung zu verlassen, soweit die Verwendung von
Lehrerinnen dies zulässt.

Der Bericht des Kantons Waadt erklärt: »Chaque fois, que
l'occasion s'en est présentée, le département a insisté pour que
le dédoublement des enfants ait lieu par âge plutôt que par sexe.«

In den grössern Städten bestehen dagegen von unten herauf
noch Knaben- und Mädchenschulen. Hievon macht die Sladt
Winterthur eine Ausnahme, welche schon lange auf der
Primarschulstufe die Geschlechtertrennung aufgegeben hat, obschon auch

hier noch einzelne Lehrerinnen verwendet werden. Die günstigen

Erfahrungen ermuntern zu Versuchen auf der unteren Stufe in
andern Städten. Es ist eine Tatsache, dass überall da, wo die

Vorurteile gegen die gemischten Schulen preisgegeben worden

sind, der gemeinschaftliche Unterricht von Knaben und Mädchen

sich schnell eingebürgert hat, ohne die gefürchteten Folgen nach

sich zu ziehen.

Im Kanton Tessin und in einzelnen Urkantonen wird auch auf
der Landschaft in der Regel nach Geschlechtern getrennt und es

werden die Mädchenschulen den Lehrerinnen zugewiesen. Doch

kommt es auch hier vor, dass Lehrerinnen auch für gemischte
Schulen verwendet werden.
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e. Lehrer und Lehrerinnen.

Die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen an den Primarschulen
betrug im Berichtjahr 9018. Dieselbe hat in den letzten 15 Jahren
in nachfolgender Weise zugenommen:

Zahl Zuwachs Zuwachs ]

1871/72 7474

1876/77 7963 389 78

1881/82 8365 402 80

1884/85 8763 133 44

1885/86 8826 63 63

1886/87 9018 192 192

Die Lehrerinnen sind bei diesem Zuwachs weit stärker
beteiligt als die Lehrer, wie sich aus nachfolgender Zusammenstellung
ergibt :

Lehrer 7o Lehrerinnen 0/
/O

1871/72 5750 77 1724 23

1881/82 5840 70 2525 30

1884/85 6001 68,5 2762 31,5

1885/86 6047 68,5 2779 31,5

1886/87 6128 67,6 2890 32,4

Wenn zur Zeit die an den schweizerischen Primarschulen
wirkenden Lehrerinnen nahezu 1/3 der Lehrer ausmachen, so ist
das Verhältnis für die erstem noch ein weit günstigeres, wenn man
die jährlich erfolgenden Patentirungen in Vergleichung zieht. Diese

Angaben sind zwar noch nicht vollständig, aber die Ergänzung
derselben würde ohne Zweifel die Lehrerinnen in noch grösserer
Zahl erscheinen lassen.

Von 536 im Jahr 1887 für den Primarschuldienst Patentirten waren
277 Lehrer und 259 Lehrerinnen, also 51 bezw. 49 °/o. Man darf also

sagen, dass zur Stunde wohl ebenso viele Mädchen als Knaben in der
Schweiz sich dem Lehrberuf zuwenden. Dass dessenungeachtet nur
zirka l/a Lehrerinnen im Schuldienst stehen, mag auf verschiedene
Ursachen zurückzuführen sein. Einmal wenden sich viele Lehrerinnen
privaten Lehrstellungen in Instituten und Familien zu und wohl nicht
wenige werden ihrem ergriffenen Lehrberuf in Folge von Verehelichung

untreu.
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Das Bedürfnis an Lehrkräften zur Besetzung der vakanten
Stellen scheint in allen Kantonen ohne ausserordentliche Massregeln

befriedigt zu werden. Im Kanton Zürich, welcher in den letzten
Jahren Überfluss an verfügbaren Lehrern und Lehrerinnen hatte,
wird diese Periode nunmehr als beendigt betrachtet.

Unter den im Schuljahr 1886/87 im Amte stehenden Lehrern
und Lehrerinnen gehörten, soweit überhaupt Angaben gemacht
werden, dem weltlichen bezw. geistlichen Stande an :

Total weltliche geistliche weltliche geistli

Uri 54 19 10 — 25

Obwalden 38 10 — — 28

Nidwaiden 39 7 3 3 26

Zug 68 29 4 2 33

St. Gallen 491 470 — 10 11

Tessin 531 195 6 327 3

Wallis 493 267 6 168 52

Aus den Kantonen Schwyz, Freiburg und Appenzell I.-Rh.
fehlen die nötigen Angaben.

Der Militärdienst der Lehrer ist im Berichtsjahr zum

Gegenstand einer Konferenz der schweizerischen Erziehungsdirektoren
gemacht worden.

Der Schulrat von Glarus machte die Anregung, es sei durch
eine Petition an die Bundesversammlung dahin zu wirken, dass

Art. 2 e der Militärorganisation — »die Lehrer der öffentlichen

Schulen können nach bestandener Rekrutenschule von weitern

Dienstleistungen dispensirt werden, wenn die Erfüllung ihrer
Berufspflichten dies notwendig macht« — entgegen der Ansicht des Mi-

litärdepartementes und des Bundesrates dahin interprétai werde,

es seien alle Lehrer an öffentlichen Schulen nach bestandener

Rekrutenschule in allen den Fällen, wo militärische Kurse nicht in

die Ferien fallen, vom Militärdienste zu befreien ; diese Anregung
wurde insbesondere auch mit der Tatsache begründet, dass die

Lehrer bei Wiederholungskursen oft nur zu Büreaudiensten
verwendet werden, wodurch der Zweck dieser Kurse für die Lehrer

ganz verloren geht. Die Konferenz schweizerischer Erziehungs-
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direkteren in Bern vom 24. September 1886 gelangte in dieser

Angelegenheit zu folgenden Resolutionen :

a. Der Lehrer ist nach Art. 2, lit. e der Militärorganisation
nach bestandener Rekrutenschule von weitern
Dienstleistungen zu dispensiren und

b. die zum Turnen Pflichtigen Lehrer sind vom Bunde in

periodische Turnkurse einzurufen.

Eine diesbezügliche Zuschrift wurde dem Bundesrat übermittelt.
Diese Bestrebungen der kantonalen Erziehungsdirektoren werden

vorläufig zur Folge haben, dass die Lehrer nur in ausnahmsweisen

Fällen als Offiziere ausgehoben werden.

f. Unterricht.

Dass in unserem Vaterlande auch noch die Einsicht für
die Bedeutung des Schulunterrichts im allgemeinen nicht überall
in wünschbarem Grade vorhanden ist, muss zwar als sehr

bemühende, aber leider nicht wegzuläugnende Tatsache bezeichnet

werden. Der Bericht eines Urkantons bietet hiezu die geeignetste

Illustration: »Es ist zwar gegen früher viel besser geworden ; aber

noch ziemlich viele Eltern haben die Meinung, das, was man in
der Schule lehre und lerne, bringe weder ihnen noch ihren
Kindern viel Nutzen. Darum entziehen sie der Schule ihre Kinder,
soviel sie können. Wie schulfreundlich man da und dort ist, mag

man aus folgender Erscheinung entnehmen : In einer grössern
Gemeinde, die nicht zu den Berggemeinden gehört, sagt man vom

Pfarrer, der sich um das Schulwesen eifrig annimmt, wir hätten
den besten Pfarrer, wenn er nicht ein solcher Schulnarr wäre

Darum ziehen hie und da Geistliche und Lehrer die Segel ein, sie

wollen sich mit dem Volke nicht verfeinden. Diese Klugheit stammt
nicht aus hohen Regionen. Auch die Schulräte sind der gleichen

Versuchung ausgesetzt. Und wenn die Eltern daheim immer de-

klamiren, was man in der Schule lerne, nütze nichts, man sei früher
auch durch die Welt gekommen und braver gewesen als jetzt,
so werden die Kinder wenig Lerneifer in die Schule mitbringen.
Um das Volk mehr und mehr für die Schule zu gewinnen, gibt es

kein besseres Mittel als Belehrung.«
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Solch' freimütige Selbsterkenntnis wird wirksamer vorwärts
helfen, als die falsche Überhebung, in welcher man sich an der

Spitze der Zivilisation marschiren sieht.

Der Ruf nach Reduktion des Unterrichtsstoffes macht sich in
verschiedenen Berichten geltend. Es scheint, dass derselbe nach

und nach aus seiner Allgemeinheit herauszutreten und zu bestimmten
Zielen zu gelangen sucht. Der Berichterstatter des Kantons Zürich

sagt hierüber :

»Zu viel und insbesondere zu vielerlei auf einmal, verwirrt die

Köpfe, macht die jungen Leutchen flüchtig und erzeugt verworrene
oder gänzlich unrichtige Vorstellungen und Begriffe, beeinträchtigt
die Fortschritte in der Muttersprache und im Rechnen, weil der

Lehrer die Kraft zu sehr zersplittern muss und die Schüler vor
lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen bekommen.«

Umter dem Drucke dieser Erkenntnis scheint sich der Gedanke

immer mehr Bahn zu brechen, dass die einzelnen Schulfächer und

zwar insbesondere die Realien (Naturkunde, Geschichte, Geographie),
sofern sie überhaupt auf dieser Stufe selbständig auftreten sollen,
nach einander, statt nebeneinander begonnen und betrieben werden

müssen.

Weitere Klagen, mehr allgemeiner Natur, beziehen sich auf
den Mangel an Übung in schriftlichem und mündlichem Sprachausdruck.

Hiebei wird betont, dass die Kinder weder in Schrift noch

in Wort zur sichern Handhabung der Muttersprache gelangen, und
nach dem Austritt aus der Schule, wenn die Übung aufhört, so

bald wieder das Gelernte vergessen. Da kann nur möglichste
Ausnützung der Schulzeit für das durchaus Notwendigste und

Ausdehnung des Unterrichts auf ein reiferes Jugendalter helfen.

Ebenso wird geklagt über mangelhafte Übung im schriftlichen
und mündlichen Rechnen und bedauert, dass das Kopfrechnen zu

wenig betrieben werde.

Zeichnen, Singen, Turnen werden noch in manchen Schulen

verschiedener Kantone mehr als Luxusfächer betrachtet und dem

entsprechend behandelt.

Was speziell das Turnen betrifft, so ist wohl hier der Stimme
des Berichterstatters von Luzern Raum zu gewähren, welcher auch
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auf dem Standpunkt zu stehen scheint, dass mit dem Bundeskom-

mando auch die Bundeshülfe Hand in Hand gehen muss, wenn
ein erspriesslicher Fortschritt erzielt werden soll.

»Ich möchte den lieben turnbegeisterten und turnfreundlichen
Eidgenossen in Bern droben untertänigst den wohlgemeinten Rat
erteilen, zuerst dafür sorgen zu wollen, dass die armen Schulkindlein

doch wenigstens des Tages ein Mal eine nahrhafte Suppe zu

essen bekommen; dann mag man mit dem Turnen einen Ruck
vorwärts tun.«

Tröstlicher sieht es anderwärts aus, wo die Behörden energisch

gegen die in der Betreibung dieses Faches säumigen Gemeinden

einschreiten : »L'enseignement de la gymnastique a pris durant
l'année une grande extension, grâce aux mesures énergiques prises
à ce sujet contre les communes négligentes, lesquelles ont vu
leurs subsides diminués pour inobservation des prescriptions
réglementaires.« (Vaud.)

g. Die Schullokalitäten.

Eine einlässliche Prüfung der Verhältnisse in sämtlichen
Kantonen, ob die halbe Million Kinder, welche einen bedeutenden Teil
ihrer Jugendzeit in der Schule zubringen, auch in zweckmässigen
Lokalitäten untergebracht sei, würde ohne Zweifel im grossen
Ganzen noch kein befriedigendes Resultat ergeben. Wohl ist es

in einzelnen Kantonen zur allgemeinen Anschauung geworden, dass

für die Kinder auch in dieser Beziehung nur das beste gut genug
sei, und es sind die Schulhäuser bis in die kleinsten und
abgelegensten Dörfer hinaus und bis in die nur von Höfen besetzten

Berge hinauf die schönsten und schmuckesten Bauten der ganzen
Gegend, sodass der Gesundheit der Kinder in denselben ebensogut
oder noch besser Rechnung getragen ist als in ihren elterlichen

Wohnungen. Aber zur allgemeinen Regel ist diese Vorsorge im
Schweizerlande noch nicht geworden. In einer Reihe von
Kantonen nimmt der Staat noch keinerlei andern Anteil an den Sorgen
für Erstellung der Schullokalitäten, als dass er bei argen
Missständen durch Vorstellungen und Befehle zur Verbesserung der
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Zustände drängt und sich die Baupläne zur Genehmigung vorlegen
lässt, und im übrigen sich um die Bestreitung der Bauausgaben
nicht wTeiter bekümmert.

Es ist leicht zu begreifen, dass, wenn auch der gute Wille
immer da wäre, die Mittel oft nicht hinreichen, um überall nur
einigermassen zweckentsprechende Schullokalifäten zu erstellen. Da

wäre nun eine Gelegenheit für den Bund, den Schwachen unter
die Arme zu greifen und in wirksamer Weise den vaterländischen
Sinn zu fördern. Wenn einmal in einem schweizerischen Bergdorfe

zum ersten Mal die eidgenössische Fahne auf dem neuen Schulhause

aufgezogen wird als Zeichen des Dankes, dass das Vaterland an der

Hebung seiner Schulen tatkräftig mitarbeitet, dann wird die
schweizerische Volksschule in den Herzen von Alt und Jung Wurzel
fassen und alle kommenden Stürme siegreich zu bestehen

vermögen. Welcher Kanton, welche Gemeinde wollte zurückstehen,

wenn der Bund den ersten Dritteil der Bauausgaben für die

Schulhäuser auf seine starken Schultern nähme, unter der

Bedingung jedoch, dass der Kanton den zweiten und die Gemeinde

den letzten Dritteil zum Wohle ihrer heranwachsenden Jugend
beisteuere

Aber kehren wir zurück auf den realen Boden der bestehenden

Zustände.

Die Kantone fangen an, ihre Verpflichtungen gegenüber den

Gemeinden, welche Schulhäuser zu bauen genötigt sind, allgemein

zu fühlen und die Neuerstellung und Verbesserung von
Schullokalitäten durch Zusicherung erklecklicher Staatsbeiträge zu
erleichtern.

Der Kanton Zürich ist seit dem Bestehen seiner Volksschule

in den Dreissigerjahren hierin vorangegangen und hat seither manchen

Schritt zur Hülfeleistung an die Gemeinden vorwärts getan.

Die Ausgaben für Staatsbeiträge an Schulhausbauten und

Hauptreparaturen, an Lehrerwohnungen und Arbeitsschullokale,
an Turnplätze und laufende Brunnen bei Schulhäusern haben in den

letzten 10 Jahren im Kanton Zürich nachfolgende erhebliche Summen

in Anspruch genommen :
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Zahl der unterstützten Ausgabe der
Jahr

Gemeinden
Cil iiuagauc uu

Gemeinden
Staatsbeitrag

Fr. Fr.

1877 19 1325 100 52 500

1878 12 1254100 38 750

1879 19 739 400 74 600

1880 21 670 300 63 000

1881 36 402 000 41570
1882 39 444 800 43 000

1883 31 443 000 42 000

1884 15 426 100 38 000

1885 25 130100 22 000

1886 22 150 000 11000

In 10 Jahi -en 239 5984900 426 420

Bemerkung. Der Staat bezahlt 5 0/° — SO °,'° der Bausumme, je nach den
ökonomischen Verhältnissen der Gemeinden.

Nach den Jahresberichten pro 1886/87 sind, soweit die

Angaben reichen, von den Kantonen nachfolgende Staatsbeiträge an
Schulhausbauten verabreicht worden:

Zahl der unterstützten Bauausgahe
Janton Gemeinden

^7i_i ijauouogciijc
der Gemeinden Staatsbeitrag

Fr. Ir.
Zürich 18 426 500 36 000

Bern *) 15 276 000 13 800

St. Gallen 23 600

Aargau 6 800

Thurgau 15 000

Waadt 18 000

Staatsbeiträge an Schulhausbauten verabreichen auch

nachfolgende weitere Kantone: Schwyz (3 °'o), Glarus (bis 20 °/o), Neuenburg

(bis 20 ° o), Obwalden, Zug, Freiburg, Basel, Appenzell A.-Rh.,
Graubünden.

Dass die Schullokalitäten auch in Kantonen, welche nicht zu

den letzten gehören, noch weit davon entfernt sind, überall den

hygieinischen Anforderungen der Gegenwart zu entsprechen, beweist

') Der Staat bezahlt 5 ° o der Bausumme.
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folgende Äusserung des Schulinspektors von Baselland : »Auch Schullokale

und Bestuhlung entsprechen nicht überall dem, was man

billiger Weise verlangen darf. Wände und Decken sind an manchen

Orten schon Jahre lang nicht mehr geweisst worden ; Spinnengewebe

verhüllen die Ecken, dichter Staub lagert sich namentlich
auf den Kästen, auf Gesimsen und Fensterrahmen, der Fussboden

ist ausgetreten und von breiten Spalten durchzogen und die

Einrichtungen für Beheizung und Ventilation müssen oft geradezu als

gesundheitsschädlich bezeichnet werden. Manches Schullokal
erscheint auch bezüglich seiner Raumverhältnisse als durchaus

ungenügend, sind ja doch Schulzimmer von bloss 0,7 und 0,8 m
Bodenfläche per Schüler und 2.5 m Höhe eben keine Seltenheit.«

Im Berichte von Nidwaiden finden wir eine Stelle, welche noch

auf recht primitive Zustände schliessen lässt : »In der Schule A.
hat man immer noch statt der sonst überall üblichen Schulbänke

Tische, an denen zwei Reihen Schüler einander gegenübersitzen,
wodurch die Aufrechthaltung der Disziplin ungemein erschwert
wird. Aber es soll eben nach Vertrag das Schullokal neben der

Schulzeit zu Wirtschaftszwecken benutzt werden.«

Der Verfasser macht es sich auch hier zur Pflicht, nur solche

Übelstände zu erwähnen, welche nach seiner, auf Grundlage
jahrelanger Einsicht in die kantonalen Berichte gewonnenen Überzeugung

nicht vereinzelt dastehen. Es sollen also in keiner Weise einzelne

Kantone oder Ortschaften »an den Pranger gestellt werden«,
sondern es werden zum Zwecke der Schilderung gewisser Zustände

von allgemeinerer Verbreitung nur besonders geeignete Beispiele

angeführt.

h. Unentgeltlichkeit der Lehrmittel und Vorsorge für aime
Schulkinder.

Seitdem durch die neue Bundesverfassung der Besuch der

obligatorischen Volksschule unentgeltlich erklärt worden ist und
also kein Schulgeld mehr bezogen werden darf, haben einzelne

Kantone in ihren Verfassungsrevisionen diesen Grundsatz der

Unentgeltlichkeit auch auf die Lehrmittel und Schreibmaterialien
ausgedehnt (Glarus, Solothurn).
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In andern Kantonen haben eine grosse Zahl von Gemeinden
diese Konsequenzen ebenfalls gezogen und die Frage der
Unentgeltlichkeit des Unterrichtsmaterials auf der Primarschulstufe im

gleichen Sinne gelöst:
Zahl der

Zahl der Gemeinden mit Für Un-
Gemeinden Unentgeltlichkeit bemittelte

voll teilweise

Zürich 368 88 154 124

Schaffhausen 36 14 15 7

Im Kanton Freiburg muss die Gemeinde das Schulmaterial
beschaffen und zum Selbstkostenpreis abgeben. Eine grössere
Zahl von Kantonen bezw. Gemeinden verabreicht den dürftigen
Schulkindern die Lehrmittel und Sehreibmaterialien aus öffentlichen

Mitteln (Uri, Obwalden, Freiburg ') etc.), ohne dass diese

Begünstigung als eigentliche Armenunterstützung aufgefasst werden
darf.

In einzelnen Kantonen sind Zentralstellen zur Anschaffung und
Abgabe von Lehrmitteln geschaffen (Appenzell A.-Rh., Glarus,
Freiburg, Thurgau).

Im Kanton Zürich ist ein eigentlicher staatlicher Lehrmittelverlag

eingerichtet, welcher im Jahr für zirka 65 000 Fr. Schulbücher

zum Selbstkostenpreise abgibt.

Endlich greift auch die öffentliche und private Wohltätigkeit
in erfreulicher Weise in das Schicksal armer Schulkinder ein. Der

Berichterstatter von Obwalden schreibt in dieser Beziehung mit
etwelchem Stolz: »Wir in Obwalden — und zwar in Kerns — wir
waren die ersten, welche, zuerst in bescheidenen Anfängen, arme
Schulkinder unterstützten und durch ein kräftiges Mittagessen und

warme Kleider auf Weihnachten den fleissigen Schulbesuch ermöglichten

und verbesserten. Als wir vor elf Jahren das gegenwärtig

geltende Schulgesetz zu beraten hatten, da erhob sich gegen diese

vorgeschlagene Unterstützung armer Schulkinder lebhafter Wider-

') Loi du 17 mai 1884 § 5 1. 2: Ce matérial est fourni gratuitement à tous
les élèves pauvres sans distinction. En aucun cas, ce ne peut être considéré

comme un objet de l'assistance publique ni porté en compte comme tel.
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spruch. Heute ist sie in allen Gemeinden unsers Landes eingeführt,

Frauen- und Töchtervereine sind entstanden, schöne

Vergabungen sind geflossen, ansehnliche Fonds sind bereits
vorhanden und alle diese wohltätigen Bemühungen stiften reichen

Segen allerwärts. Auch hierin sind viele Kantone uns nachgefolgt
und erst in den letzten Wochen ging ein feierliches Rauschen durch
alle Blätter, dass endlich auch die reiche Stadt Genf die

Unterstützung armer Schulkinder durch eine Mittagssuppe eingeführt
habe.« Ohne diesem berechtigten Stolz zu nahe zu treten, müssen

wir doch bemerken, dass in einer Reihe anderer Kantone schon seit

Jahren die Unterstützung armer Schulkinder von Seiten der
Gemeinden und Privaten in gleichem Sinne betrieben und teilweise

auch mit Staatsbeiträgen unterstützt wird.

Zürich 1886: Staat: 9700 Fr., Gemeinden mindestens 50 000 Fr.
Bern 1886: Gemeinden und Private 48 550 »

Und was würde z. B. die Stadt Basel sagen, wenn man
den Buf ihres über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannten

wohltätigen Sinns durch die Behauptung schmälern wollte, sie

habe in ihren Liebeswerken bis in die neueste Zeit nicht an die

armen Schulkinder gedacht! Wir verstehen jenen Ausdruck so:
»Nicht nur ihr grossen und starken Orte draussen denkt an die

armen Kinder, sondern auch wir Kleinen und Schwachen um-
schliessen sie mit werktätiger Liebe!«

Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass die Fürsorge für die

armen Schulkinder, welche über den Mittag in der Schule oder am
Schulort bleiben müssen, überall im Schweizerlande offene Hände

uud Herzen findet, sei es, dass man ihnen Speise und Trank
sogar am eigenen Tische gewährt, sei es, dass man warme Kleidungsstücke

spendet, um ihre Gesundheit während der Erfüllung ihrer
Schulpflicht nicht zu Schaden kommen zu lassen.

In den grössern Städten (Zürich, Basel) hat man sogenannte
Knabenhorte eingerichtet, welche dazu bestimmt sind, der

unbeschäftigten und unbeaufsichtigten Schuljugend neben der Schule

ein Heim nebst nützlicher Beschäftigung zu bieten.
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i. Einzelne prinzipielle Entscheide betreffend die obligatorische

Schulpflicht.

Gegenüber einem Vater, Nichtkanlonsbürger, aber im Kanton

niedergelassen, der sein Kind nach zurückgelegtem 14. Altersjahr
ausserhalb des Kantons in die Lehre gegeben, wurde verfugt, dass

er dasselbe am Wohnorte der Eltern bis zum Ablauf des

schulpflichtigen Alters in die Gemeindeschule zu schicken habe, oder

falls er das Kind auswärts belassen wolle, sich darüber
auszuweisen habe, dass fragliche Schülerin eine andere, der aargauischen
Gemeindeschule entsprechende Schule oder einen genügenden
Privatunterricht besuche. (§§ 40—42 des Schulgesetzes.) (Aargau.)

Auf die Anfragen von Schulpflegen und einem Bezirksschulrate,

ob Knaben aus andern Kantonen und speziell Ausländer, die

sich nur vorübergehend in einer aargauischen Gemeinde aufhalten,

zum Besuche einer obligatorisch erklärten bürgerlichen Fortbildungsschule

verpflichtet seien, wurde gemäss bezüglichen Bestimmungen
von § 42, Lemma 2, des Schulgesetzes und ihren Konsequenzen
und gestützt auf die zwischen der Schweiz und dem Auslande

abgeschlossenen Staatsverträge betreffend Niederlassungen, wonach

Ausländer in der Schweiz in Bezug auf Person und Eigentum, auf
Rechte und Pflichten, im allgemeinen wie Angehörige der Schweiz

zu behandeln seien, beschlossen:

Die Schweizer aus andern Kantonen und die Ausländer seien

in Rezug auf den Besuch der bürgerlichen Fortbildungsschulen den

Aargauern in allen Teilen gleich zu halten. (Aargau).

K. S. in Rorschach wurde in seinem Rekurs gegen die regie-

rungsrätliche Verfügung vom 7. Januar 1887 betreffend Besuch des

katholischen Religionsunterrichtes seitens seiner Tochter durch
Entscheid des Bundesrates unterm 25. März geschützt.

Die bundesrätliche Erwägung lautet im wesentlichen:

»1. Wie der Bundesrat bereits am 26. April 1879 in seinem

Entscheide über den Rekurs des Johann Heri, von Niedergerla-
fingen, Kantons Solothurn (Bundesrätliche Bekanntmachungen von
1880, IL Band, Seite 620), festgestellt hat, besteht das durch

Art. 49, Abs. 2 und 3 der Bundesverfassung, dem Inhaber der
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väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt garantirle Recht, die

religiöse Erziehung der Kinder bis zum erfüllten 16. Altersjahr zu

bestimmen, in unbeschränkter Weise gegenüber den Bestimmungen
der kantonalen Schul- und Erziehungsgesetze.

2. Im vorliegenden Falle bestreitet die Regierung des Kantons
St. Gallen das Recht des Rekurrenten, über die religiöse Erziehung
seiner noch nicht 16 Jahre alten Tochter zu verfügen, grundsätzlich

nicht. Allein da das Mädchen nach dem St. Gallischen

Erziehungsgesetze noch im Alter der Schulpflichtigkeit sich befindet
und der katholische Vater die Erklärung, dass er seine bis jetzt
katholisch erzogene Tochter ferner nicht mehr in dieser Konfession

erzogen wissen wolle, nicht abgegeben hat, so hält die Regierung
die kantonalen Schul- und Kirchenbehörden für berechtigt, durch

Anwendung gesetzlicher Zwangsbestimmungen zu bewirken, dass

der Vater sein Kind zum Besuche des gemäss Gesetz und Lehrplan
obligatorischen Religionsunterrichtes anhalte.

3. Allein es erscheint nicht zulässig (Art. 49 Abs. 2 und 3

der Bundesverfassung), den Religionsunterricht durch staatliches
Gesetz als ein obligatorisches Lehrfach zu erklären.

Wenn der Staat (Kanton) in seinen Schulen und Lehranstalten
für Erteilung von Religionsunterricht sorgen will, so kann dies nur
im Sinne der unbedingten Fakultätserklärung dieses

Unterrichtsgegenstandes geschehen.
Da es sich um den staatlichen Schutz der individuellen

religiösen Überzeugung handelt, so darf die Kundgebung und
Geltendmachung derselben in keiner Weise, auch nicht aus Gründen der

äussern Ordnung und Disziplin, beschränkt und gehemmt werden.
4. Die Auflegung von Kultussteuern kann aus äussern

Rechtsgründen, ohne Verletzung des Grundsatzes der Glaubens- und
Gewissensfreiheit, auch nach einer förmlichen Austritts- oder Nieht-

angehörigkeitserklärung noch während einer gewissen Zeit gegenüber

einem bisherigen Konfessionsgenossen wirksam bleiben; die

Verpflichtung zur Teilnahme an einem religiösen Unterrichte darf
aber gegenüber der einfachen Weigerung des Individuums auch

nicht einen Moment aufrecht erhalten oder gar zwangsweise geltend

gemacht werden, w~enn nicht das garantirte Freiheitsrecht selbst

darunter leiden, ja zu Grunde gehen soll. — « (St. Gallen.)
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Gegen die Schulvereinigung von Lichtensteig, welche der Grosse

Rat in seiner Novembersitzung vom Jahre 1886 genehmigte, ist

von Seite des katholischen Schulrates Lichtensteig der Rekurs
zuerst an das Bundesgericht erfolgt. Dasselbe hat aber mit Besehluss

vom 1. April 1887 die Beschwerde abgewiesen und zwar gestützt
auf folgende Erwägungen:

»1. Das Bundesgericht hat bereits in seiner Entscheidung vom
27. März 1870 in Sachen der katholischen Schulgenossen von
St. Gallen (siehe dieselbe Amtliche Sammlung VI. Band, Seite 62)
ausgesprochen, es sei zur Entscheidung der Frage, ob konfessionell

getrennte Schulen mit Art. 27 oder Art. 49 Abs. 4 der

Bundesverfassung unvereinbar seien und ob daher Art. 7 Ziff. 4 der
St. Gallischen Kantonsverfassung durch die Bundesverfassung
aufgehoben sei, nicht kompetent : die Kompetenz, hierüber zu

entscheiden, stehe ausschliesslich den politischen Behörden des Bundes

zu. Das Bundesgericht hat demgemäss die Beurteilung einer auf
Verletzung des Art. 7 Ziff. 4 der Kantonsverfassung begründeten
Beschwerde auf so lange abgelehnt, als über die erwähnte Frage
nicht durch die politischen Behörden des Bundes entschieden sei.

2. Ist also auf die Beschwerde, soweit sie die Verletzung des

Art. 7 Ziff. 4 der Kantonsverfassung rügt, zur Zeit nicht einzutreten,

so muss dies dazu führen, überhaupt auf die Beschwerde in ihrem

ganzen Umfange gegenwärtig nicht einzutreten ; denn : Auch insoweit

die Beschwerde sich auf die Verletzung anderer Bestimmungen
der Kantonsverfassung als des Art. 7 Abs. 4 stützt, ist für deren

Entscheidung die Frage präjudiziell, ob konfessionell getrennte
Schulen mit der Bundesverfassung unvereinbar seien.

Wird diese Frage bejaht und demnach angenommen, die

Bundesverfassung fordere die Aufhebung der konfessionellen Schulen,

so sind mit dem Inkrafttreten der Bundesverfassung die den

Bestand der konfessionellen Gemeindeschulen gewährleistenden
Bestimmungen der kantonalen Verfassung und Gesetzgebung ipso jure
aufgehoben worden, die konfessionelle Schultrennung ermangelt also

von da an jeder rechtlichen Grundlage. Ist aber dies der Fall, so

kann dann gewiss darin, dass die kantonalen Behörden in einem,

im Rekurswege zu ihrer Kognition gelangten Einzelfalle das

Begehren um x\.ufrechthaltung der konfessionellen Trennung der
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Schule abwiesen und zur Herstellung eines der Bundesverfassung

entsprechenden faktischen Zustandes geeignete Massnahmen trafen,
eine Verletzung der Kantonsverfassung, insbesondere ein Eingriff in
die gesetzgeberischen Befugnisse des Volkes nicht erblickt werden.

Richtig ist freilich, dass die durch eine grundsätzliche Beseitigung
der konfessionellen Trennung der Schule offenbar bedingte,
allgemeine Neuordnung des Schulwesens, beziehungsweise der
Schulgenossenschaften im Kanton St. Gallen in das Gebiet der Gesetzgebung

fällt und dass es, wenn die bisherigen gesetzlichen

Bestimmungen durch die Bundesverfassung wirklich aufgehoben sind,
konstitutionelle Pflicht der kantonalen Behörden ist, die Aufstellung
neuer organisatorischer Bestimmungen im Gesetzgebungswege
anzustreben. Allein daraus folgt doch nicht, dass bis zum Erlasse

eines neuen allgemeinen Gesetzes die Behörden verpflichtet seien,

in streitigen Fällen zu Gunsten der Aufrechthaltung eines nach der

von ihnen adoptirten, vom Bundesgerichte nicht nachzuprüfenden,

Auslegung der Bundesverfassung bundesverfassungswidrigen
Zustandes zu entscheiden.«

Mit diesem abweisenden Bescheide nicht zufrieden, rekurrirle
der katholische Schulrat von Lichtensteig auch an den Bundesrat.
Über den Ausgang soll im nächsten Jahr Bericht erstattet werden.

II. Arbeitsschulen und Handiertigkeitskurse.

I. Arbeitsschulen für Mädchen.

Es ist dem Arbeitsunterricht der Mädchen in den letzten

Jahren in einer Reihe von Kantonen vermehrte Aufmerksamkeit

geschenkt worden.
Im Kanton Zürich wurden ausser der ordentlichen Aufsicht

durch die Schulpflegen und Bezirksschulpflegen noch besondere

Fachinspektionen angeordnet, welche den methodischen
Klassenunterricht fördern sollen. Ebenso werden jedes zweite Jahr drei

monatliche Kurse zur Heranbildung von Arbeitslehrerinnen

eingerichtet und am Schlüsse Patentprüfungen angeordnet. Doch fehlt
auch hier noch Vieles zu einem befriedigenden Zustand. Der

Erfolg des Unterrichts bleibt mangelhaft, weil er in der Regel nach
5
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dem 12. Altersjahr aufhört und in vielen Gemeinden immer noch

das Bestreben herrscht, eine vakante Arbeitslehrerinnenstelle mit
einer Mitbürgerin zu besetzen, welche versorgt werden soll und

etwas nähen kann. Auch sind in vielen Schulen die Klassen zu

gross, als dass ein erspriessliches Unterrichtsresultat erwartet werden

könnte.
Ähnliche Klagen ertönen aus Baselland: »So lange die

wöchentliche Unterrichtszeit bloss 4 Stunden beträgt, so lange nicht
die der Alltagsschule entlassenen Mädchen gezwungen sind, den

Unterricht weiter zu besuchen, so lange dem Absenzenunwesen nicht
durch schärfere Bestimmungen gesteuert werden kann, so lange
Lehrerinnen angestellt werden dürfen, die keinen Kurs besucht

haben und, von der methodischen Ausbildung abgesehen, nicht einmal

selbst in den Handarbeiten das nötige Geschick und genügende

Fertigkeit besitzen, so lange 40 und noch mehr Schülerinnen gleichzeitig

von einer Lehrerin unterrichtet werden dürfen, so lange
werden unsere Arbeitsschulen ausser Stande sein, ihre Aufgabe in
ausreichendem Masse zu erfüllen.

Nur wenige unserer Lehrerinnen sind mit der Methodik des

Arbeitsunterrichts auch nur einigermassen vertraut, nur wenige
verstehen es, einen planmässig abgestuften Unterricht zu erteilen,
in den meisten Schulen finden wir den althergebrachten, durchaus

verwerflichen Einzelunterricht, der einzig rationale Klassenunterricht
ist so zu sagen gänzlich unbekannt.«

Eine Arbeits-Oberlehrerin im Aargau berichtet: »Der methodische

Unterricht wird oft durchkreuzt durch die Mütter, welche

vielorts, ohne auf das Alter und die Kräfte der Schülerinnen Rücksicht

zu nehmen, nur die Bedürfnisse des Hauses im Auge haltend,
die Art der vorzunehmenden Arbeiten bestimmen.«

Betreffend Anfertigung sogenannter Luxusarbeiten in der
Arbeitsschule für Mädchen wurde vom Erziehungsrate des Kantons
St. Gallen der Bescheid erteilt, solche dürfen nur dann angefertigt
werden, wenn das Pensum des obligatorischen Lehrplans voll und

ganz erfüllt sei ; im fernem sei nicht zu erlauben, dass Arbeiten
aus der Arbeitsschule nach Hause genommen werden, um dort
daran zu arbeiten. Auch dürfen bei Hause gefertigte Handarbeiten

am Examen der Arbeitsschule nicht aufgelegt werden.
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Es sind in den Jahresberichten noch allerlei Zeichen vorhanden,
dass diese Zustände auch in andern Kantonen nicht zu den
Ausnahmen gehören. Ein zweckmässig vorgebildetes Arbeitslehrerinnenpersonal

ist in der Schweiz eigentlich erst in wenigen Kantonen
vorhanden. Die methodische Ausbildung lässt noch vieles zu
wünschen übrig, da die Arbeitslehrerinnen noch einen andern Beruf
treiben müssen, um sich ernähren zu können. Am besten sind
vielleicht noch diejenigen Kantone daran, in welchen die Primar-
Lehrerinnen gleichzeitig in der Regel auch die Arbeitsschule leiten

(Waadt, Neuenburg, Genf).

Wenn man bedenkt, dass nahezu 200 000 Mädchen diesen

Unterricht besuchen und dass zirka 250 000 Mädchen denselben

besuchen sollten, erscheint es als ernste Pflicht für sämtliche
Kantone, unablässig dahin zu wirken, dass der Arbeitsunterricht in
ebenso streng stufenmässigem Gange, vom Leichtern zum Schwerern

fortschreitend, erteilt werde, wie das für den übrigen Unterricht
schon längst als selbstverständliche Forderung gilt. Nur so wird
es möglich sein, aus demselben für die Familie äussern und innern
Vorteil zu ziehen und ihn für die Industrie nutzbar zu machen.
Bis heute erscheint diese Schulabteilung in vielen Gemeinden noch
als das vernachlässigte Stiefkind.

Einzelne kantonale Erziehungsbehörden fangen aber an, zur
Hebung der Arbeitsschulen gegen säumige Gemeinden energisch
einzuschreiten.

Im Kanton Bern wurden 41 Arbeitsschulen (Gesamtzahl 1868)
des Staatsbeitrags von 50 Fr. für ein Jahr verlustig erklärt, weil
sie beinahe wertlose Leistungen aufwiesen (Jura).

Im Kanton Aar g au wurde einer Gemeinde der ihr für den

Schulhausbau zuerkannte Staatsbeitrag auf so lange zurückbehalten,

bis sie die Arbeitsschule, die im alten Teil des Schulhauses in

einem unfreundlichen, mangelhaft beleuchteten Lokal untergebracht
worden war, in ein geräumigeres, lichtvolleres Lokal des Neubaues

verlegt hatte.

Die Beschaffung von Arbeitsmaterial geschieht in einzelnen

Kantonen durch die Gemeinde, in andern bleibt sie den Eltern
überlassen.
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Im Kanton Aargau wird die unentgeltliche Abgabe des Arbeits-
stoffes an ärmere Schulkinder durch Staatsbeiträge unterstützt.

Frauenkommissionen und Vereine nehmen sich in dieser

Beziehung der dürftigen Schülerinnen auch in andern Kantonen an.
Das schweizerische Militärdepartement hat seine Fürsorge in

jüngster Zeit auch dem Arbeitsunterricht der Mädchen zugewendet.
Es will von dieser Seite aus die Anfertigung von sogenannten
Paarstrümpfen (d. h. von 2 Strümpfen, von denen der eine dem rechten
und der andere dem linken Fuss angepasst ist) verbreitet werden,
weil sie sich für den diensttuenden Soldaten als praktisch erweisen

sollen. Jede schweizerische Arbeitsschule erhielt durch Vermittlung
der kantonalen Erziehungsdirektion die nötige Zahl von Anleitungen,
damit den eidgenössischen Strümpfen in der Schule und in der
Familie Eingang verschafft werde. Zur Zeit soll der Kampf um's
Dasein zwischen den alten und den neuen Strümpfen im Lande
herum bereits begonnen haben, doch wird der Ausgang einstweilen
noch als unentschieden bezeichnet.

2. Handfertigkeitsunterricht für Knaben.

Durch die Bemühungen einer Anzahl Schulmänner, insbesondere

des Herrn Rudin in Basel, ist in den letzten fünf Jahren in
verschiedenen Schweizerstädten Handarbeitsunterricht für Knaben

eingerichtet worden. Der Zweck dieser Betätigung ist ein doppelter:
es sollen die Knaben in ihrer freien Zeit zu einer lehrreichen und
nützlichen Beschäftigung angehalten und zur richtigen Würdigung
der Bedeutung des Handwerks geführt werden.

Der Handfertigkeitsunterricht für Knaben ist seit 1886 gesetzlich

organisirt im Kanton Genf, und es soll auf Beginn des Schuljahres

1887/88 der Anfang zur Einführung desselben in der Primarschule

gemacht werden.

Im Lehrerseminar des Kantons Bern in Hofwyl ist der

Handfertigkeitsunterricht für die drei untern Klassen als obligatorisches
Lehrfach eingeführt, wobei Papparbeiten, Arbeiten an der Hobelbank

und Modelliren betrieben wird.
In den übrigen Kantonen wird der Gegenstand besprochen,

und es werden von gemeinnützigen Männern und Vereinen durch

Errichtung von Kursen praktische Versuche gemacht.
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Die folgende Zusammenstellung gibt nähern Aufschluss über
den Umfang dieser Bestrebungen in der Schweiz:

m -j. fiehui
Köchen*1-

Kanton Gemeinde Kurse Lehrer,, Stunden- Arbeiten
nehmer klassen

zahl

Zürich : Enge 2

Hottingen 1

Kiesbach 3

40 1 5-6

1 5-6
3 5-6

s. w.

2 4

Bern:
Freiburg :

Solothurn:
Basel :

Schaffhausen ;

St. Gallen:

Graubünden :

Aargau :

Thurgau :

Neuenburg :

Genf:

Zürich
Bern
Freiburg
Ölten
Basel
Schaffhausen
St. Gallen
Altstätten
Chur
Aarau
Frauenfeld
Neuen bürg
Genf

1

14 1 5-6 - 5

50 3 5-6 - 2

75 3 5-6 - 4
175 4

75

40
527 20
120 2

111 8

20 1

48 2

34

104 2
Kurse für künftige Lehrer.

Cartonnage und
Hobelbank.

Cartonnage.
Cartonnage und

Kerbschnitt.
Cartonnage.

Zur Heranbildung des Lehrpersonals, sowie zur weitern
Verbreitung dieses Unterrichts sind bisher drei schweizerische Lehrkurse

eingerichtet worden (Basel 1884, Bern 1886, Zürich 1887),
welche zahlreich besucht und von der Eidgenossenschaft und den

Kantonen unterstützt wurden.
In den bisher in kantonalen Lehrerversammlungen abgehaltenen

Besprechungen über die Stellung dieser Betätigung zu dem
obligatorischen Schulorganismus hat die Lehrerschaft eine abwartende,

vorläufig noch etwas abwehrende Haltung eingenommen.

111. Fortbildungsschulen, Rekrutenkurse.

1) Verordnungen und Kreisschreiben.
Im Kanton Genf wurde ein Übergangsprogramm für die

Abend-Ergänzungsschulen (Ecoles complémentaires du soir)
aufgestellt, wonach die Knaben und Mädchen vom 13.—15. Jahr je
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zu 10 wöchentlichen Stunden von 5—7 bezw. 4J/2—6*/e Uhr
verpflichtet werden. Der Unterricht umfasst folgende Fächer:

Knaben : Französisch, Deutsch, Geographie, Rechnen und

Buchführung, Geometrie, Zeichnen und
Naturwissenschaften.

Mädchen : Französisch, Geographie, Rechnen und Buch¬

führung Zeichnen, Naturwissenschaften,
Haushaltungskunde und Konfektion.

Das Programm für die Ergänzungskurse der Analphabeten

in den Rekrutenprüfungen im Kanton Waadt schreibt da, wo
solche Kurse nötig sind, von Martinstag bis Ostern 3 Mal wöchentlichen

Unterricht von je 2 Stunden ausserhalb der gewöhnlichen
Schulzeit vor im Lesen eines Geschichtsbuches, in Vaterlands- und

Verfassungskunde, Rechnen und Aufsatz.
Vier Kreisschreiben (Wallis, Schwyz, Bern) befassen sich mit den

Vorbereitungen zu den Rekrutenprüfungen, indem sie

eindringlich die genaue Durchführung bezüglicher Vorschriften verlangen
oder auf die Notwendigkeit der Auffrischung und Ergänzung der
in der Primarschule erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten
hinweisen, wobei zugleich das ungenügende Ergebnis der
Rekrutenprüfungen für den betreffenden Kanton und damit der mangelhafte

Erfolg des Schulunterrichts anerkannt wird.
Ein Kreisschreiben der Erziehungsdirektion von Baselland ruft

früher erteilte Weisungen betreffend die Fortbildungsschulen in
Erinnerung, dass bei mehr als 20 Schülern Klassentrennung zu

erfolgen habe und die vorkommenden Versäumnisse unverzüglich
der vorgesetzten Behörde zur Kenntnis gebracht werden müssen.

2) Obligatorische Fortbildungsschulen.
Die allgemeinen Fortbildungsschulen sind für Knaben

obligatorisch in den Kantonen Solothurn, Baselland, Thurgau und
teilweise Schaffhausen, St. Gallen und Basel (Landgemeinden).

Im Kanton Aar g au sind durch die neue Verfassung vom
7. Juli 1885 die bürgerlichen Fortbildungsschulen ebenfalls obligatorisch

erklärt worden.
Die obligatorischen Fortbildungsschulen zeigen folgende

Frequenz :
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Schulen Schüler Lehrer

Solothurn 180 2084 225

Basel 3 47 5

Baselland 100 912 100

Schaffhausen 29 118 29

St. Gallen 5 86 2

Aargau 130 2651 212

Thurgau 131 1886 239

578 7784 812

Im Kanton Appenzell A.-Rh. bestanden in allen 20 Gemeinden

Fortbildungsschulen für Knaben. In 12 Gemeinden wurden
dieselben für 1—3 Jahrgänge obligatorisch erklärt. Andere Gemeinden

werden nachfolgen und das Obligatorium für Jünglinge vom
16.—18. Altersjahr ebenfalls aussprechen. Diese Schulen sind
allerdings in der Regel nur Winterkurse. Der Unterricht beschränkt
sich auf Sprache, Rechnen und Verfassungskunde, in einzelnen
Gemeinden kommt Buchhaltung, in andern Zeichnen hinzu. In einer
Gemeinde wurden anfänglich auch Mädchen aufgenommen, aber

wegen der späten Abendstunde, in welcher die Schüler den Heimweg

zu machen hatten, wurde ihre Teilnahme wieder aufgegeben.

Dagegen bestanden in 6 Gemeinden Fortbildungsschulen für der

Schule entlassene Mädchen (87) in weiblichen Arbeiten, welche als

eine wohltätige Einrichtung empfunden wurden.
Über die Bedeutung und Wirksamkeit der obligatorischen

Fortbildungsschulen im Kanton Thurgau spricht sich der Jahresbericht

der Erziehungsdirektion dahin aus: »Die Fortbildungsschule ist kein
vollkommenes Institut und wird es mit Rücksicht auf die in der

Natur der Verhältnisse liegenden Übelstände kaum je werden ; aber

sie bietet für die allgemeine Ausbildung der fraglichen Altersstufe
das Beste, was gegenwärtig und wTohl noch für längere Zeit zu

erreichen ist.« Die in diesem Kanton für das Fortbildungsschulwesen

jährlich ausgegebene Summe von zirka 20 000 Fr. trägt
sicherlich gute Zinsen, da die ehrenvolle Stellung des Kantons

Thurgau in den Rekrutenprüfungen neben der Winter-Alltagsschule

für das 12.—15. Altersjahr, insbesondere dieser obligatorischen

Fortbildungsschule für das reifere Jugendaller zu danken ist.
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Über die obligatorische bürgerliche Fortbildungsschule
im Kanton Aargau wird berichtet: »In den Schulbesuch

ist noch nicht durchweg die wünschbare Regelmässigkeit und Stabilität

gekommen. Während derselbe an vielen Orten ein ganz
normaler ist, lässt er anderwärts mehr oder weniger, in vereinzelten

Fällen viel zu wünschen übrig. Das Desertiren vor Schulschluss

und das Wegbleiben von der Prüfung ist in einzelnen Schulen

immer noch an der Tagesordnung. Das Schülermaterial ist nach

Veranlagung, Vorbildung, Lernbegierde, Pflichterfüllung und

Leistungen höchst verschieden und erfährt darum auch die manigfaltig-
ste Beurteilung, das Durchschnittsfazit mag im günstigsten Falle

befriedigend lauten.«
Das Gemeinde-Obligatorium scheint auch seine Schattenseiten

zu haben, da nicht immer ein edler Wetteifer, sondern etwa auch

ein gegenseitiges Zurückhalten zu konstatiren ist ; auch der Unterricht

in den spätem Abendstunden erscheint mit Rücksicht auf die

Disziplin nicht als das Zweckmässigste. Viele Stimmen rufen
daher nach dem Obligatorium für den ganzen Kanton und nach

Tages- statt Nacht-Unterricht.
Im Kanton Solothurn scheint die obligatorische Fortbildungsschule

nunmehr konsolidirt zu sein. »Die Berichte lauten so günstig,
als dies bei einer Schule, deren Unterricht sich auf 80 Stunden

jährlich beschränken muss und unter den vielfachen äussern

Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hat, möglich ist. Wenn
auch noch viele Mängel zu Tage treten, so liegt darin durchaus

kein hinreichender Grund, um einen Fori gang im allgemeinen in
Zweifel zu ziehen. Blicken wir auf 10 Jahre rückwärts, welch' ein

Unterschied zwischen damals und jetzt Wie schwankend damals

das unterrichtliche Verfahren, wie unzureichend die Ergebnisse,
wie schwer der Kampf mit dem Vorurteil gegen die Neuerung l

Heute fühlen wir unter unsern Füssen festen Grund, wir kennen

das Ziel, nach dem wir steuern, und die Mittel, es zu erreichen,
sind uns gegeben. Ja, es ist besser geworden, aber es kann und
wird noch besser werden, wenn Inspektoren und Lehrer unablässig
bemüht sind, all' die Winke und Räte zu beachten, zu denen eine

seit langen Jahren wiederkehrende Prüfung der Zustände und ein-

lässliche Berichterstattung allmälig geführt haben. Nicht allein,
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dass wir das Rechte sagen, sondern dass wir das Rechte auch

tun, das ist's, was uns vorwärts bringt.

Die obligatorische Fortbildungsschule hat sich eingelebt, das

scheint so ziemlich die allgemeine Anschauung zu sein. Freilich
darf man sich indessen von diesem »Eingelebtsein« nicht allzu

rosige Vorstellungen machen ; denn noch mangelt es nicht an
Stimmen, welche bald über das Benehmen der Schüler, bald über
die indifferente, interessenlose Haltung, die Familien und Gemeinden
dem Institut gegenüber beobachten, in bittern Klagen sich ergehen.
Aber vorwärts geht es doch. Das beweist nicht bloss die

arbeitsfreudige Stimmung, welche aus Lehrerkreisen sich kundgibt,
sondern das beweisen auch die Berichte der Inspektoren und
insbesondere die öffentliche Meinung. Weit davon entfernt, dass auch

nur eine Hand gegen die Nützlichkeit und Zweckmässigkeit dieser

Schuleinrichtung sich erhöbe, ist man im Gegenteil mancherorts

bemüht, ihre Bedeutung zu mehren, sei es durch freiwilligen Besuch,
sei es durch Zuwendung besserer Unterrichtsmittel oder sei es

endlich, class man ihre Erweiterung und ihren Ausbau zu einem

Gegenstand ernster Bestrebungen macht.«

3) Rekrutenkurse.
In 9 Kantonen (Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwaiden, Zug,

Freiburg, Appenzell I.-Rh., Tessin, Wallis) bestehen obligatorische,
in 2 Kantonen (^Bern, Neuenburg) freiwillige Rekruten-

kurse. Sie haben den Zweck, die Jünglinge in einer Anzahl Stunden,

welche in der Regel unmittelbar vor den Rekrutenprüfungen
erteilt werden, für diese Prüfung vorzubereiten. Die früher in der

obligatorischen Primarschule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten
werden etwas aufgefrischt und in etwelchen Zusammenhang
gebracht. Sie sind also ein Notbehelf für die fehlenden Fortbildungsschulen,

können aber wegen ihrer geringen Unterrichtszeit unmöglich

von nachhaltiger Wirkung auf die geistige Entwicklung der
Jungmannschaft sein. Ebenso wenig kann man aus den auf diese

Weise gewonnenen Prüfungsresultaten auf die Qualität des

vorangegangenen Primarunterrichts mit Sicherheit zurückschliessen. Es

ist in des Wortes eigentlichster Bedeutung eine »Schnellbleiche«

und das scheinbare Resultat leicht geeignet, die Leistungen der
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vorangegangenen Schulstufe überschätzen zu lassen. Einen Beweis

hiefür liefert die Tatsache, dass die Kantone, deren befriedigendes
Besultat in den Rekrutenprüfungen vorzugsweise der Rekrutenschule
zu verdanken ist, ihren durch günstigen Zufall einmal eingenommenen

Rang für die Dauer nicht zu behaupten vermögen. Immerhin

sind die wohlgemeinten Bestrebungen aller Anerkennung wert,
weil sie von der Einsicht getragen wTerden, dass der obligatorische
Primarschulunterricht nicht schon nach dem 12. Altersjahr
abgeschlossen werden darf, sondern sich in ein reiferes Jugendalter
hinein erstrecken muss, wenn er bleibende Resultate erzielen soll.

Diese Vorschulen für die Rekrutenprüfungen zeigen, soweit
die Angaben reichen, folgende Frequenz :

Kantone Schulen Rekruten Lehrer

Bern 273 2005

Luzern 794

Uri 24 249 24

Schwyz 31 447 41

Obwalden 7 142 7

Nidwralden 10 67 10

Zug 11 195 15

Freiburg 252 2554 252

Appenzell I.-Rh.
Tessin 45 566 45

Wallis
Neuenburg 19 905 19

7924

Da die Zahl sämtlicher Stellungspflichtigen zirka 23000 per
Jahr beträgt, ergibt sich also, dass etwa V3 derselben nicht ohne

etwelche Vorbereitung zur Prüfung erscheint.

4) Freiwillige Fortbildungsschulen.
Die freiwilligen Fortbildungsschulen, soweit sie nicht eigentliche

Handwerker- nnd Berufsschulen sind, tragen überall noch einen

etwas vergänglichen Charakter an sich. In kleinern Gemeinden

entstehen, leben und vergehen sie wieder, ohne tiefere Spuren ihres
Daseins zurückgelassen zu haben. Irgendwo weiss ein Lehrer den
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Trieb zur Fortbildung in den jungen Leuten zu wecken, — wenn
hiebei etwa auch das Streben nach etwelcher Verbesserung seiner

ökonomischen Stellung mitspielen mag, so weiss er eben, wo der

Schuh ihn drückt — da wird eine Fortbildungsschule in's Leben

gerufen. Eine Zeit lang herrscht Freude und Begeisterung unter
den Jünglingen, wüeder auf den Schulbänken zu sitzen, aber wenn
die Anstrengung nicht sofortige Frucht verspricht, erlahmt der
Geist und das Fleisch wird schwach. Die Tagesarbeit ist auch oft

zu lang und zu hart, um die Lust zum Lernen wach zu halten, und
der Lehrer findet den rechten Ton im Unterricht nicht immer und

weiss nicht anzuknüpfen an die etwas eigenartigen Bedürfnisse.

Oder der Lehrmeister und Dienstherr glaubt den jungen Lehrling
und Arbeiter nicht entbehren zu können und bringt die Schule in
Misskredit mit den landläufigen Redensarten: »Es nützt nicht viel,
du wirst doch kein Gelehrter, die Hauptsache ist, wenn du arbeiten
kannst ; in unserer Zeit hatte man auch keine Fortbildungsschulen,
es ist aber doch etwas aus uns geworden.«

So führen viele dieser freiwilligen Institute ein kürzeres oder

längeres Dasein zwischen Leben und Sterben. Andere gehen

vorübergehend ein; aber es wird nach einem Jahr oder auch nach

längerem Unterbruch ein zweiter glücklicherer Versuch gemacht,
welcher eine bleibende Schuleinrichtung zu schaffen vermag. Wenn
auch im kleinen Kreise, kann sie doch Gutes wirken. Darum darf
die Bedeutung dieser Institute keineswegs unterschätzt werden.

So lange noch in persönlicher oder amtlicher Stellung
hervorragende Männer bezeugen, dass sie ausser der obligatorischen
Primarschule ihr Fortkommen einzig und allein einer in ihrem kleinen

heimatlichen Dorfe unter tüchtiger Leitung stehenden Fortbildungsschule

verdanken, welche ihnen nach erreichter Volljährigkeit noch

weitere Anregung und Belehrung bot, so lange wird man diesen

bescheiden und still wirkenden Instituten die Existenzberechtigung
nicht absprechen.

Über die Personalverhältnisse der freiwilligen Fortbildungsschulen

inklusive Zeichnungsschulen, kunstgewerbliche und

industrielle Fortbildungsschulen, werden in den einzelnen Kantonen

im Berichtsjahr folgende Angaben gemacht:
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Schulen Schüler Schülerinnen Total Lehrer Lehrerinnen Total

Zürich 126 2918 104 3022 267 5 272

Bern 19 710 — 710 64 — 64

Luzern 1 37 — 37 4 — 4

Uri 2 21 — 21 3 — 3

Schwyz 1 42 — 42 3 — 3

Obwalden 3 69 — 69 1 — 1

Nidwaiden 3 179 — 179 5 — 5

Glarus 28 789 105 894 79 10 89

Zug 1 46 — 46 2 — 2

Freiburg 3 82 — 82 5 — 5

Solothurn 4 211 — 211 15 — 15

Baselstadt 2 526 168 694 11 9 20

Baselland 1 95 — 95 5 — 5

Schaffhausen 19 215 — 215 27 — 27

Appenzell A.-Rh. 51 784 161 945 54 — 54

St. Gallen 125 2141 199 2340 253 5 258

Graubünden 1 124 — 124 8 — 8

Aargau 9 428 — 428 38 — 38

Thurgau 22 ¦? 567 30 11 41

Tessin 15 580 — 580 23 — 23

Waadt 2 36 — 36 9 — 9

Neuenburg 6 345 — 345 38 — 38

Genf 2 V 250 9 — 9

446 11932 953 40 993

Eine bemühende Tatsache ist hiebei nicht zu verschweigen.
Bis heute scheint es fast, dass es in diesem Alter nur ein
Geschlecht gäbe, das besserer Schulung und geistiger Hebung
bedürftig wäre. Immer und immer gedenkt man nur der werdenden

Männer und nicht auch der werdenden Frauen und Mütter. In
den freiwilligen Fortbildungsschulen werden die Mädchen hie und

da — wenn auch mit grossem Bedenken — zum Unterricht
herbeigelassen, oder es werden besondere Einrichtungen für sie getroffen ;

aber dies sind noch ganz vereinzelte Bestrebungen. Und die Mädchen

wären doch bei ihrer grossen Gewissenhaftigkeit ganz besonders geeig-
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net, diesen obligatorischen und freiwilligen Instituten sichern Boden

zu schaffen.

Ebenso scheint einleuchtend, dass ein Volk, welches in seinen

Unterrichtsanstalten den Knaben und Mädchen mit gleicher Liebe

und Sorgfalt die Mittel zur sittlichen und geistlichen Hebung bietet,
allein in wirksamer Weise an seinem Fortschritt arbeitet. Kleine

Anfänge für die Mitberücksichtigung der Mädchen in der freiwilligen

Fortbildungsschule sind nach vorstehender Übersicht immerhin
vorhanden.

IY. Sekundärschulen.

1) Unterrichtsprogramme,
a. Unterrichtsplan für die Sekundärschulen des Kantons Schwyz.

Der Unterricht beschränkt sich auf das notwendigste und ist
überall auf das praktische gerichtet, ohne jedoch eigentlichen
Fachunterricht vermitteln zu wollen.

Es wird verlangt, dass die Geschichte im engsten Anschluss

an die Geographie behandelt und in diesen beiden Fächern in den

ersten 2 Klassen nicht über die Schweiz hinausgegangen werde.

Die Naturkunde soll vorzüglich auf Anschauung beruhen und in

inniger Beziehung zur Landwirtschaft, zum Gewerbe und zur
Gesundheitspflege stehen.

Die Buchhaltung ist in allen 3 Klassen mit einer wöchentlichen
Stunde vertreten.

Für die Mädchen ist neben den sogenannten weiblichen
Arbeiten in der 2. und 3. Klasse auch Haushaltungskunde
vorgesehen, wobei empfohlen wird, die Pflege eines haushälterischen
Sinns und des Gefühls für Ordnung und Reinlichkeit stets zu

berücksichtigen.

Zur Erleichterung des Schulbesuchs wird gewünscht, dass ein

möglichst geringes Schulgeld bezogen und den dürftigen Schülern

Freiplätze gewährt werden.

b. Programm für die Landsekundarschulen in Genf.

Das neue Unterrichtsgesetz schreibt für die Landsekundarschulen

zweijährigen obligatorischen Unterricht im Winter und 2
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bis 3 jährigen fakultativen Unterricht im Sommer vor. Es werden

folgende Fächer betrieben : Französisch, Deutsch, Arithmetik,
Geometrie, Buchführung, Physik und Chemie, Botanik und Zoologie,
Geographie und Geschichte, Ackerbau, Baumzucht, Verfassungskunde,

Zeichnen und Handarbeiten für Knaben und Mädchen. In
einem allfälligen dritten Schuljahr (fakultativ) kommen noch hinzu;
Mechanik, Volkswirtschaftslehre und Zivilrecht. (Notions élémentaires

sur le code des obligations).
Das Programm ist in einzelnen Fächern etwas hoch gehalten,

und es ist wohl kaum anzunehmen, dass es in allen BJchtungen
durchgeführt werde, insbesondere erscheint die Aufgabe des fakultativen

3. Schuljahrs teilweise über das Alter der Schüler hinausreichend..

c. Programm für die Ecole professionelle in Genf.

Für die Ecole professionelle in Genf ist ein

Übergangsprogramm erlassen worden. Diese Anstalt ist eine Sekundärschule,

welche die Vorbereitung für den Eintritt in die eigentlichen
Berufsschulen (Ecole des Arts industriels, Ecole d'Horlogerie, Ecole
des Beaux-Arts, section technique du Gymnase) zu besorgen hat.
Ohne eigentliche Lehrlingsschule sein zu wollen, soll der Unterricht

sich möglichst praktisch gestalten. Die Anstalt umfasst
2 Jahreskurse.

Der Unterricht erstreckt sich auf Französisch, Deutsch,
Handelsgeographie, Geschichte und Gesetzeskunde, Arithmetik, Geometrie,

Physik, Chemie, Buchhaltung, Zeichnen, Schreiben, Handarbeitern
Turnen und Singen.

2) Schüler.
Es ist nicht leicht, diese Anstalten in eine Klasse zubringen,.

da die Grenze zwischen Volksschule und Mittelschule schwer zu

ziehen ist und vielfach sich verwischt. Diejenigen Sekundärschulen,
welche gleichzeitig in die Mittelschulstufe hinaufreichen. wurden

unter die Mittelschulen eingereiht, ja es mag auch noch eine

Anzahl, insbesondere der französischen Schweiz (Waadt), zu den

letztem gezählt worden sein, welche eigentlich eher zu den

Sekundärschulen gehört hätte.
Die schweizerischen Sekundärschulen wurden im Berichtsjahr

von 24975 Schülern besucht, worunter sich zirka 10 600 Mädchen
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befinden. Es wird den persönlichen Verhältnissen auf dieser Stufe

schon mehr Aufmerksamkeit geschenkt, sodass nur e i n Kanton

(Graubünden) die Unterscheidung von Knaben und Mädchen bei
seinen Erhebungen ausser Acht gelassen hat.

In den Kantonen der Ost- und Nordschweiz bestehen auch auf
dieser Stufe nur in den Städten besondere Knaben- und Mädchenschulen;

auf dem Lande werden die beiden Geschlechter in der

Regel gemeinsam unterrichtet. In der Inner- und Westschweiz

dagegen erhalten die beiden Geschlechter in den Sekundärschulen
meistens getrennten Unterricht, insbesondere der Kanton Tessin
hat keine einzige gemischte Sekundärschule.

Auch hier ist zu sagen, dass in den bevölkerten Ausgemeinden
(Vorstädten) der Stadt Zürich schon seit einer Reihe von

Jahren auch auf der Sekundarschulstufe nur noch gemischte Schulen

bestehen, und dass dabei gute Erfahrungen gemacht worden sind.

3) Lehrerpersonal.
Die 25000 Sekundarschüler wurden von 1300 Lehrern und

Lehrerinnen unterrichtet, sodass auf eine Lehrstelle nicht einmal
20 Schüler entfallen. Weil in einzelnen Kantonen diejenigen Lehrer,

welche nur Fachunterricht erteilen, mitgezählt sind, so kann

angenommen werden, dass die auf einen Sekundarlehrer mit voller

Betätigung entfallende Schülerzahl durchschnittlich nicht über 25

betragen wird, während der Durchschnitt auf der Primarschulstufe
mindestens auf 50 ansteigt.

Die Zahl der auf der Sekundarschulstufe verwendeten Lehrerinnen

beträgt zirka l/s der Lehrerzahl. In einer Reihe von
Kantonen werden keine Lehrerinnen in den Sekundarschuldienst

gezogen (Zürich '), Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Graubünden.

Thurgau).

4) Stellung zum allgemeinen Schulorganismus.
Wo der Lehrplan nicht durch die xiufgabe der Vorbereitung

für den Eintritt in die Mittelschule komplizirt wird, da kann derselbe

auf die praktischen Bedürfnisse des Lebens und der Landesgegend

') In der Stadt Zürish sind Fachlehrerinnen für neuere Fremdsprachen

angestellt.



80

Rücksicht nehmen. Hier bildet die Sekundärschule die höhere Stufe

der Volksschule. Diese freiwilligen höhern Volksschulen haben die

tiefsten Wurzeln geschlagen und stehen beim Volke in höchster
Gunst.

Dem Umstand, dass z. B. im Kanton Zürich mindestens *[%

sämtlicher der Alltagsschule entlassener Kinder, statt in die

obligatorische Ergänzungsschule zu treten, die Sekundärschule besucht,

hat es dieser Kanton allein zu danken, dass er trotz ungenügender
Unterrichtsdauer der obligatorischen Primarschule seinen Platz bei

der Rekrutenprüfung immer noch in den vorderen Reihen zu

behaupten vermag.
Die Frequenztabelle der zürcherischen Sekundärschulen in den

letzten 50 Jahren bietet ein so interessantes Bild, dass dieselbe

hier zu allgemeiner Orientirung wohl Platz finden darf:

1836/37 1846/47 1856/57 1866 67 1876,77 1886/87

Zahl der Sekundärschulen 32 48 49 59 81 91

Zahl der Schülerinnen 224 396 730 1519 1641

Zahl der Schüler 862 1167 1784 2739 2937

Total der Schüler 831 1086 1563 2514 4258 4578

'/• 100 123 177 285 483 520

In keinem Kanton der Schweiz haben die Sekundärschulen eine

ähnliche Bedeutung im öffentlichen Schulorganismus, wie im Kanton

Zürich. In den Kantonen Thurgau, St. Gallen, Schaffhausen

und Appenzell A.-Rh. greifen sie weniger tief ein,

weil ein geringerer Bruchteil der Gesamtschülerzahl (10—20 °/o) durch
sie hindurch geht. In den Kantonen Aargau und Solothurn
sind die Bezirksschulen eigentlich nicht als höhere Volks-, sondern

als Mittelschulen anzusehen, während die aargauischen Fortbildungsschulen

wenig über den Primarschulen stehen.

In allen Kantonen bildet aber die Sekundärschule ein sorgfältig

gehegtes und gepflegtes Unterrichtsinstitut. Sie ist insbesondere

für die weniger bemittelten Bewohner der Landschaft die

ausschliesslich benutzte höhere Lehranstalt, mit deren Hülfe allein
ihre Kinder eine geistige und ökonomische Besserstellung der ganzen

Lebenshaltung erreichen können. Gegenüber der Anschauung,
es müsse die Sekundärschule eine Eliteschule, d. h. nur für die

fähigsten zugänglich sein, bricht sich immer mehr die Überzeugung
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Bahn, dass sie ihren Stolz vielmehr darein zu setzen hat, eine

tüchtige gehobene Volksschule zu sein und allen denen die Tore
zu öffnen, welche nach befriedigendem Abschluss der Primarschule
durch Fortsetzung des alltäglichen Unterrichtes eine gesteigerte
Volksschulbildung zu erhalten wünschen.

T. Lehrerbildungsanstalten.

1) Verordnungen.
Das Reglement für das Lehrerseminar des Kantons Aargau

in We 11 in gen wurde revidirt.
Am Seminar in Wettingen besteht ein Konvikt. Das wöchentliche

Kostgeld wird alijährlich nach Feststellung des Budgets
bestimmt. Kantonsfremde zahlen 100 Fr. Schulgeld per Jahr.

Die Zöglinge dürfen für landwirtschaftliche Arbeiten —

ausgenommen für dringende — nur nach Mitgabe des Lehr- und

Stundenplans verwendet werden. Die landwirtschaftliche Praxis
der Schüler beschränkt sich auf Garten-, Gemüse-, Obst-, Wein-,
Futterbau und Baumzucht.

Mit dem Seminar ist eine Musterschule nebst Arbeitsschule

für Mädchen verbunden.
Die Stipendien der dürftigen Zöglinge betragen 80—200 Fr.

per Jahr, nur ausnahmsweise steigen sie auf den vollen Betrag
des Kostgeldes.

Das Personal besteht aus Direktor, Haupt- und Hülfslehrern,
Verwalter, Haushälterin, Gärtner, Pedell und Dienstboten.

Die Aufsicht wird durch eine vom Regierungsrate gewählte
Kommission von Inspektoren unter dem Vorsitz des Erziehungsdirektors

ausgeübt.

2) Schüler- und L e h r e r p e r s o n a 1.

An den 33 für die Lehrer- und Lehrerinnenbildung in der

Schweiz bestimmten Anstalten befanden sich im Berichtsjahr 1638

Schüler und Schülerinnen, und zwar ist die Zahl der erstem nahezu

doppelt so gross als die der letztern, es sind nämlich 1090

Schüler und 548 Schülerinnen. l)

v) Näheres siehe statistischer Teil.
6
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Diese Erhebung kann jedoch nicht ganz genau sein. Denn

einmal werden da, wo das Seminar einen Teil der Kantonsschule

oder einer höheren Töchterschule bildet, die einzelnen Abteilungen
nicht von Anfang des Unterrichtskurses an auseinandergehalten,
und anderseits befassen sich noch eine Reihe von Privatanstalten
nebenbei auch mit der Lehrer- und Lehrerinnenbildung. Die

erwähnte Ziffer muss daher, insbesondere soweit sie die künftigen
Lehrerinnen beschlägt, als unter der Wirklichkeit stehend bezeichnet

werden.
Sie beträgt ziemlich genau '/s der im Amte stehenden Lehrer

und Lehrerinnen auf der Primarschulstufe und könnte als

ausreichend erscheinen, wenn wirklich alle diese Schüler ihr Ziel
erreichen und später in den Schuldienst treten würden. Zur
Ausfüllung der Lücken gelangt dann eine grössere Zahl anders

vorgebildeter, nicht speziell durch Lehrerbildungsanstalten gehender

Jünglinge und Jungfrauen, Männer und Frauen mit sehr

verschiedener, teilweise ungenügender wissenschaftlicher Ausrüstung
in den Schuldienst.

Die Lehrerschaft an den Seminarien als solche kann auch

nicht genau in einer Zahl fixirt werden, weil an vielen Anstalten
ihre Betätigung nicht allein auf die Lehrerbildung beschränkt bleibt.
Sie darf jedoch, ohne einen grossen Fehler zu begehen, auf 250

Personen geschätzt werden, worunter sich zirka 35 Lehrerinnen
(1.7 der Lehrer) befinden werden.

3) Unterricht.
Mit Ausnahme der speziell pädagogischen Fächer, welche in

der Regel erst in den obern Klassen in Frage kommen, ist der

Unterricht an den Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten der

grösseren Kantone von demjenigen an den Mittelschulen (Real- und

Industrieschulen) kaum wesentlich verschieden. Diejenigen Kantone,
welche gleichzeitig eine nicht sehr frequentirte Kantonsschule zu

unterhalten haben, kommen daher in neuerer Zeit schon aus

ökonomischen, in erster Linie allerdings auch aus Gründen der
Zweckmässigkeit dazu, die Lehrerbildung an die kantonale Mittelschule

zu verlegen und nur für die berufliche Ausrüstung spezielle

Einrichtungen zu treffen (Solothurn. Zug).
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Eine Eigentümlichkeit einzelner Seminarien besteht darin, dass

sie in einigen Kantonen auch Anleitung zur Betreibung der
Landwirtschaft zu geben haben, während sie in andern ausschliesslich

ihrer eigentlichen Aufgabe sich widmen können, Lehrer der Jugend

zu bilden.
In jenen Kantonen werden also die Lehrer schon durch ihre

Vorbildung darauf hingewiesen, später neben der Schule noch

Landwirt zu sein, und darnach ist auch die Besoldung bemessen.

Im Kanton Wallis dauert der Seminarkurs 2 Jahre, d. h. 2

Winterhalbjahre und in dieser kurzen Unterrichtszeit muss
insbesondere auch der Unterricht im Wein- und Obstbau Berücksichtigung

finden. Der Jahresbericht der Seminardirektion in Sitten

sagt in dieser Beziehung :

»Nous avons donné une grande importance à l'enseignement
agricole en général, cependant la viticulture et l'arboriculture ont

tout spécialement attiré noire attention. Il est fort regrettable

que tous ces jeunes instituteurs ne puissent mettre en pratique
leurs connaissances: les trois quarts d'entre eux s'en vont dans

des communes situées au fond des vallées, ou perchées sur les

versants des montagnes, où ils n'auront jamais la moindre occasion

de les appliquer.« ])

In neuester Zeit ist auch die Aufgabe an die Seminarien

herangetreten, dem Handfertigkeitsunterricht für Knaben Vorschub zu

leisten, und es ist zur Stunde in den Lehrerseminarien in Bern

(Hofwyl), Lausanne und Genf dieser Unterricht durch Einrichtung
bezüglicher Kurse der Volksschullehrerbildung zugewiesen worden.

Das Turnen wird an den Seminarien ebenfalls sehr emsig
betrieben, weil das schweizerische Militärdepartement diesen Unterricht

inspiziren lässt.

Das Singen muss vor allem andern als ein Fach bezeichnet

werden, dem in den Lehrerseminarien besondere Aufmerksamkeit

') Bemerkung. Xach gesetzlicher Vorschrift sollte eigentlich jede Schule
im Kanton Wallis, soweit dies überhaupt möglich ist, mit einer Baumschule
(pépinière) umgeben sein, damit der Lehrer in der Lage ist. seine Kenntnisse
in der Baum- und Weinzucht durch die Kinder weiter zu verbreiten. In
einigen Gemeinden werden die Schulkinder unter Leitung des Lehrers
angehalten, seihst auf einem ihnen von den Eltern überlassenen kleinen Areal
eine Baumschule anzulegen.
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zuzuwenden ist, weil die Lehrer in erster Linie dazu berufen sind,
nicht nur die Jugend gesangeskundig zu macheu, sondern auch

den Volksgesang zu heben und zu fördern.
Endlich erscheint auch das Zeichnen immer mehr in den

Vordergrund gerückt, weil diese Kunst dem Schweizervolk wirksame
Mittel an die Hand gibt, erwerbsfähiger zu werden und in Gewerbe

und Industrie die Konkurrenz mit den mächtigen Nachbarn besser

zu bestehen.

Wann kommt endlich einmal ein Pädagoge, welcher sich der

vielgeplagten und vielgeduldigen Lehrerseminarien annimmt, und

verlangt, dass diese Anstalten nicht nebenbei auch Landwirte,
Gärtner, Bienenzüchter, Handarbeiter, Turner, Sänger, Zeichner

etc. etc., sondern einzig und allein Lehrer der Jugend heranzubilden

haben

Tl. Höhere Töchterschulen.

1) Unterriehtsprogr am m e.

Die Töchterschulen Zürich (in Verbindung mit dem

Lehrerinnenseminar), Winterthur, Bern, Basel, Lausanne, Neuenburg und

Genf) veröffentlichen ihre besondern Jahresprogramme.
Über das neu erlassene Übergangsprogramm der Sekundärschule

und höhern Töchterschule in Genf (untere
Abteilung 4 Klassen, obere Abteilung 3 Klassen, je mit section

littéraire und section pédagogique) ist folgendes zu bemerken :

Durch alle 7 Klassen hinauf werden weibliche Arbeiten,
Französisch, Deutsch, Geschichte, Geographie, Singen und Zeichnen

betrieben. Die Hygieine tritt in der 6. Klasse als besonderes Fach

auf, die Haushaltungslehre (inklusive Kindererziehung) wird in
der 7. Klasse betrieben. Das Fach der Arithmetik erscheint in den

untern 4 Klassen, die Geometrie in den folgenden 2 Klassen.

Als fakultative Kurse werden aufgeführt: Literatur,
Religionsgeschichte, Geschichte der Philosophie, Kunstgeschichte, Rechtslehre.

In der pädagogischen Abteilung sind besondere Kurse in

Psychologie, Pädagogik und Methodik eingerichtet.
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Mit Ausnahme der höhern Töchterschulen in Basel und Genf,

welche zugleich Staatsschulen sind, werden diese Anstalten von den

betreffenden Städten, teilweise mit Staatssubvention, unterhalten.
Die höhern Töchterschulen in Bern, Basel und Genf

sind in ihren obern Klassen oder in besondern Abteilungen zugleich
Lehrerinnenseminarien. Das Lehrerinnenseminar in Aarau
ist zugleich höhere Töchterschule, indem die Fächer des Seminars
nach Auswahl auch von Nichtseminaristinnen benutzt werden können.

Als Vorkurs der höhern Töchterschule in Zürich dient
sowohl die 4. Klasse der Mädchensekundarschule als auch die
1. Klasse des Lehrerinnenseminars (Abteilung Nichtseminaristinnen).
An dieser Anstalt wird in 2—3 Jahreskursen auch lateinisch gelehrt,
um den Schülerinnen den Übertritt zum medizinischen Studium an
der Hochschule zu ermöglichen. Im Winter werden jeweilen vor
und nach Neujahr zwei Zyklen von je 6 Vorträgen auch für ein

weiteres Damenpublikum gehalten, welche im Schuljahr 1886/87
das Thema: »Über Dichtung und Dichtkunst« beschlugen.

2) Frequenz.

Die Frequenz der höhern Töchterschulen im Berichtsjahr
ergibt sich aus folgender Zusammenstellung :

Jahreskurs

e
Klassen

Schülerinnen
Lehrer

Lehrerinnen
Total

Zürich 2 2 91') 7 1 8

Winterthur 2 2 67 3 4 7

Bern 8 20 679 2) 14 20 34

Basel 6 7 889 14 11 25

Aarau .->

0 3 16 8) 4 2 6

Lausanne 7 7 270 2) 10 9 19

Neuenbürg 2 1 103 15 2 17

Genf 8 22 1096 2) 39 25 64

64 3211 106 74 180

') Inklusive 35 Nichtseminaristinnen am Lehrerinnenseminar.
*) Inklusive Sekundärschule.
3) Exklusive Lehrerinnenseminar.
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Hiebei ist zu bemerken, dass insbesondere im Kanton Waadt
noch eine grössere Zahl anderer Töchterschulen besteht, welche
Mädchen vom 9.—15. Altersjahr aufnehmen und teilweise eine
über den gewöhnlichen Volksschulunterricht hinausreichende

Bildung vermitteln. Da jedoch aus den eingegangenen Angaben nicht
überall ersichtlich ist, ob sie als Töchterschulen für sich allein
betrieben werden oder nur Teile der betreffenden Collèges communaux

mit gemischten Geschlechtern sind, wurden sie für diesmal

unter die Mittelschulen eingereiht.

TU. Kantonsschulen (Gymnasien, Industrieschulen).

1) Unterrichtsprogramme.
Im Kanton Genf wurde ein Über gangs program m für

das Collège erlassen.

In der untern Abteilung (3 Jahreskurse) beginnt das Lateinische

in der 1. Klasse (vom 12. Altersjahr an), Griechisch wird nur
in den 4 Klassen der Section classique des Gymnasiums (obere
Abteilung des Collège) gelehrt. Gesang und Turnen werden nur in
der untern Abteilung, also im Gymnasium nicht mehr betrieben.
Das Englische ist fakultativ in der Literar-, obligatorisch in der

Piealabteilung, das Italienische fakultativ in der Realabteilung. Der

Unterricht im Deutschen wird in allen 7 Klassen und an sämtlichen

Abteilungen gelehrt. Geographie und Naturkunde fehlen nur in
der obersten Klasse. Volkswirtschafts- und Rechtslehre treten als

selbständige Fächer auf in der obersten Klasse der Real- und

technischen Abteilung, in der pädagogischen Abteilung und in

der Handelsabteilung in den 3 obern Klassen : Philosophie in den

2 obersten Klassen der Literar- und Realabteilung des Gymnasiums.
In der pädagogischen Abteilung des Gymnasiums werden in der
3. Klasse auch Hygieine und in allen 4 Klassen Handarbeiten
betrieben.

In der Kadettenordnung der K a n t o n s sc h u 1 e in
Frauen feld (Thurgau) ist die Abänderung getroffen worden,
dass die Schüler der I.—IL Klasse, welche dem Alter nach in die
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III. Klasse gehören, die Übungen auch mitmachen können, während

körperlich wenig entwickelte Schüler der III. Klasse für 1 Jahr
befreit sind.

Das Programm der höhern Schulen im Kanton
Tessin hat seit Ermöglichung des Vertragsabschlusses mit dem

eidgenössischen Polytechnikum betreffend prüfungsfreien Übertritt
nachfolgende Modifikationen erfahren:

Lyzeum: Philosophische Abteilung. Wegfall der descrip-
tiven Geometrie und entsprechende Vermehrung
der Physikstunden.

Technische Abteilung. Vermehrung der Stunden
in Deutsch, descriptiver Geometrie, Physik und
im technischen Zeichnen.

Gymnasium: Technische Abteilung. Vermehrung der Stunden

in Deutsch und in den mathematischen Übungen

unter Wegfall der Handelsfächer.

Der Erziehun gsrat des Kanton Uri hat betreffend
Stipendien verabfolgung verordnet, dass ein Stipendiat sich

zu verpflichten hat, nach erfolgter Ausbildung 6 Jahre dem Kanton
zu dienen, oder den Betrag der erhaltenen Unterstützungen, jedoch
ohne Zins, sukzessive und proportionell der nicht erfüllten Dienstzeit,

zurückzuzahlen.

2) Frequenz.

a. Gymnasien.

Kanton „ Jahres-Ort
kurse

Klassen Schüler
Maturitätsprüfungen

Lehrer

Zürich : Zürich 6 V2 17 400 31 35

Winterthur 6 V2 7 137 12 11

Bern: Bern 8 '/« 13 330 14 32

Burgdorf2) 8 8 158 20') 17

Pruntrut3) 8 8 121 15

Luzern : Luzern *) 8 8 174 37 25

Übertrag 1320

') Inklusive 10 von der Lerberschule in Bern (Privatgymnasium).
*i Enthält auch eine Real- und eine Handelsabteilung.
5J Enthält auch eine Realabteilung.
4) Inklusive Lyzeum.
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Jahres- _ Jlatuntats-
Kanton Ort Klassen Schüler „ Lehrer

kurse Prüfungen

Übert rag 1320

Uri : Altorf 6 6 41 6

Schwyz : Schwyz ') 8 14 291 22

Einsiedeln ') 8 8 237 21

Unterwaiden O.-W. : Sarnen*) 6 8 140 13

Engelberg 6 6 83 11

Lnterwalden N.-W. : Stana 6 6 95 9

Zug: Zug 6 '/• 7 78 10

Freiburg: Freiburg ')3) 8 8 307 32
Solothurn : Solothurn 7 7 96 17 23

Basel : Basel 8 18 530 21 28

Schaffhausen : SchafFhausen 6 6 67 4 16

Appenzell A.-Rh.: Trogen 5 5 62 7

St. Gallen : St. Gallen 7 7 180 15 27

Graubünden : Chur 7 7 100 9 26

Aargau : Aarau 6 6 93 16 21

Thurgau : Frauenfeld 7 7 66 7 20

Tessin: Mendrisio 6 6 128 8

Lugano ') 9 9 181 13

Locamo 6 6 69 9

Bellinzona 6 6 66 10

Waadt : Lausanne4) 1 8 262

Lausanne5) 21/* 3 94

Collèges6) 3-6 3-15 14066) 165

Wallis : Sion ') 8 8 84

Brigue 6 6 67

St. Maurice 6 6 93

Neuenbürg : Neuenburg4) 5 5 137 13

Neuenbürg 5) 2 4 108 20

Genf: Grenf 7 28 634 20

Total der Schüler 7115

b. Industrieschulen.

Zürich: Zürich 4*/i 5 91 3 18

Winterthur: Winterthur 8 '/« 4 27 2 7

Übertrag 118

') Inklusive Lyzeum.
*) 6 Gymnasial- und 2 Realklassen.
3) Enthält auch eine Real- und eine Handelsabteilung.
4) College.
5) Gymnase.
e) Darunter 560 Mädchen, 30 Lehrerinnen.
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Kanton Ort
Jahreskurse

Klassen Schüler
Maturitätsprüfungen

Lehrer

Übertrag 118

Bern : Bern 37« 4 35 4 ')
Luzern : Luzern 6 6 132 2 ¦')

Solothurn : Solothurn 6 6 86 6 >)

Basel : Basel 71,2 21 676 21 32

Schafi'hausen: Schaff hausen 5 Vi 6 49 3 M

St. Gallen : St. Gallen 4 4 43 5 ')
Graubünden : Chur 6 6 140 1 ')

Aargau : Aarau sv» 4 56 6 ')
Thurgau : Frauenfeld 6 •/» 7 129 7 ')

Waadt : Lausanne 8 11 403 21

2 Ecoles industrielles mixtes 3 3-5 94 2) 10

Neuenburg : Neuenburg 1 4 107») 27 3ì

Genf: Genf

Total

7 562 20

der Sehüler 2630

c. Handelsschulen.

Jah reskurse Klassen Schüler

Zürich 2 2 29

Bern 2 2 41

Basel 3 3 68

St. Gallen 3 3 49

Neuenburg 2 2 59

Genf 3 3 28

Total der Schüler 274

Es war noch nicht möglich, die Gymnasien, Industrie- (Beai-)
Schulen und Handelsabteilungen genau auseinanderzuhalten. Immerhin

wurde der Versuch gemacht, festzustellen, wie viele
Mittelschüler die humanistische, die realistische oder die merkantile

Richtung einschlagen. Da eine grössere Zahl von Gymnasien

gleichzeitig auch Realschulen sind und die Schüler nicht getrennt
angegeben wurden, so finden sich in der vorstehenden Zusammenstellung

der erstem noch mehrere realistische Abteilungen inbegriffen.
Die Gesamtzahl der Schüler bei a) steht also über, diejenige bei b)
unter der Wirklichkeit.

') Lehrer gemeinschaftlich mit den Gymnasien.
*) Darunter 91 Mädchen.
3) Darunter 5 Lehrerinnen.
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Auch die Schüler der Handelsabteilung sind an verschiedenen

Orten noch in denjenigen der Gymnasien und Industrieschulen

inbegriffen, sodass deren Zahl wohl mindestens zu verdoppeln wäre,
um den tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen.

Dieser blosse Hinweis dürfte wohl dazu führen, dass künftig
in den Programmen bezw. in den Berichten der Erziehungsdirektionen
in den Frequenzlisten der einzelnen Anstalten diese Bichtungen
überall auseinandergehalten würden, damit eine vollständige Stati-
stitik ermöglicht wird.

Ebenso muss der Wunsch als gerechtfertigt erscheinen, dass

angegeben werde, wie viele der Abiturienten für Hochschulen einerund

für das Polytechnikum anderseits die Maturitätsprüfung ab-
solvirt haben.

Ferner dürften auch die hauptsächlichen Bedingungen der
Aufnahme alljährlich im Programm Platz finden.

Endlich wird in vielen Programmen vergessen, die nötigen
Angaben über den Bestand des Lehrerpersonals zu machen, indem

jeweilen nur die Veränderungen notirt werden.

Einzelne Vorstände haben sich die verdankenswerte Mühe

genommen, dem Unterrichtsprogramm eine Übersicht der Fächer

nebst Stundenverteilung auf die einzelnen Klassen beizugeben ; sie

erleichtern dadurch wesentlich den Einblick in die Organisation der
betreffenden Anstalten. Leider fehlen diese Übersichten in den

meisten Programmen noch. Diese Bemerkung dürfte aber genügen,
die Vorstände zu veranlassen, dass sie sich künftig mit Bücksicht
auf die Notwendigkeit gegenseitiger Orientirung diese Mühe nicht
reuen lassen.

3) Das Schulgeld.

Bereits Haben einzelne Kantone bezw. SI adle den Anfang
gemacht, auch auf dieser Stufe auf den Bezug eines Schulgeldes zu

verzichten (Basel, Winterthur, letzteres für die Kinder von Bürgern
und niedergelassenen Schweizerbürgern, Bern Progymnasium).

An den übrigen Mittelschulen wird ein massiges Schulgeld

bezogen (Zürich 30—50 Fr., Genf 40—60 Fr., Bern 60 Fr., Lausanne.

Collège, 60 - 70 Fr., Ecole industrielle 40—50 Fr., Neuenburg 50

bis 90 Fr.).
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An sämtlichen Schulen sind für dürftige Schüler Freiplätzc
erhältlich, auch werden in den meisten Kantonen beträchtliche
Summen für Stipendien verwendet.

VIII. Landwirtschaftliche Berufsschulen.

lì Beschlüsse betreffend Einrichtung von Kursen.

Durch ein Dekret des Grossen Rates des Kantons Aargau
wurde in diesem Kanton eine landwirtschaftliche Winterschule
errichtet und bei Beginn des Winterhalbjahrs 1887 88 in Brugg
eröffnet.

Der Unterricht umfasst zwei Winterkurse und erstreckt sich

auf allgemeine Bildungsfächer (Rechnen, Zeichnen), Hülfsfächer

(Naturwissenschaften, Feldmessen, Gesetzeskunde, Volkswirtschaftslehre)

und landwirtschaftlichen Fachunterricht nebst Geräte- und

Maschinenkunde, Betriebslehre und Buchführung.

Die Teilnahme ist unentgeltlich, ebenso wird das Schulmaterial

vom Staate geliefert. Weniger bemittelte Schüler erhalten

Stipendien.

Zum Eintritt wird das zurückgelegte 17. Altersjahr und der

Nachweis über mindestens einjährigen praktischen Dienst in der

Landwirtschaft verlangt.

In Lausanne wurde vom Staatsrat des Kantons Waadt im

Winterhalbjahr 1887/88 während 4 Monaten ein Elementarkurs für
Landwirtschaft eingerichtet, dem im Winterhalbjahr 1888/89 die

Fortsetzung folgen wird. Die Schüler müssen mindestens 16 Jahre

alt sein. Der Kurs ist unentgeltlich. Es wird vom Staatsrat ein

Kredit von 8000 Fr. hiefür ausgesetzt.

Im Kanton Zug wurde vom Kantonsrat für das Jahr 1887

ein Kredit von 1000 Fr. bewilligt für Stipendien zu Gunsten von

Kandidaten, welche theoretisch-praktische Ackerbau- und landwirtliche

Sommer- oder Winterschulen oder landwirtschaftliche Kurse

besuchen.
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2) Die kantonalen landwirtschaftlichen Schulen.

a. Strickhof bei Zürich.

Der Jahresbericht der Direktion wendet sich gegen die
Aufnahme von Schülern, welche noch nichts von der Landwirtschaft
verstehen und etwa nur Landwirte werden wollen, weil sie ihren

bisherigen Schulunterricht aus irgend welchen Gründen nicht mehr
fortsetzen können und im Studium, sowie in der praktischen
Betreibung der Landwirtschaft Heilung von allerlei Schäden suchen,

welche ihnen städtische Verhältnisse beigebracht haben. Die
Schule will eine Lernstätte für Bauernsöhne sein und insbesondere

auf den Kleinbetrieb der Landwirtschaft Rücksicht nehmen. Die

Schüler sollten vor dem Eintritt sich bei einem tüchtigen Landwirt
praktisch betätigen, damit sie ihre Lebensaufgabe mit Verständnis
erfassen und den Unterricht mit Bewusstsein betreiben.

Es werden für die Bildung junger Landwirte folgende Stufen

angedeulet, welche zu erreichen wären:
1. (unterste) Stufe: Landwirtschaftliche Wanderjahre (die

jungen Leute sollen als Dienende andere landwirtschaftliche
Verhältnisse kennen lernen).

2. Stufe: Beteiligung am landwirtschaftlichen Vereinsleben und

an den Spezialkursen ; Lektüre.
3. Stufe: Besuch landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen.
4. Stufe: Besuch einer theoretisch-praktischen landwirtschaftlichen

Schule.

5. Stufe: Besuch einer höheren landwirtschaftlichen
Lehranstalt.

Jeder junge Landwirt ist in der Lage, wenigsten die Bildungsmittel

der drei ersten Stufen zu benutzen.

b. Landwirtschaftliche und Molkerei-Schule in Rütti (BemJ.

Ein Gesetzesentwurf betreffend die Reorganisation der Anstalt
wurde am 25. Oktober 1886 vom Bernervolke verworfen, wohl

hauptsächlich wegen der geplanten Neuerungen (Molkereischule,

Musterwirtschaften).
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Ein Brandunglück (Einäscherung der Anstaltsscheune in Folge

von Selbstentzündung von Emd) suchte gleich nachher die Anstalt
heim und verursachte einen Brandschaden an Gebäuden von
50 000 Fr. und an Mobiliar von 22 000 Fr. Die neue Scheune war
binnen Jahresfrist erstellt (Bausumme 75 000 Fr.).

Im Frühjahr 1887 wurde in provisorischer Weise eine Molkereischule

an der Schule eröffnet, an welcher jeden Sommer 4—6

Jünglinge als Molkereischüler aufgenommen werden sollen. Für
den Betrieb der Käserei ist ein Oberkäser und ein Hüttenknecht

angestellt, welche befähigt sein sollen, eine Käserei musterhaft zu

führen und angehenden Käsern rationelle Anleitung in der Fabrikation

von Milchprodukten zu erteilen.

Im Jahresbericht der Anstalt wird das Bedauern ausgesprochen
dass die weitere Ausbildung in der Land- und Milchwirtschaft in
den wohl situirten Familien immer noch dem am wenigsten
befähigten Sohne zugedacht werde, während doch auch die richtige
Ausübung dieses Berufes gute Anlagen voraussetze. Im weitern

wird bemerkt, dass eine verhältnismässig noch viel grössere Zahl

von Jünglingen eine bessere theoretische und praktische Ausbildung
in den landwirtschaftlichen Schulen suchen sollten, wenn die auf
diesem Gebiete noch zu erringenden Fortschritte wirklich erzielt

werden wollen.
Ebenso werden die Eltern dringend ermahnt, ihre Söhne nicht

zu früh in diese Anstalten zu schicken, da eine erfolgreiche
Benutzung des Unterrichts erst in einem reifern Alter vorausgesetzt
werden könne.

Es wird also an massgebender Stelle dafür gehalten, dass für
den Eintritt in die kantonalen landwirtschaftlichen Schulen statt
des bisherigen (15. Altersjahres) ein höheres Alter (17.—18. Altersjahr)

angesetzt werden sollte.

c. Landwirtschaftliche Schule in Cernier {Neuenburg).

Diese bereits früher bestandene landwirtschaftliche Schule wurde

im Jahr 1887 zur kantonalen Schule erhoben und mit einem

Gründungskapital von 275000 Fr. ausgestattet. Ihr Gebiet umfasst 28

Hektaren, nebst 20 Hektaren Wald und Weide.
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Der Erfolg des Unterrichts wird noch beeinträchtigt durch den

sehr ungleichen Bildungsgrad der aufgenommenen Schüler. Der
Bericht der Direktion sagt: »Nous ne saurions trop insister sur
l'avantage qu'il y aurait, soit pour l'Ecole, soit pour les élèves

eux-mêmes, à ce que nous ne recevions que des jeunes gens assez

âgés et possédant une instruction suffisante pour pouvoir suivre

avec fruit l'enseignement purement agricole qui seul doit être
donné dans notre établissement.«

3) Frequenz:

I.
Schülei

Klasse II. Klasse
Total Lehn

Zürich: Strickhof 24 27 51 10

Bern: Rütti 33 i) 26 59 11

Neuenburg : Cernier 21 7 28 8

Zusammen 78 60 138 29

4) Schul- bezw. Kostgeld.

Sämtliche drei Anstalten haben Konvikteinrichtungen. Die

nachstehenden verlangten Entschädigungen begreifen also sowohl

Schulgeld als Kostgeld in sich.

Kantonsund

Schweizerbürger
Ausländer

Fr. Fr.

Zürich (Strickhof) 200 600

Bern (Bütti) 300 450

Neuenburg (Cernier) 300 1000

Für Nichtkantonsbürger (Schweizerbürger) wird im Strickhof
ein Kost- und Schulgeld von 550 Fr., in Bütti ein solches von

450 Fr. verlangt. Der Bund vergütet jedoch den Mehrbetrag über

200 bezw. 300 Fr., sodass sämtliche Schweizerbürger an diesen

2 Schulen nur 200 bezw. 300 Fr. Kostgeld zu bezahlen haben.

') Inklusive Vorkurs.
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IX. Gewerbliche Berufsschulen.

1) Verordnungen und Beschlüsse,

a. Lehrplan des Technikums des Kantons Zürich in Winterthur.

Die Bevision dieses Lehrplanes führt folgende Veränderungen
mit sich: Die Schule für Chemiker und diejenige für kunstgewerbliches

Zeichnen und Modelliren sind von 4 auf 5 Semesterkurse

erweitert. An der Schule für Maschinentechniker ist vom 4. Semester

an eine besondere Abteilung für Elektrotechniker eingerichtet.
Der Fachunterricht ist teilweise schon in das 2. Semester verlegt

worden, während bisher in den 2 ersten Semestern vorzugsweise

allgemein bildender Unterricht erteilt wurde.

In Anbetracht der kurzen Uuterrichtszeit wollte damit auch

erreicht werden, dass der Eintritt in obere Klassen zur Ausnahme
werde und die Schüler sämtliche Kurse durchmachen müssen.

b. Organisation, Reglement und Lehrplan der aargauischen

Handwerkerschulen.

Als obligatorische Fächer für die Handwerkerschulen, welche

Anspruch auf kantonale und auf Bundessubventionen erheben

wollen, werden in diesem Erlass bezeichnet : Technisches Zeichnen,

Freihandzeichnen, gewerbliche Geometrie und allgemeine Fächer

(Rechnen, Lesen, Geschäftsaufsätze und Buchführung), soweit sie

nicht durch andere Schulen erteilt werden.

Als fakultative Fächer können nach Bedürfnis eingeführt werden:

Modelliren, mechanische Physik, Materialkunde, Stillehre,
Holzschnitzen, fremde Sprachen, Schreiben.

Der Unterricht in den 3 erstgenannten Fächern muss das

ganze, der übrige Unterricht wenigstens das halbe Jahr andauern.

Am Schluss des Schuljahres findet eine Ausstellung, eventuell eine

Prüfung statt. Halbjährlich wird dem Meister ein Zeugnis über
die Leistung des Lehrlings ausgestellt. Beim Austritt erhält der

Schüler ein Entlassungszeugnis.

c. Instruktionskurs für Zeichnungslehrer.

Am Technikum des Kantons Zürich in Winterthur

wurde ein 3. Instruktionskurs für Zeichnungslehrer an ge-
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werblichen Fortbildungsschulen in der Schweiz für die 2 Sommersemester

1888 und 1889 vorgesehen. Im Sommer 1888 soll das

gewerbliche Freihandzeichnen und Modelliren und im Sommer 1889
das bautechnische und mechanisch-technische Zeichnen betrieben
werden. Die Teilnahme am ersten Kurs verpflichtet nicht zur
Fortsetzung im folgenden Jahr. Es wird kein Schulgeld erhoben. Der
Bund übernimmt 2/a der Kosten.

2) Frequenz.

a. Technikum in Winterthur.

Da diese Schule die erste ihrer Art in der Schweiz war und
mit dem Schuljahr 1886/87 bereits ihre 13jährige Wirksamkeit
vollendet hat, möge hier eine Zusammenstellung ihrer Frequenz

von 1874—1886 folgen:

Schüler Hospitanten Arbeiter Total

1874/75 89 86 83 258

1875/76 171 120 126 417

1876/77 187 110 91 388

1877/78 165 119 72 356

1878/79 150 112 63 325

1879/80 152 139 37 328

1880/81 163 145 52 360

1881/82 145 150 71 366

1882/83 162 157 156 475

1883/84 188 155 148 491

1884/85 172 149 120 441

1885/86 204 119 148 471

1886 87 229 115 168 512

In 13 Jahren 2177 1676 1335 5188

Durchschnitt 167 129 103 400

Wenn nur das erste Dezennium (1874/83) in Betracht fällt,
so ergibt sich folgende durchschnittliche Schüler-Frequenz der
einzelnen Fachabteilungen in °/o der Gesamtschülerzahl:
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Schule für Bautechniker 17,i °/o

» » Maschinentechniker 43,s °/o

» » Chemiker 7,9 °/o

» » Geometer 10,3 °/o

» » kunstgewerbliches Zeichnen und Modelliren 5,o °/o

» » Handel 15,9 °/o

Von den ordentlichen Schülern gehörten im ersten Dezennium

40,6 °/o dem Kanton Zürich, 50 °/o der übrigen Schweiz und 9,4 °'o

dem Auslande an.

Hospitanten finden sich vorzugsweise an der Handelsabteilung,
welche von den Lehrlingen und jungen Kaufleuten von Winterthur
und Umgebung benutzt wird, dann auch an der Abteilung für

Kunstgewerbe.

b. Kunstgewerbeschule in Zürich.

Die Anstalt zählte im Sommer 1886 54, im Winter 1886/87
82 Teilnehmer an einzelnen Kursen. Unter den erstem waren 17,

unter den letztern 22 Damen. Die Frequenz der Kurse gestaltete
sich folgendermassen :

Sommer Winter
1886 1886/87

Ornamentzeichnen 35 49

Blumenzeichnen 36 44

Figurenzeichnen 39 54

Portrait 13 19

Dekorationsmalen 3 12

Aktzeichnen 7 16

Architektik und gewerbliches Zeichnen 29 39

Kompositionsübungen 2 2

Kompositionsübungen für Fachornamenb3 8 13

Fayencemalen 9 17

Modelliren 22 21

Holzschnitzen — 1

Stillehre 29 31

Darstellende Geometrie 22 20

Perspektive 8 14

/



98

Von den 82 Teilnehmern im Winterkurse waren 7 Bildhauer,.
Bildschnitzer, Hafner, Gipser, Modelleure; 12 Maler, Dekorationsmaler,

Glasmaler; 6 Nylographen und Lithographen; 11 Zeichnungslehrer:

9 Dessinateure; 1 Schlosser; 3 Schreiner; 4 Bauzeichner;
5 für Aquarell- und Ölmalen; 11 für Fayencemalen; 13 für
Zeichnen.

c. Kunstschule in Bern.

An der kunstgewerblichen Abteilung wurden 20 Schüler
unterrichtet, wovon 12—13 angehende Kunsthandwerker. Die Direktion
will sich angelegen sein lassen, eine engere Beziehung zwischen
den oberländischen Schnitzlerschulen und ihrer eigenen Anstalt
anzubahnen.

d. Kunstgewerbeschule in Luzern.

Von den Tagesschülern besuchten 18 die Abteilungen für
Freihandzeichnen und dekorative Malerei, 8 die Abteilungen für
Modelliren und Holzschnitzen, 6 die Abteilung für Kunstschlosserei.

An der Abteilung für dekorative Malerei ist die Pyrographie
als neues Fach aufgenommen worden. Es wurden Ansichten aus
dem alten Luzern in Holzbrandtechnik auf Ahornholz ausgeführt
als Füllungen eines neu erstellten Täfers.

Der Unterricht in der Stillehre und Kunstgeschichte erfreute
sich in Folge möglichst populärer Haltung der Vorträge einer

regern Teilnahme. Unter den Schülern der Abend- und Sonntagskurse

waren folgende Gewerbe vertreten: Maler 11, Vergolder 3,

Tapezirer 2, Schreiner 11, Drechsler 1, Wagner 1, Goldschmiede 5,

Schlosser 3, Spengler 3, Gürtler 1, Steinmetze 2, Stukkateure 1,

Hafner 1, Bauzeichner 3, Typographen 2, Buchbinder 3, Schneider

2, Gärtner 1.

e. Allgemeine Gewerbeschule in Basel.

Diese Schule ist auf Mai 1887 eröffnet worden, und ihr erster
Bericht bezieht sich also erst auf das Schuljahr 1887/88.

f. Zeichnungsschule des Gewerbemuseums St. Gallen.

Die Zeichnungsschule wurde von 93 Schülern besucht.
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g. Ecole des Arts Industriels in Genf.

Die Anstalt zählte im Berichtsjahr 193 Schüler, welche teils

Tages-, teils Abendunterricht genossen.

Diese sämtlichen Fachschulen beziehen ein verhältnismässig
geringes Schulgeld und gewähren dürftigen Schülern in
zuvorkommender Weise Freiplätze.

X. Tierarzneischulen.

1) Verordnungen.
Der neue Studienplan der kantonalen Tier arzneischule

in Zürich ordnet die Verteilung der Vorlesungen und
Kurse auf die einzelnen Fächer und Lehrstellen. Der Unterrichtskurs

umfasst 3 l/s Jahre, d. h. 4 Winter- und 3 Sommersemester.

Ausser den eigentlichen Veterinärfächern werden auch Freifächer

an der Hochschule oder am eidgenössischen Polytechnikum zur
Benutzung empfohlen.

An der Anstalt wird auch Reitunterricht und im Schüler-
Turnverein militärischer Vorunterricht erteilt.

An der nämlichen Schule sind Bestimmungen betreffend
die ambulatorische Klinik erlassen worden. Diese Einrichtung

soll die Schüler für eine selbständige Praxis in der Tierheilkunde

vorbereiten, und es werden durch die Schüler des obersten

Kurses unter der Leitung des Vorstandes des Tierspitals bezw.
dessen Assistenten auswärtige Patienten behandelt.

2) Frequenz.
Die beiden kantonalen Tierarzneischulen Zürich und Bern weisen

am Schluss des Berichtsjahrs folgende Schülerfrequenz auf:

Wintersemester 1886/87;
Davon waren

Schüler Kantonsbürger Andere Schweizer Ausländer

Zürich 51 11 38 2

Bern 45 20 23 2

96 31 61 4
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Die Tierarzneischule in Zürich hat in den letzten 20 Jahren

folgende Frequenz aufgewiesen :

Jahr Schüler Kantonsbürger Andere Schweizer UisläE

1867/68 27 8 19 —

1868/69 33 11 21 1

1869/70 44 15 28 1

1870/71 46 15 28 3

1871/72 52 13 35 4

1872/73 52 7 43 2

1873/74 41 5 35 1

1874/75 38 3 34 1

1875/76 37 6 23 8

1876/77 30 6 22 2

1877/78 33 7 24 2

1878/79 35 7 27 1

1879/80 35 7 27 1

1880/81 38 10 26 2

1881/82 32 6 24 2

1882/83 36 8 23 5

1883/84 30 6 21 3

1884/85 33 8 21 4

1885,86 44 10 31 3

1886/87 51 11 38 2

767 169 550 48

Die Durchschnittsfrequenz stellt sich damit auf 38, wovon
8 Kantonsbürger, 28 andere Schweizerbürger und 2 Ausländer.

Die ordentlichen Jahresausgaben betrugen durchschnittlich Fr.
25 000, abgesehen von den Kosten für Bauten und Reparaturen,
welche in einzelnen Jahren die ordentlichen Ausgaben um ein

wesentliches überstiegen.

Die Verhältnisse an der kantonalen Tierarzneischule in Bern
sollen ungefähr die nämlichen sein, sodass diese beiden Anstalten
in der Tat längst den kantonalen Charakter verloren und eine

allgemeine schweizerische Bedeutung erlangt haben.
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3) Krankenmaterial.

Es wurden im Schuljahr 1886/87 den beiden Anstalten die

nachfolgende Zahl von Patienten zur Behandlung übergeben :

Tierspital Konsul- Ambulatorische „
Patienten tationen Klinik

Zürich: 1326 3157 3205 7688

Bern: 363 1110 2028 3501

Es mögen hiebei an der zürcherischen Anstalt eine Anzahl
Patienten doppelt gezählt sein, weil die Frequenzziffern der beiden

Semester addirt wurden ; immerhin wird die Frequenz des

Tierspitals eine wesentlich grössere sein als in Bern, wo es an den

nötigen Stallungen fehlt, um mehr Patienten unterzubringen. In
der ambulatorischen Klinik sind in Zürich die überhaupt gemachten
Besuche gezählt.

XI. Hochschulen, Fakultäten.

1) Verordnungen und Réglemente,

a. Beglement der Hochschule in Genf.

Diese vorläufige provisorische Verordnung setzt ein
Wintersemester von 5, ein Sommersemester von 3 Monaten fest, sodass

der Unterricht 8 Monate und die Ferien 4 Monate dauern. In den

beiden Wochen vor Beginn des Winter- und nach Schluss des

Sommersemesters finden die Aufnahms-, Schluss- und Beförderungs-
Examen statt.

In der Woche von Weihnachten bis Neujahr werden die

Vorlesungen für 10 Tage und zu Ostern für 4 Tage unterbrochen.
Ausser den immatrikulirten Studirenden werden auch Zuhörer

zu den Vorlesungen zugelassen, welche ebenfalls mindestens 18 Jahre

alt sein müssen.

Um in die staatswissensehaftliche, theologische und medizinische

Fakultät einzutreten, haben die Studirenden während eines

Jahres als Vorbereitung allgemeine wissenschaftliche Vorlesungen
an den übrigen Fakultäten zu hören, worauf dann auf Grund einer

Prüfung erst der Eintritt in die betreffende Fakultät erfolgt.
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Für die Theologen wird das Hebräische erst an der Hochschule

begonnen.
Die durch Prüfungen zu erreichenden Grade sind bachelier,

licencié, docteur.
Die Immatrikulations-Gebühr beträgt 20 Fr. Die aus dem

Gymnasium in Genf übertretenden Studirenden sind hievon befreit.
Das Schulgeld beträgt 5 Fr. pro wöchentliche Stunde im Semester.

Es kann dürftigen schweizerischen Studirenden erlassen werden.
Dasselbe fällt zur Hälfte in die Staatskasse, zur Hälfte an die
Dozenten. Für die Gradprüfungen werden die Gebühren ebenfalls

zu Händen des Staates bezogen (Doktor 200 Fr.).

b. Lehramtsschule an der Hochschule in Bern.

An der Hochschule in Bern ist in Verbindung mit der
philosophischen Fakultät eine Lehramtsschule zur Bildung von
Lehrern an Sekundärschulen und Progymnasien errichtet worden,
an welcher die Dozenten der Hochschule und vom Regierungsrat
ernannte Lektoren die durch Studienplan vorgesehenen Vorlesungen,
Übungen und Repetitionen halten. Die Schule steht unter einer

von der Erziehungsdirektion bestellten Kommission, deren Vorstand
ein Professor der philosophischen Fakultät ist.

c. Reglement der medizinischen Poliklinik an der Hochschule

in Zürich.

Die Verhältnisse an der medizinischen Poliklinik sind
durch ein Reglement neu geordnet worden. Diese Einrichtung dient
den Studirenden der Medizin als Unterrichts-Institut und den dürftigen

Patienten als Wohltätigkeitsanstalt. Sie steht unter einem

Direktor mit 2 Assistenzärzten und 2 Assistenten. Arme Kranke
erhalten zu bestimmter Stunde täglich im Institut oder in ihrer
Wohnung unentgeltlich ärztlichen Rat und Behandlung. Die
Arzneien werden aus der Kantonsapotheke geliefert.

d. Seminarien an den Hochschulen.

Eine Reihe von neu gegründeten Seminarien an den
Hochschulen Zürich und Bern sind ein erfreuliches Zeichen, dass

diese auf die einlässliche wissenschaftliche Verarbeitung des Unter-
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richtsstoffes und auf praktische Einübung gerichteten Institute
immer mehr als notwendige Ergänzung des freien akademischen

Studiums betrachtet werden.

Der Begierungsrat des Kantons Zürich hat gemeinsame
Bestimmungen betreffend die Seminarien an der
Hochschule erlassen. Die betreffenden Vorlesungen und Übungen sind

für die Studirenden unentgeltlich, und es wird den Dozenten das

ausfallende Kollegiengeld vom Staate vergütet.

An der staatswissenschaftlichen Fakultät der
Hochschule Zürich ist ein Seminar gegründet worden,
welches den Studirenden alljährlich eine grössere Reihe von
juristischen Vorlesungen und Übungen zu bieten hat.

An der philosophischen Fakultät der Hochschule
Zürich wurde ein viertes Seminar, das romanisch-englische,
eröffnet, welches in eine romanische und eine englische Sektion

zerfällt. Auch hier sind für tüchtige schriftliche Arbeiten den

Studirenden Semesterprämien bis auf 100 Fr. in Aussicht gestellt.

An der evangelischen theologischen Fakultät der
Hochschule in Bern hat sich ein kirchenhistorisches
Seminar gebildet, welches kirchen- und dogmengeschichtliche
Repetitionen, kursorische Lektüre von Quellenschriften und Übungen

interpretirender und quellenkritischer Art in Aussicht nimmt.

e. Studentenkasse in Bern.

Die neuen Statuten der bernischen Studentenkasse
verordnen, dass jeder Studirende an der Hochschule gegen
Bezahlung eines Beitrages von 1 Fr. per Semester in Krankheitsfällen

unentgeltliche Behandlung und Medikamente erhält, sei es, dass er
sich im Inselspital verpflegen lässt oder einen der Ärzte, welche

die unentgeltliche Behandlung von Studirenden für das laufende

Jahr freiwillig übernommen haben, zu Rate zieht.

f. Reglement über die Patentprüfung der Fürsprecher und Notare

im Kanton Bern.

Das revidirte Reglement verlangt für den Zutritt zur
theoretischen Prüfung der Fürsprecher das bernische Maturitäts-
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zeugnis oder einen gleichwertigen Ausweis. Für den Zutritt zur
praktischen Prüfung wird dreijähriges juristisches Studium an einer

Hochschule, sowie die Kenntnis der Schweizergeschichte, einjährige
Praxis bei einem Fürsprecher und der Ausweis über genügende

Absolvirung der theoretischen Prüfung gefordert. Die theoretische

und die praktische Prüfung bestehen je aus einem mündlichen und
einem schriftlichen Examen.

Auch die Prüfung der Notare ist geteilt. Für den Zutritt
zur ersten Prüfung ist der Ausweis beizubringen über die

allgemeine Schulbildung einer fünfklassigen Sekundärschule, über

zweijährigen Besuch juridischer Vorlesungen und eines Kollegs über

Schweizergeschichte. Für die zweite Prüfung ist beizubringen der
Ausweis über volljähriges Alter, vierjährige Praxis bei einem Amtsnotar

oder einer Amts- oder Gerichtsschreiberei und über genügende

Absolvirung der ersten Prüfung.

2) Frequen z.

Der Besuch der schweizerischen Hochschulen und Fakultäten

gestaltete sich am Schluss des Berichtsjahrs 1886/87 folgender-

massen :

Anstalten Studii

münnl.

¦ende

weibl.

Total Hospit.
Zusammen

Studirenden waren:

Kantons- andere
Ausbürger Schweizer Länder

Zürich, Polytechnikum.
Zürich, Hochschule

493
427

3
54

496
481

337
65

833
546 177

211

172

285

132

Bern. > 487 52 539 77 616 256 191 92

Basel. » 354 — 354 54 408 98 203 53
Genf. > 320 29 349 188 537 80 105 164
Lausanne, Acade'niie 126 — 126 61 187 96 20 10

Neuenburg. Acade'mie 46 — 46 68 114 58 ') 41 Vi 15')
Luzern, Theolog. Anstalt 19 — 19 2 21 14 3 2

Freiburg. Faculté de droit 13 — 13 2 15 13 — 13

Sitten, Cours de droit 15 — 15 — 15 15 —- 15

1886/87 2300 138 2438 854 3292 807 946 781

') Inklusive Auditeurs.
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Vergleichen wir die Frequenz der 4 kantonalen Hochchulen
in den beiden Semestern 1876 77 und 1886/87, so ergibt sich

folgendes :

männlic
18

h y.

76/77
eiblich Total männlk

1886/87
h weiblich Total

Zuwachs °o

Zürich 291 23 314 427 54 481 167 57

Bern 281 30 311 487 52 539 228 73

Basel 177 — 177 354 — 354 177 100

Genf 142 — 142 320 29 349 207 144

891 53 944 1588 135 1723 779 82

Die Zahl der Studirenden an diesen 4 Hochschulen hat also

im letzten Dezennium um 82 °/o zugenommen, d. h. sie hat sich

nahezu verdoppelt. Hiebei hat die Hochschule Genf, welche vor
10 Jahren noch Académie war, den grössten Zuwachs erfahren.
Die Zahl der ordentlichen Studirenden in Basel ist genau um
100 ° o gestiegen.

3) Doktorprüfungen.
Es haben an den 4 kantonalen Hochschulen folgende Promotionen

stattgefunden :

Philosophische Fakultät
Geschichte Mathematik und _,gische schatthche /.mische „ lotai

Theolo- Staatswissen- Medi
gische schaftliche ziniscl

Fakultät FakultSt Fakultät

Zürich — 1 14

Bern — 10 25

Basel — 3 7

Genf — 4 6

und NaturwissenSprachen

schaften

5 22 42

5 — 40

1 17 28

— 5 15

18 52 11 44 125

4) Lehrerpcrsonal.

Das Lehrpersonal an den kantonalen Hochschulen und

Akademien, sowie am schweizerischen Polytechnikum setzt sich folgen-
dermassen zusammen :
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Professoren
Dozenten Total

Studirende
und

Auditoren

Durchschnitt

per Dozent

Polytechnìkum in Zürich 54 37 91 833 9,1

Hochschule in Zürich 51 40 91 546 6

» » Bern 52 38 90 616 6,8

» » Basel 51 23 74 408 5,5

» » Genf 54 21 75 537 7,1

Académie in Lausannne 43 1 44 187 4,-2

» » Neuenburg 29 4 33 114 3,4

334 164 498 3241 6,5

5) Vorlesungen.

Die Zahl und der Besuch der Vorlesungen im Wintersemester

1886/87, soweit die Angaben in den Berichten vorhanden sind,

ergibt sich aus folgender Zusammenstellung:

Zahl der Vor

angekündigt

lesungen

gehalten

Zahl der

gelesenen Stunden

per Woche

Total der
Zuhörer

Durchschnittszahl
der Zuhörer

per Vorlesung

Zürich 238 200 526 3046 15,2

Bern 243 188 618,5 3214 17,1

Basel 143 455,5 1990 14,7

531 1600 8250 15,5

XII. Privatschulen.

Die Privatschulen sind in ihrem Charakter und in ihrer
Organisation sehr verschieden. Die staatliche Aufsicht in einzelnen

Kantonen erstreckt sich noch nicht einmal auf die statistische

Kenntnis ihres Bestandes. Es wurde der Versuch gemacht, diese

Institute in einer Anzahl von Kategorien unterzubringen, jedoch

ohne Anspruch auf Vollständigkeit ihrer Zahl oder auf richtige
Einreihung erheben zu wollen, da das gebotene Material noch sehr

unvollständig ist.
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a. Privatschulen auf der Volksschulstufe.

Zahl der Schulen Knaben Mädchen Total Lehrer Lehrerinnen Total

276 2935 4373 7308 214 333 547

b. Privatschulen auf der Mittelschulstufe.

47 1302 1074 2376 216 102 318

c. Privatschulen für 3Iissionszivecke.

5 229 41 270 33 2 35

d. Rettungsanstalten.

21 439 391 830 29 9 38

e. Blinden- und Taubstummen-Anstalten.

8 184 119 303 18 11 29

f. Anstallen für Schwachsinnige.

4 53 39 92 4 2 6

g. Waisenanstalten.

9 228 200 428 12 13 25

Total 360 5370 6237 11607 526 472 998

Eine Anzahl Rettungshäuser, Blinden- und Taubstummen-
Anstalten, sowie Anstalten für Schwachsinnige werden vom Staate

unterhalten oder wenigstens unterstützt. Die Waisenhäuser sind in
der Regel Gemeinde-Anstalten.

Es ist unzweifelhaft, dass die Zahl derjenigen Schulkinder,
welche ihre Bildung in den Privatanstalten erhalten, noch bedeutend

grösser ist, als die hier festgestellte. Doch darf nicht vergessen
werden, dass ein grosser Teil dieser Schüler und Schülerinnen

erst nach absolvirter Schulpflicht in den öffentlichen Primarschulen

zur weiteren allgemeinen oder speziell sprachlichen Ausbildung an
die höhern Klassen der Privatschulen übergeht.



108

Dritter Abschnitt.

Schulgesundheitspflege.

Es findet sich in den Berichten der kantonalen Erziehungsdirektionen

noch kein ständiger Titel, welcher über die Gesundheitsverhältnisse

der Schuljugend genauere Auskunft erteilt.
Dessenungeachtet wird hier ein besonderer Abschnitt aufgenommen, um
zerstreute Bemerkungen zu sammeln, welche darauf hindeuten,
dass die beaufsichtigenden Organe insbesondere in den Städten
auch diese Seite der Überwachung der Schulanstalten mehr und
mehr in den Vordergrund treten lassen. Diese Bestrebungen mögen
in den Kantonen zur Nacheiferung aufmuntern.

Für den Fall eines Ausbruches der Cholera in der Stadt
Zürich wurden nachfolgende, von der Gesundheitsbehörde

genehmigte Massregeln in Aussicht genommen:
1. Eine allgemeine Einstellung der Schule während der

Epidemie soll nicht stattfinden, aus folgenden Gründen :

a) Der allgemeine Schrecken und die moralische Depression
der Bevölkerung, insbesondere auch der Jugend selbst, würde
verbreitet und vermehrt, während durch den ruhigen und gleich-

massigen Fortgang des Schulunterrichts ein nützliches Gegengewicht

gegeben wird.
b) Durch mehr als 3000 Kinder, die teilweise beschäftigungslos

zunächst auf der Strasse sich herumtreiben und insbesondere an

Orten, wo Kranke transportirt werden, sich ansammeln würden,
könnte möglicherweise ebenso viel Unheil angerichtet werden, als

im schlimmsten Falle durch den Schulbesuch.

c) Durch lange Dauer der Schuleinstellung und durch alles,

was damit zusammenhängt, würde leicht eine moralische

Verwilderung der Jugend eintreten, die schwer wieder zu beseitigen

wäre.
Vorbehalten bleiben selbstverständlich die Verfügungen der

Gesundheitsbehörden in besondern Fällen, resp. für einzelne
Schulhäuser.
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2. Wenn aber eine allgemeine Einstellung der Schule nicht
ratsam erscheint, so ist geboten, in der Schule selbst mit höchster

Sorgfalt zu verfahren und soweit möglich von der Schule aus der

Ausbreitung der Seuche entgegenzuarbeiten. Dazu würde gehören :

a) Sorgfältige Überwachung der Brunnen und Abtritte nach

Anweisung, resp. durch die Organe der Gesundheitsbehörde.

b) Ärztliche Anleitung über Behandlung der Kinder, die den

Lehrern gedruckt zuzustellen ist.

c) Täglicher Besuch eines von der Schulpflege zu bezeichnenden

Arztes in jedem Schulhause, wo er durch den Konventsvorstand
Bericht einzuziehen und die nötigen Anordnungen zu erlassen hat.

d) Überdies soll jede Klasse soweit möglich täglich iji Stunde

turnen oder entsprechende Spiele machen, wenn tunlich auf dem

Schulplatz, sonst in der Turnhalle, event. im Zimmer bei einseitig
geöffneten Fenstern.

e) Bei gutem Wetter sind unter Vermeidung der heissesten

Tageszeit (also am Morgen oder am spätem Nachmittag) Spaziergänge

von massiger Ausdehnung zu machen, namentlich in die

Waldungen, wobei auf Verhütung von Erkältungen und Exzessen

in Essen und Trinken besonders zu achten ist.

f) Betreffend Ausführung der Bestimmungen d) und e) ist
eine Verständigung unter den Lehrern zu treffen.

3. Die Beschlüsse 1. und 2. sind bei Ausbruch der Epidemie
zu drucken und den Schulpflegen sämtlicher Ausgemeinden
mitzuteilen. (Dez. 1886.)

In der Voraussetzung, dass die Lehrerschaft in Zeiten einer

Cholera-Epidemie gerne mitwirken werde, die ihr anvertrauten
Kinder, soweit es im Bereich der Möglichkeit steht, vor der Seuche

zu schützen und ihre Ausbreitung von der Schule aus zu verhindern,
ersuchte dann die Stadtschulpflege Zürich die Lehrer, die folgenden

ärztlichen Ratschläge mit den Kindern in geeigneter Weise zu

besprechen, immerhin so, dass möglichst wenig Aufsehen erregt wird.

1) An Körper und Kleidung ist grösste Reinlichkeit zu
beobachten. Häufiger Wechsel der Wäsche ist zu empfehlen. Das

Baden im Sommer ist für solche, die daran gewöhnt sind, nicht,

abzubrechen.
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2) Im Essen und Trinken ist Massigkeit nötig. Rohes Obst,,
besonders Pflaumen und Zwetschgen, soll nicht gegessen,
ungekochtes Wasser, Bier und Most nicht getrunken werden.

3) Da auch leichte Verdauungsstörungen gefährlich werden

können, sollen die Kinder auch von leichterm Unwohlsein den

Eltern oder Lehrern Anzeige machen.

4) Die Lehrer werden verdächtige Symptome an den Kindern

(häufige Benutzung des Abtrittes, schlechtes Aussehen etc.) notiren
und dem die Schule inspizirenden Arzt eventuell der Gesundheitskommission

darüber berichten.

5) Die Kinder sind wiederholt zu mahnen, dass sie sich bei

Krankentransporten nicht aufhalten.

6) Allgemeine Anordnungen der Gesundheitsbehörde sind nach

Möglichkeit den Schülern zu erklären.

Die Schulpflege nahm mit Zustimmung und Verdankung Kenntnis

davon, dass der Verschönerungsverein die Anlegung von
1—2 Spielplätzen auf dem Zürichberg im Interesse der sanitarischen

Wohlfahrt der Schuljugend zur Ausführung zu bringen geneigt sei.

In ihrem Jahresbericht pro 1886/87 widmet die Stadtschulpflege

Zürich dem im Dezember 1886 verstorbenen Herrn Professor

Dr. Horner einen ehrenden Nachruf, indem sie die grossen
Verdienste dieses Mannes für die Gesundheitspflege in den städtischen
Schulen hervorhebt, insbesondere auch um die Leitung der
Augenuntersuchungen sowie der Untersuchungen über das zu gebrauchende
Schreibmaterial. *)

In der Stadt Zürich werden seit Sommer 1886 vorläufig für
die Mädchen der Sekundärschule an freien Schulnachmittagen
Jugendspiele organisirt.

Die Erziehungsbehörde des Kantons Zürich stellt eine neue

Verordnung über Schulhausbauten in Aussicht, welcher auch die

notwendigsten Vorschriften über Schulgesundheitspflege beigegeben

werden sollen.

') Griffel, Bleistift und Feder als Schreibmaterial für die Primarschulen, von
Professor Dr. Horner. Deutsche Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege. 1878.
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Der Schularzt in der Stadt Basel hat nicht nur in der

Schule selbst bei seinen regelmässigen Schulbesuchen, sondern auch

zu Hause ärztliche Untersuchungen von Schulkindern vorgenommen,,
welche ihm von Lehrern und Schulvorstehern zugewiesen wurden.
Es wird darüber nachfolgender interessanter Bericht erstattet:

»Dabei handelte es sich meistens um Kinder armer Eltern.
Diese nahmen nicht nur die auf diesem Wege ihnen dargebotene
ärztliche Hülfe meistens dankbar an, sondern zeigten sich auch

willig, die Arzneikosten zu bestreiten ; nur selten musste für letztere
die Schulkasse aufkommen. Da es sich aber in den meisten Fällen

nicht so sehr um Arzneien als um bessere Kost handelte, so kam

der Schularzt oft in den Fall, die Eltern daheim aufzusuchen, sie

in Bezug auf billige und doch zweckmässige Ernährung zu belehren
und nötigenfalls sie mit Privatwohltätern oder mit der Armenpflege
in Verbindung zu setzen, sowie die Kinder zur Ferien- und
Milchkurverpflegung zu empfehlen.

»Mehrmals hatte der Schularzt eine genaue Untersuchung von

schwachsinnigen, von verwahrlosten oder von epileptischen Kindern
vorzunehmen, bei denen es sich um die Frage handelte, ob sie die
Schule weiter besuchen könnten oder auswärts in geeigneter Weise

untergebracht werden müssten.

»Häufige Hausbesuche wurden auch durch das Auftreten
ansteckender Krankheiten, namentlich des Scharlachfiebers, nötige
nur durch persönliche Bemühungen wurde es möglich, den sani-
tarisch gebotenen Absperrungsmassregeln durchgehends Nachachtung
zu verschaffen und zu verhindern, dass das Feuer, das zu ersticken

nicht möglich war, in der Schule zu hellen Flammen aufschlug.
Die Lehrerschaft wirkte hiebei in schätzenswerter Weise mit. Dank
diesen vereinten Bemühungen häuften sich in keiner Klasse die

Erkrankungsfälle so, dass sie als ein eigentlicher Krankheitsherd
zu bezeichnen gewesen wäre. Infolge dessen wurde es auch nicht
nötig, eine oder gar alle unteren Schulen zu schliessen, was zu
schweren Kalamitäten geführt hätte. Die Kleinkinderbewahr-
anstalten liess dagegen das Sanitätsdepartement, wo in ihnen der
Scharlach auftrat, unbedenklich schliessen.

»In der Hygieine des Unterrichtes beschränkte sich die Tätig-
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keit des Schularztes darauf, dass er darüber wachte, dass die für
die Hausaufgaben festgesetzte Zeit nicht überschritten wurde.«

Die von Herrn Erziehungsrat Dr. Hürlimann in Unter-
ägeri (Zug) verfasste Schrift: »Die Gesundheitspflege an unsern
Volksschulen« wurde auf Veranlassung der Begierung des Kantons
Zug durch den Druck vervielfältigt und den Gemeinden zugestellt,
in der Erwartung, »sie werde die kompetenten gemeindlichen und
kantonalen Behörden anspornen, das in diesen Sachen noch vielfach

höchst Tadelnswerte zu beseitigen, bezw. in rationeller Weise

zu verbessern.«

Der Jahresbericht des Erziehungsdepartements des Kantons
Thurgau rügt, dass der Körperhaltung der Schüler zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt und nicht daran gedacht werde, wie

dadurch Kurzsichtigkeit und Abnormitäten des Bückgrates
hervorgebracht werden. Dies ist wohl eine allgemeine Klage und eine

nicht genug zu wiederholende Mahnung.

Die Sanitätsbehörde des Kantons Tessin hat verordnet,
dass der Jahresbericht jedes Bezirksarztes sich in einem besondern

Abschnitt auch auf die Schulhygieine und auf die Gesundheitsverhältnisse

der Schüler zu beziehen habe. So werden wir in Zukunft
auch aus diesem Kanton Aufschlüsse über Schulhygieine zu
erwarten haben.

Im Jahresbericht des Kantons Genf lesen wir die tröstliche

Versicherung :

»Les mesures prises par le département de l'instruction publique
en vue de placer les élèves des écoles dans les meilleures conditions

hygiéniques ont produit d"excellents résultats.«

Wir würden gerne etwas näheres über diese Massregeln

berichten, welche so wirksamen Erfolg gehabt haben, wenn der

Berichterstatter den Schleier vor diesem Geheimnis zu lüften die Güte

gehabt hätte.

Es ist wohl hieraus zu entnehmen, dass die Einrichtung einer

ständigen ärztlichen Aufsicht über die Schulen nicht minder

notwendig ist als diejenige einer regelmässigen pädagogischen
Überwachung.
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Viertsr Abschnitt,

Verhandlungen der Lehrerversammlungen in der Schweiz

im Jahre 1887.

I. Kantonale Lehrerkouferenzen.

Die offiziellen Lehrerversammlungen und ihre Beratungen
finden in den Jahresberichten einzelner Erziehungsdirektionen ebenfalls

Erwähnung. Den zugänglichen Angaben wird hier ein

besonderer Abschnitt eröffnet, in der Hoffnung, dass sich derselbe

künftig noch reicher gestalte.

Die zürcherische Schulsynode versammelte sich auf

Veranlassung des Erziehungsrates in ausserordentlicher
Weise am 13. Juni 1887 in Zürich zur Begutachtung der Entwürfe
betreffend Revision des Unterrichtsgesetzes. Das Gutachten der

Synode gipfelt in folgenden Thesen :

I. Die zürcherische Schulsynode hält die Verallgemeinerung des Besuchs

der Sekundärschule für den der geschichtlichen Entwicklung und den tatsächlichen

Verhältnissen unseres Schulwesens angemessensten Ausbau der Priniar-
.schule.

IL Sie erklärt sich :

a) für die Unentgeltlichkeit der Schreib- und Zeichnungsmaterialien und
der Lehrmittel an Primär- und Sekundärschulen, wobei die Kosten
mindestens zur Hälfte vom Staate übernommen werden sollen;

b) für Erleichterung des Sekundarschulbesuchs durch vermehrte Sti¬

pendien ;

c) für das Obligatorium und den Staatsverlag der Lehrmittel unter Wahrung
des Begutachtungsrechtes der Lehrer;

d) für kräftige Unterstützung der freiwilligen beruflichen Fortbildungs¬
schulen;

e) für Einführung einer obligatorischen Zivilschule im 17. und 18. Alters¬

jahr.

III. Für den Fall, dass der Kantonsrat beschliessen sollte, neben oder

nach dem Initiativvorschlag (in welchem obige Punkte zur Eegulirung
gelangen) dem Volke einen vollständigen Gesetzesentwurf mit erweiterter Primär-
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schule zur Abstimmung vorzulegen, wünscht die Synode Berücksichtigung
folgender Bestimmungen :

a) Die jährliche Unterrichtszeit für das 7. und 8. Schuljahr beträgt
mindestens je 800 Unterrichtsstunden. Die Verteilung derselben liegt
in der Kompetenz der Gemeindeschulpflegen unter Vorbehalt der
Genehmigung durch die Bezirksschulpflegen. Die wöchentliche Stundenzahl

darf nicht unter 8 herabsinken.
b) Von einem Lehrer sollen gleichzeitig nicht mehr als 6 Klassen be¬

schäftigt werden.
c) Das Schülermaximum für einen Primarlehrer ist auf 70 herabzusetzen.
d) Der Staat übernimmt die Besoldung der Primär- und Sekundarlehrer.

Die 54. ordentliche Schulsynode fand am 19.

September 1887 in Eglisau statt. Das Haupttraktandum der

Versammlung bildete das Thema: »Über die zeitgemässe

Lehrerbildung«. Die Versammlung sprach sich in Übereinstimmung mit
den Referenten für Verlegung der allgemeinen wissenschaftlichen

Ausbildung der Lehrer an die kantonalen Mittelschulen und der
speziell beruflichen Ausbildung an eine besondere pädagogische

Abteilung der Hochschule aus.
Ein weiteres Traktandum, »Hebung des Volksgesanges«, führte

zur Wahl einer fünfgliedrigen Kommission mit dem Auftrage, die

nötigen Massnahmen zur Hebung des Gesangwesens durch das

Mittel der Schule vorzubereiten.

Die Jahresversammlung der Schulsynode des Kantons
Bern fand am 17. Oktober 1887 in Bern statt. Die obligatorische
Frage lautete:

»Wie kann die Schule (Primär- und Sekundärschule) ihre
Aufgabe, auf das praktische Leben vorzubereiten, erfüllen?«

In den aufgestellten und angenommenen Thesen wurde namentlich

auch die Berechtigung und Nützlichkeit des Handfertigkeitsunterrichts

anerkannt; ferner wurden die Schulgärten empfohlen.
Im allgemeinen war man der Ansicht, dass die Einführung der
obligatorischen Fortbildungsschule den praktischen Anforderungen
des Lebens am meisten entsprechen würde.

Der Kantonallehrerverein in Glarus behandelte in
seiner Herbstsitzung in Ennenda (17. Oktober) »Die Disziplin
in der Volksschule«. Es fand über folgende 2 Thesen eine
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Abstimmung statt, welche, bei 2 mit geringerem Mehr, die
Annahme ergab:

1. Die Körperstrafe ist so lange nicht zu entbehren, als sie für viele
Kinder die empfindlichste und wirksamste Strafart ist; ihre Anwendung aber
unterliegt wesentlichen Beschränkungen, wie sie vom Geiste unserer humanen
Zeitrichtung vorgeschrieben sind.

2. Da gegenwärtig dem Lehrer auch jedes gesetzliche Recht für den
Gebrauch der Freiheitsstrafe fehlt, so ist bei einer nächsten Revision der Schul-
gesetzgebung darauf Bedacht zu nehmen, dass entsiirechende Bestimmungen
in dem Schulgesetze Platz finden.

Die st. gallische Kantonalkonferenz in St. Gallen
diskutirte in siebenstündiger Sitzung die Vorschläge der Erziehungsdirektion

zu einem neuen Erziehungsgesetze. Einstimmige Annahme
fanden folgende Punkte: Unentgeltlichkeit der Lehrmittel,
Vereinfachung des Lehrplans, Deduktion der Schülerzahl

auf 70, Förderung der Schulgärten, Vertretung
der Lehrerschaft durch 2 Mitglieder im Erziehungsrat,

Beibehaltung der gegenwärtigen Schulinspektion.
In Beziehung auf die paritätische Gemeindeschule wurde nach

langer Diskussion die Resolution angenommen : Die Lehrerschaft

wüncht, dass ein neues st. gallisches Erziehungsgesetz mit Art. 27

der Bundesverfassung im Einklang stehe.

Die Aargauische Kantonallehrerkonferenz behandelte

am 15. September in Lenzburg nachfolgende Fragen :

1) Unentgeltlichkeit der Lehrmittel.
Es wurden folgende Thesen diskutirt und angenommen:

1. Die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel und Schreibmaterialien ist eine

Forderung, welche in Art. 27 Absatz 3 der Bundesverfassung ihre rechtliche
Begründung findet. (Die Kantone sorgen für genügenden Primarunterricht.
Derselbe ist obligatorisch und in den öffentlichen Schulen unentgeltlich.)

2. Sie ist ein Postulat der gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Die bisherige
Armenunterstützuug ist unzulänglich und ungerecht.

3. Sie ist vom erzieherischen Standpunkt aus zu begrüssen, indem der

Lehrer wirksamer als bisher auf Sparsamkeit, Betätigung des Ordnungssinnes

etc. dringen kann.
Die Verschiedenheit des Materials fällt weg und die Einheit desselben

ermöglicht besseres Schaffen.

4. Sie findet ihre Begründung in wirtschaftlicher Beziehung. Um geringein
Preis besseres Material.
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5. Es wird daher die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel und
Schreibmaterialien an den Gemeindeschulen eine der nächsten Aufgaben sein, welche
der Staat in Verbindung mit den Gemeinden zu lösen hat, und es sind alle
Bestrebungen zu begrüssen und von Seite des Staates namentlich zu
unterstützen, welche auf Unentgeltlichkeit hinsteuern.

2) Der Knabenarbeitsunterricht.
Die Thesen des Referenten, über welche wegen Mangel an

Zeit keine Diskussion stattfand, haben folgenden Wortlaut:
1. Die sozialen und pädagogischen Gründe, welche für den Knabenarbeitsunterricht

sprechen, sind von so hoher Bedeutung, dass dessen allgemeine
Einführung angestrebt werden muss.

2. Die Art und Weise, wie der Arbeitsunterricht in neuerer Zeit wieder

zur Geltung gelangte, mag als zweckentsprechend bezeichnet werden, um
diesem Erziehungsmittel die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden, aber
in der bisher betriebenen Form hat er nur geringe Aussicht auf allgemeine
Einführung.

3. Die Aufgabe des Arbeitsunterrichtes muss in der methodischen Übung
der Hand, sowie in der Entwicklung und Pflege des Schönheitssinnes gesucht
werden. Er soll sich daher unmittelbar an das Zeichnen und die Formenlehre
anschliessen, indem er sich befasst mit der plastischen Darstellung der
Ornamente und geometrischen Körperformen in Karton, Ton, Holz, Metall etc.

4. Gegenstände des praktischen Gebrauches sollen erst erstellt werden,

wenn die Knaben durch elementare Übungen eine gewisse Gewandtheit
erlangt haben, und es sind diese Gegenstände vorzugsweise so auszuwählen, dass

sie Gelegenheit zu einer ornamentalen Behandlung bieten.
5. Die allgemeine Einführung des Arbeitsunterrichtes setzt die bereits aus

anderen Gründen angestrebte Reduktion resp. Konzentration des übrigen
Unterrichtes voraus.

Das Haupttraktandum der diesjährigen Schulsynode des

Kantons Thurgau in Frauenfeld (22. August) bildete das

Thema: »Wie kann in unsern thurgauischen Verhältnissen

schwachsinnigen Kindern, die beim lehrplanmässigen Unterricht

nicht fortkommen, gleichwohl aber nicht bildungsunfähig sind.

ein Ersatz für die obligatorische Primarschule geboten werden «

Die gemachten Erhebungen hatten ergeben, dass (abgesehen

von den 32 blinden, tauben, stummen und epileptischen Kindern) der

Kanton 100 geistig sehr beschränkte primarschulpflichtige Kinder

aufweist, von welchen zur Zeit nur 7 in passenden Anstalten
untergebracht sind.

Der Besehluss der Synode ging dahin, den Wunsch
auszusprechen, die kantonale gemeinnützige Gesellschaft möchte unter
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Mitwirkung des Staates die bessere Ausbildung der Schwachsinnigen

an die Hand nehmen und zu diesem Zwecke die Errichtung einer

geeigneten Anstalt vorbereiten.

II. Der schweizerische Lehrertag in St. Gallen.

(26. und 27. September.)

In der Hauptversammlung wurde das Thema besprochen :

»Welche Organisation der Volksschule entspricht den Bedürfnissen

unserer Zeit?«

Der Referent (Seminardirektor Balsiger in Rorschach)
verbreitete sich im praktischen Teil seiner Beantwortung der Frage
namentlich über folgende Punkte:

Die Erziehung des Kindes bis zum 7. Jahre ist Sache der

Familie. Nicht durch Schulbesuch in einem frühern Alter, sondern

durch Verbesserung der sozialen Verhältnisse und durch bessere

Erziehung der kommenden Generation sollen bestehende Übelstände

beseitigt werden

Die Alltagsschulpflicht muss mindestens bis zum 14. Altersjahr
dauern, um durch den Unterricht dem jungen Menschen eine
gewisse Selbständigkeit des Urteils ins Leben mitzugeben. Die grössere
Reife und die realen Verhältnisse des Lebens rechtfertigen eine

allmälige Reduktion der täglichen und wöchentlichen Unterrichtszeit.
Die Zeit vom 15. Jahre an ist der beruflichen und bürgerlichen

Ausbildung zu widmen. Die erziehenden Einflüsse des

praktischen Lebens müssen durch die Fortbildungsschule unterstützt
und ergänzt werden und zwar entspricht nur die obligatorische
Fortbildungsschule dem wirklichen Interesse des Einzelnen und der
Gesamtheit.

Weit mehr als bisher hat die Schule die körperliche Entwicklung

zu fördern. Zu diesem Zwecke werden regelmässige
Erholungspausen, gymnastische Übungen (inklusive Baden), innerhalb
eines 3 stündigen Schulhalbtages eine halbe Stunde Turnen mit
Bewegungsspielen, Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, Verlegung
eines Teils des Unterrichtes ins Freie verlangt.
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In der Schule muss die Übung der Sinnestätigkeit in den

Vordergrund treten. Aller Unterricht muss von der unmittelbaren
sinnlichen Erfahrung und Beobachtung ausgehen. Abstrakter, rein
formaler oder den Lebensverhältnissen fern liegender Lehrstoff ist
auszuscheiden. Das Lehrbuch soll nur in zweiter Linie zur
Verwendung kommen.

Die Individualisirung verlangt Herabsetzung des Maximums
der Schülerzahl für einen Lehrer auf 50—60.

Eine richtige Behandlung des Sprachunterrichtes ist das wesentlichste

Mittel der Geistesbildung. Der Sprachunterricht soll auf
dem Fachunterricht beruhen, jede reale Anschauung bietet die

Grundlage zu sprachlicher Übung. Dem jugendlichen Alter
entspricht einzig das Denken in Anschauungsurteilen, nicht in
abstrakten Begriffen. Der Schüler muss den Unterricht erleben. Der

Plan jeder Lektion soll sein: 1) Einführung zur Fixirung der

Aufmerksamkeit; 2) Pensum zur anschauenden Erkenntnis ; 3) Anwendung

behufs Sicherung und Verfügbarkeit des Gelernten.

Als wesentliche Mittel, die Volksschule den Bedürfnissen der

Gegenwart anzupassen, wird die Hebung der Lehrerbildung in
wissenschaftlicher und praktischer Richtung bezeichnet.

In der Versammlung der Primarlehrer bildete das

Freihandzeichnen in der Volksschule Gegenstand der

Verhandlung.

Die Versammlung stimmte nachfolgenden, von den beiden

Referenten (Professor Birchmeier von Chur und Professor Schoop

von Zürich) begründeten Thesen zu:
1. Der Freihandzeichenunterricht ist als obligatorisches Fach auch da.

wto es bis jetzt nicht geschehen ist, in den Lehrplan der Volksschule
aufzunehmen.

2. Derselbe ist vom 4. Schuljahre an in wöchentlich 2 Stunden zu erteilen.
3. In den ersten drei Schuljahren ist das malende Zeichnen, das sich in

den Dienst des Anschauungsunterrichtes zu stellen hat, zu pflegen und das

Unterscheiden der Farben zu üben.
4. Im 4., 5. und 6. Schuljahre sind im Freihandzeichenuntemchte zu

behandeln: geometrische Figuren. Linien und Flächenornamente, Gefasse,
Vorderansichten von Gegenständen, und zwar sei der Unterricht Klassenunterricht.
Ein Tabellenwerk enthält die schwierigeren Aufgaben.

5. Im 7. und 8. Schuljahre ist das Körperzeichnen einzuführen. Der
Unterricht sei auch hier Klassenunterricht.
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6. Die Zöglinge in den Lehrerseminarien sollen im Zeichnen so weit
ausgebildet werden, dass sie später im Stande sind, einen für die Bedürfnisse der
Volksschule vollständig ausreichenden Zeichenunterricht zu erteilen. Es ist
dies aber nur zu erreichen, wenn

a) dafür gesorgt wird, dass sich die Lehramtskandidaten fleissig im
Wandtafelzeichnen üben,

b) die oberste Klasse des Seminars Unterricht in der Methodik des

Zeichenunterrichtes erhält.

7. Diejenigen Lehrer, die keinen genügenden Zeichenunterricht empfangen
haben, sind in Fortbildungskursen in die Methodik dieses Faches einzuführen.

In der Versammlung der Mittelschullehrer wurde die

Reorganisation der Mittelschulen, insbesondere mit Rücksicht
auf das Verhältnis der sprachlich-historischen und der
mathematischnaturwissenschaftlichen Lehrfächer zu einander und zu der

allgemeinen Bildung besprochen.

Der Referent (Rektor Dr. Kaiser in St. Gallen) gelangte zu

folgenden praktischen Vorschlägen:

Die Mittelschule kann nur dann ihrer doppelten Aufgabe
(Vermittlung allgemeiner Bildung und Beibringung der nötigsten
Vorkenntnisse für die spätere Fachbildung) gerecht werden, wenn sie

in wenigstens 3 Parallelen, in ein Literar-, ein Realgymnasium und

eine Industrieschule getrennt ist.
Die rückhaltslose Anerkennung der Gleichberechtigung der

sprachlich-historischen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Lehrfächer ist die notwendige Voraussetzung für eine

zweckmässige Organisation der Mittelschule.

Im Literargymnasium ist dem Lateinischen und Griechischen

ein hervorragender Platz zu gewähren, jedoch nicht unter Hintansetzung

der exakten Wissenschaften, weil dadurch die allgemeine

Bildung beeinträchtigt würde.
Das Realgymnasium (Vorbereitung für Mediziner, Naturforscher,

teilweise auch Techniker) hat nur für eine klassische Sprache

Raum, welche in der 3. Klasse zu beginnen ist. Die freigewordene
Zeit fällt den exakten Fächern und den neuen Sprachen zu.

An der Industrieschule (Vorbereitung für Techniker und Kaufleute)

bilden die neuen Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaft

und technische Fächer das Zentrum des Unterrichts.
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Sämtliche Anstalten sollten an die 6. Klasse der Primarschule

an schliessen, jedoch sollte den vom Lande kommenden Schülern

der Eintritt in obere Klassen möglichst erleichtert werden.
Eine besondere merkantile Abteilung an der Industrieschule

ist nicht nötig, indem den Bedürfnissen künftiger Kaufleute durch
fakultative Fächer entsprochen werden kann.

Der Übergang vom Klassen- zum Fachsistem sollte nicht auf
einmal, sondern allmälig geschehen.

Die Fachlehrer sollten auch über ein gewisses Mass

allgemeiner Bildung verfügen, damit ihnen der Überblick über die

Anforderungen an die Schüler nicht abgeht und keine Überbürdung
stattfindet.

¦ » » » «


	Allgemeiner Jahresbericht über das schweizerische Unterrichtswesen im Jahre 1887
	Förderung des Unterrichtswesens durch den Bund
	Das Unterrichtswesen in den Kantonen
	Schulgesundheitspflege
	Verhandlungen der Lehrerversammlungen in der Schweiz im Jahre 1887


